Weisung 201712017 vom 20.12.2017 — Fachliche
Weisungen zu Kurzarbeitergeld, Transferleistungen und
Insolvenzgeld

Laufende Nummer: 201712017

Geschaftszeichen: GR22 —-75095/ 75110/ 75111/ 75165

Gultig ab: 20.12.2017
Gultig bis: 19.12.2022
SGB IlI: nicht betroffen
SGB Il Weisung
Familienkasse: nicht betroffen
Bezug:

o GA Kurzarbeitergeld mit 13 Anlagen

e Weisung 201612017 vom 20.12.2016 — Weisungen zu Transferleistungen und zum
Kug-Verfahren (mit Abkirzungsverzeichnis)

o DA Insg - 16. Erganzungslieferung
Aufhebung von Regelungen:
e Teil A und D der Geschéaftsanweisungen Kurzarbeitergeld
e Fachliche Weisungen , Transferleistungen” in der Fassung vom 20.12.2016

e Durchfiihrungsanweisungen Insg — 16. Ergdnzungslieferung zu 88 165 und 175
SGB

Die bisherigen Geschaftsanweisungen zum Kurzarbeitergeld (88 95 — 100, 103 — 109
SGB Ill) und zum Insolvenzgeld (88 165 und 175 SGB Ill) wurden in das Format der
fachlichen Weisungen Uberfuhrt. Die fachlichen Weisungen zu den Transferleistungen
(88 110, 111 SGB Ill) wurden aktualisiert.
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1. Ausgangssituation

Mit der Bereitstellung der fachlichen Weisungen zu Kug wird die mit Weisung 201612017
vom 20.12.2016 angekiindigte sukzessive Uberarbeitung der Weisungen fiir den Bereich
Kug fortgesetzt. Die Uberarbeiteten Weisungen fur das Saison-Kurzarbeitergeld mit den
erganzenden Leistungen sowie der Baubetriebe-Verordnung werden in 2018 verdffentlicht
werden.

Die Durchfiihrungsanweisungen Insg zu den 88 166 bis 172 SGB Ill und zum Verfahren Insg
werden im Jahr 2018 ebenfalls tberarbeitet und in das Format ,Fachliche Weisungen*
Uberflhrt.

2. Auftrag und Ziel

Die Uberarbeitung wurde zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Praxis
vorgenommen. Mit der Bereitstellung bzw. Aktualisierung der fachlichen Weisungen soll eine
Vereinfachung, héhere Transparenz und damit verbesserte Handhabung in der taglichen
Praxis erreicht werden.

2.1 Kug

Die Weisungen zur Bemessung des Kug (8§ 105 SGB III) wurden zur Vermeidung von
Doppelungen in den Hinweisen zum Antragverfahren (Kug 006 und Kug 306) integriert.

Die fachlichen Weisungen zum Kug enthalten aufgrund der kompletten Neufassung keine
Anderungshistorie.

2.2 Transferleistungen

Weisungen zu den Transferleistungen, die bisher in den GA Kug enthalten waren, wurden in
die aktualisierte Fassung der fachlichen Weisungen zu den Transferleistungen tberfihrt.

2.3 Insg

Es wurden fachliche Weisungen zu den 88 165 und 175 SGB llI erstellt. Die
Durchfiihrungsanweisungen Insg zu 88 165 und 175 SGB Il treten aul3er Kraft. Die
Durchfiihrungsanweisungen Insg zu den 88 166 bis 172 SGB IIl und zum Verfahren sind bis
zu ihrer Uberarbeitung weiterhin giiltig.

In den fachlichen Weisungen zum Insolvenzgeld sind zur besseren Lesbarkeit keine
Verweise auf mafR3gebliche Urteile aufgenommen worden. Ab Anfang 2018 wird im Intranet
beim Insolvenzgeld unter Arbeitshilfen eine Urteilssammlung bereitgestellt. Die
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Urteilssammlung ist filterbar und enthalt sowohl Stichworte zum Inhalt als auch einen
Verweis auf die entsprechende Randnummer der fachlichen Weisungen.

3. Einzelauftrage

entfallt

4. Info

entfallt

5. Koordinierung

entfallt

6. Haushalt

entfallt

7. Beteiligung

entfallt

gez.
Unterschrift

Q Bundesagentur fiir Arbeit



	Weisung 201712017 vom 20.12.2017 – Fachliche Weisungen zu Kurzarbeitergeld, Transferleistungen und Insolvenzgeld
	1. Ausgangssituation
	2. Auftrag und Ziel
	2.1 Kug
	2.2 Transferleistungen
	2.3 Insg

	3. Einzelaufträge
	4. Info
	5. Koordinierung
	6. Haushalt
	7. Beteiligung



Bundesagentur
fiir Arbeit

Anlage 1 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

Fachliche Weisungen
Kurzarbeitergeld (Kug)
Drittes Buch Sozialgesetzbuch — SGB Il

88 95 - 100 und 103 — 109 SGB Il
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Anlage 1 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

Anderungshistorie

Fassung vom 20.12.2017

e Neufassung als Fachliche Weisungen

Paragrafen ohne nahere Bezeichnung beziehen sich auf das Sozialgesetzbuch — Drittes
Buch — Arbeitsforderung — (SGB 1lI)

Zwischenzeitlich ergangene Weisungen wurden eingearbeitet.
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Gultigkeit bis: fortlaufend

§ 95 SGB Il

Anspruch

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld, wenn

1. ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,

2. die betrieblichen Voraussetzungen erfillt sind,

3. die personlichen Voraussetzungen erfillt sind und

4. der Arbeitsausfall der Agentur fUr Arbeit angezeigt worden ist.

Arbeitnehmer/innen und Arbeitnehmer in Betrieben nach 8 101 Absatz 1
Nummer 1 haben in der Schlechtwetterzeit Anspruch auf Kurzarbeitergeld in
Form des Saison-Kurzarbeitergeldes.
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§ 95 SGB Il

1. Anspruch auf Kug

Das Kurzarbeitergeld ist eine Pflichtleistung, die in Form einer Lohnausfallver-
gltung bezahlt wird. (8 3 Abs. 4 SGB lll); siehe BSG-Entscheidung vom
21.05.1980, 7 Rar 27/79.

Das Kug dient dazu, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Arbeits-
platze und den Betrieben die eingearbeiteten Arbeitnehmer/innen zu erhalten
(Bundestagsdrucksache 13/4941, Seite 183).

Die in 8 95 Nr. 1 bis 4 SGB Il genannten Voraussetzungen werden in den nach-
folgend aufgefiihrten speziellen Vorschriften behandelt.

Soweit die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen fur die Einfuhrung von Kurzarbeit
nicht vorliegen, hat der Arbeitgeber den vollen Arbeitsentgeltanspruch zu erfillen
(Annahmeverzug nach § 615 BGB).

1.1 Entgeltausfall i.S. des § 95 Nr. 1

Da mit dem Arbeitsausfall zwingend ein Entgeltausfall verbunden sein muss, ist
zu prifen, ob und inwieweit Entgeltanspriiche bestehen (z.B. Mutterschutzge-
setz, tarifvertragliche Vorschriften, Betriebsvereinbarungen oder Einzelarbeits-
vertrage). Werden trotz des eingetretenen Arbeitsausfalls Entgeltanspriiche ge-
schuldet, ist das Kug gemaf3 8 95 Nr. 1 nicht zu gewéhren.

Kug ist auch solchen Arbeithehmern zu leisten, die im Anspruchszeitraum infolge
hoherer Akkordleistungen oder wegen Uberstunden trotz unvermeidbarer Aus-
fallstunden kein geringeres Arbeitsentgelt erzielt haben, als sie ohne den Arbeits-
ausfall in betriebsublicher Zeit erhalten hatten. BSG, Urteil vom 21.05.1980 —
BSG Aktenzeichen 7 RAR 2779 7 RAr 27/79.

1.2 Arbeitsrechtliche Voraussetzungen fur die Einfihrung von
Kurzarbeit

1.2.1 Betriebe mit Betriebsrat

(1) Der Betriebsrat hat Uber die vortibergehende Verkiirzung der betriebsublichen
Arbeitszeit mitzubestimmen (8 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG und § 99 Abs. 1). Be-
triebsltbliche Arbeitszeiten sind alle Arbeitszeiten, die die Arbeitnehmer/innen,
ein Teil von ihnen oder auch ein einzelner Arbeitnehmer jeweils individualrecht-
lich dem Arbeitgeber schulden (BAG - 16.07.1991, 1 ABR 69/90). Das bedeutet,




http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/049/1304941.pdf

http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__99.html
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dass Arbeitgeber und Betriebsrat sich Uber den Zeitpunkt der Einfihrung und den

Umfang der Kurzarbeit einigen missen. Kommt eine Einigung nicht zustande,
entscheidet die Einigungsstelle, die auf Antrag einer Seite tatig wird, und deren
Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt (§ 87 Abs. 2
i.V.m. 8 76 BetrVG, vgl. auch BAG - 4.3.1986 — 1 ABR 15/84).

(2) Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bei der Einfihrung von Kurz-
arbeit gilt uneingeschrankt dort, wo kein Tarifvertrag besteht (z.B. weil der Betrieb
nicht unter den fachlichen oder rdumlichen Geltungsbereich eines Tarifvertrages
fallt oder keine Tarifgebundenheit des Arbeitgebers vorliegt), oder ein Tarifver-
trag keine Kurzarbeitsklausel enthalt.

(3) Tarifliche Kurzarbeitsklauseln (z.B. zu Ankindigungsfristen, Mindestent-
gelte) gelten uneingeschrankt und dirfen durch die Betriebsparteien nicht modi-
fiziert werden. Der Grundsatz der Nachwirkung nach § 4 Abs. 5 TVG gilt ebenfalls
uneingeschrankt.

(4) Eine Betriebsvereinbarung im Sinne des 8 77 BetrVG erfordert die Schrift-
form.

1.2.2 Betriebe ohne Betriebsrat

(1) Gilt im Betrieb kein Tarifvertrag oder enthélt ein geltender Tarifvertrag keine
Kurzarbeitsklausel, kann die Einfihrung der Kurzarbeit durch den Arbeitgeber
nur erreicht werden

a) durch entsprechende Vereinbarung mit den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beithehmern,

(Die Vereinbarung kann mit jeder einzelnen Person getroffen werden. Bei-
spiel:

Der Arbeitgeber macht sein Angebot, die Arbeitszeit zu verkiirzen bekannt
(Rund-Mail, Aushang, etc.). Die Arbeitnenmer/innen nehmen das Angebot
schriftlich oder in Ausnahmeféllen durch schlissiges (konkludentes) Ver-
halten an, indem sie sich zu den geanderten Zeiten zur Arbeitsaufnahme
im Betrieb einfinden.)

b) durch Kindigung der Arbeitsverhaltnisse unter gleichzeitiger Anbietung
neuer Arbeitsvertrage mit gednderter Arbeitszeit



http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html

http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__76.html

http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__4.html

http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__77.html
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(Im Falle der sog. Anderungskiindigung besteht bis zum Ablauf der indi-
viduellen Kindigungsfrist Anspruch auf Fortzahlung des vollen Arbeitsent-
gelts).

oder

c) unter Inanspruchnahme einer in den Einzelarbeitsvertragen etwa vor-
handenen Kurzarbeitsklausel.

(Soweit Einzelarbeitsvertrage Kurzarbeitsklauseln mit Ankindigungsfris-
ten enthalten, kann der Arbeitgeber Kurzarbeit auch unter Berufung auf
die Einzelarbeitsvertrage einfihren.)

1.2.3 Mindestlohn- oder Mindestgehaltsgarantie

Sieht ein Tarifvertrag im Falle der Kurzarbeit eine bestimmte
Mindestlohn- oder -gehaltsgarantie vor (z.B. in Hohe von 80 v.H. des bei Vollar-
beit erzielbaren Arbeitsentgelts), so handelt es sich hierbei um Inhaltsnormen i.S.
des 8§ 4 Abs. 1 TVG. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

a) Ist der Tarifvertrag fur allgemeinverbindlich erklart, gilt die Mindestlohn-
oder -gehaltsgarantie fur alle im Betrieb beschéaftigten, von dem Tarifvertrag er-
fassten und von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer/innen;

b) Liegt kein fur allgemeinverbindlich erklarter Tarifvertrag vor, gilt die Mindest-
lohn- oder -gehaltsgarantie nur zwischen dem Arbeitgeber und den tarifgebunde-
nen Beschaftigten (8§ 3 Abs. 1 TVG).

In beiden Fallen stellt die Lohn- oder Gehaltsgarantie eine Mindestnorm dar, auf
die von der/dem Einzelnen weder einseitig noch vertraglich verzichtet werden
kann. Fur Entgeltausfalle, fur die solche Garantien bestehen, darf Kug deshalb
gem. 8 95 Nr. 1 nicht gewahrt werden.

1.2.4 Anspruch auf Ausbildungsvergutung

(1) Ist trotz Ausschoépfens aller Mdglichkeiten die Kurzarbeit auch fur Auszubil-
dende unvermeidbar (2.6 Abs. 6), steht Auszubildenden gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2
BBiG ein Anspruch auf Fortzahlung der Vergutung bis zur Dauer von 6 Wo-
chen zu.

(2) Die in 819 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a BBIG enthaltene Formulierung "bis zur
Dauer von 6 Wochen" wird auch in §3 Abs.1 Entgeltfortzahlungsgesetz




http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__4.html

http://www.gesetze-im-internet.de/tvg/__3.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__95.html

http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__19.html

http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__19.html

http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__19.html

http://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/__3.html
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(EntgFG) verwandt. Die zu dieser Vorschrift entwickelten Grundsétze sind sinn-
gemal auf Auszubildende anzuwenden. Danach entspricht die Zeitdauer von
6 Wochen grundsatzlich einer Zeitspanne von 42 Kalendertagen oder - im Falle
der 5-Tage-Woche - von 30 Arbeitstagen. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag,
an dem der Auszubildende wegen Arbeitsmangels mit der Arbeit aussetzen muss

und lauft nur an Ausfalltagen. Wird deshalb z.B. die von 40 auf 20 Stunden ver-
minderte Arbeitszeit in einem Betrieb so verteilt, dass in der einen Woche voll, in
der anderen Woche nicht gearbeitet wird, endet der Vergutungsanspruch von 6
Wochen nach Ablauf der 12. Woche. Kug kénnte somit erst von dem darauf fol-
genden Arbeitsausfall ab gewahrt werden.

(3) Bei der Prufung der Frage, ob Kurzarbeit fir Auszubildende notwendig ist,
empfiehlt es sich - in Abstimmung mit der Berufsberatung - die nach dem Berufs-
bildungsgesetz zustandige Stelle (z.B. Industrie- und Handelskammer, Hand-
werkskammer) zu beteiligen.

1.2.5 Entgeltanspriche bei Betriebsstérung und bei
Betriebseinschrankung

(1) Far Ausfallzeiten infolge Betriebsstorungen besteht im Rahmen der Betriebs-
risikolehre grundsatzlich Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Bei der-
artigen Betriebsstérungen handelt es sich um Ereignisse, die weder vom Arbeit-
geber noch von den Arbeithehmern verschuldet wurden, fir deren Dauer die Ar-
beitnehmer/innen zur Arbeitsleistung fahig und bereit sind, vom Arbeitgeber aber
nicht beschaftigt werden kdnnen. Typische Beispiele sind Betriebsstérungen in-
folge unvorhersehbaren Maschinenschadens, Unterbrechung der Energieversor-
gung, Uberschwemmung, Brand usw. Nicht hierzu zahlt die Betriebsstilllegung,
die auf einem Streik - auch in einem anderen Betrieb - beruht.

(2) Bei einem Teil der aufgefihrten Betriebsstérungen (z.B. Brand - 2.3 Abs. 2)
liegt zugleich ein unabwendbares Ereignis vor, so dass die betrieblichen An-
spruchsvoraussetzungen fir den Bezug von Kug erflllt sind. Ob - bezogen auf
das Beispiel des Fabrikbrandes - fur die Dauer der Betriebsstoérung Entgeltan-
spruche der Arbeitnehmer/innen bestehen, die den Anspruch auf Kug gem. § 95
Nr. 1 ausschliel3en, ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

a) Der Arbeitgeber tragt zwar grundsétzlich das Betriebsrisiko; er hat
damit im Falle des durch Betriebsstérung bedingten Arbeitsausfalles das
volle Entgelt weiterzuzahlen. Neben dem bereits erwahnten Fall (z.B.



http://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/__3.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__95.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__95.html
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Streik) entfallt die Lohnzahlungspflicht im Ausnahmefall dann, wenn
dadurch die Existenz des Betriebes gefahrdet wirde (LAG Schleswig-Hol-
stein vom 15.6.1989 — 4 Sa 628/88). Eine solche Existenzgefahrdung wird
insbesondere dann nicht gegeben sein, wenn eine Betriebsunterbre-
chungsversicherung besteht, die die Loéhne und Gehalter fir derartige

Ausfallzeiten einschlief3t. Der Arbeitgeber darf nicht von seiner Lohnzah-
lungspflicht durch die Gewahrung von Kug entlastet werden, da sein Be-
triebsrisiko anderweitig aufgefangen wird.

b) Von der Pflicht zur Lohnfortzahlung kann der Arbeitgeber im Falle der
Betriebsstérung auf der Grundlage eines Tarifvertrages oder eines Ein-
zelarbeitsvertrag abweichen (Urteile des BAG vom 4.7.1958 — 1 AZR
559/57, 7.12.1962 — 1 AZR 134/61, 6.11.1968 —4 AZR 186/68, 28.9.1972
— 2 AZR 506/71). Abweichungen sind ferner durch Betriebsvereinbarun-
gen zulassig, soweit § 77 BetrVG nicht entgegensteht.

Grundsatzlich zulédssig und im Hinblick auf 8 95 Nr. 1 beachtlich sind damit alle
Vereinbarungen, die vor dem Eintritt des schadigenden Ereignisses getroffen
wurden und den Entgeltanspruch nach der Betriebsrisikolehre ausschliel3en
oder zeitlich begrenzen.

(3) Wird ein Betrieb unmittelbar von einer behérdlich angeordneten Be-
triebseinschréankung oder -stilllegung betroffen (z.B. Smogalarm), dirfte in al-
ler Regel ein unabwendbares Ereignis i.S. des 8 96 Abs. 3 Satz 2 vorliegen (vgl.
2.3 Abs. 6). Verweigert der Arbeitgeber wahrend der Dauer des behdrdlich ange-
ordneten Betriebsverbotes wegen der Unmdglichkeit der Leistung gem.
§ 323 Abs. 1 BGB die Lohnzahlung auch fur die Dauer einer tariflichen Ankin-
digungsfrist und stimmt der Betriebsrat der sofortigen Einfiihrung von Kurzarbeit
Zu, so ist davon auszugehen, dass der Anspruch auf Kug bei Erfillung der sons-
tigen Voraussetzungen gem. § 95 Nr. 1 besteht.

(4) Soweit keine Lohnzahlungspflicht nach vorstehenden Ausfuhrungen besteht,
vermindern freiwillig geleistete Stunden, die der Beseitigung der Folgeschaden
eines unabwendbaren Ereignisses dienen (Aufraumungsarbeiten) nicht den
Kug-Anspruch. Es handelt sich dabei um keine produktive / wertschépfende Ta-
tigkeit am Arbeitsplatz. Vielmehr wohnt dieser Tatigkeit eine schadensmindernde
Funktion inne, die dazu beitragt, die Bezugsdauer des Kug zu mindern.



http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__77.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__95.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__96.html

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__323.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__95.html
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1.2.6 Entgeltanspriche, die aus anderen Grinden entfallen

Anspruch auf Kug besteht auch in nachfolgend genannten Fallen, wenn Arbeits-
ausfall an Tagen eintritt,

e an denen aus anderen Griinden der Entgeltanspruch entfallt

und

e diese Personen einen Arbeitsausfall aus den in 8 96 Abs. 1 genannten
Grinden erlitten hatten:
1. Besuch der Berufsschule

Fir diese Tage entfallt der Lohnanspruch (8 9 Abs. 3 Jugendarbeitsschutzge-
setz). Soweit eine Lohnzahlung flur solche Tage auch nicht freiwillig oder auf-
grund vertraglicher Verpflichtungen des Arbeitgebers erfolgt, ist die Gewéahrung
von Kug zulassig.

2. Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang fir Unfallverhitung einer
Berufsgenossenschaft (§ 23 SGB VII)

Nimmt der Sicherheitsbeauftragte eines Betriebes an einem solchen Lehrgang
teil, ohne hierfir weder Arbeitsentgelt noch Urlaubsentgelt tatsachlich zu erhal-
ten, kann Kug gezahlt werden.

3. Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang in , Erster Hilfe*

Regelung wie zu 2. Sie gilt nicht fur die zur Erlangung einer Fahrerlaubnis erfor-
derliche Unterweisung in den ,lebensrettenden Sofortmaflinahmen am Unfallort”.

4. Tatigkeit von Betriebsratsmitgliedern

e Ehrenamtliche Mitglieder einer Betriebsvertretung sind regulér in den Be-
triebsablauf integriert, so dass die Gewahrung von Kug zulassig ist.

o Gegenstand der Tatigkeit freigestellter Betriebsrate sind allein die betriebs-
verfassungsrechtlichen Aufgaben. Demgemalf ist fur die Frage, ob ein freige-
stelltes Betriebsrat-Mitglied einen Arbeitsausfall i.S. der 88 95 und 96 erleidet,
auf die aktuelle Tatigkeit als Mitglied des Betriebsrats abzustellen. Ob und in
welchem Umfang ein freigestellter Betriebsrat von einem Arbeitsausfall und
entsprechenden Entgeltausfall betroffen ist, lasst sich nur auf Grund der tat-
sachlichen Gegebenheiten im Betrieb feststellen. Allerdings spricht viel dafir,



http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__96.html

http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/__9.html

http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/__9.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__23.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/index.html
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dass bei Kurzarbeit im Betrieb die Aufgaben des Betriebsrats eher zu- als ab-
nehmen, weil Zeiten der Kurzarbeit fir den Betrieb kritische Zeiten sind. Mit-
glieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tatigkeit ohne Minderung
des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des
Betriebes zur ordnungsgemafen Durchfihrung ihrer Aufgaben dient (8 37
Abs. 2 BetrVG). Damit wird geregelt, dass fur Arbeitszeiten als Betriebsrat /
SBV ( 8§96 Abs. 3 SGB IX) kein Anspruch auf Kug besteht, auch wenn die
Ubrige Belegschaft kurzarbeitet.

1.3 Anzeige des Arbeitsausfalls

Die Anzeige des Arbeitsausfalls ist materiell rechtliche Voraussetzung fur die Ge-
wahrung von Kug. Sie ist wirksam erstattet, wenn sie der zustandigen AA (vgl.
§ 99 Abs. 1) zugegangen ist. Die Anzeige als offentlich-rechtliche Willenserkla-
rung muss erkennen lassen, auf welche betriebliche Einheit (Betrieb oder Be-
triebsabteilung) sie sich bezieht.

1.4 Ausschluss des Kug fiir Betriebe des Baugewerbes in der
Schlechtwetterzeit

Arbeitsausfall mit Entgeltausfall, der in der Schlechtwetterzeit vom 1. Dezember

bis 31. Marz im Bauhauptgewerbe bzw. vom 1. November bis 31. Marz im Ge-

ristbaugewerbe eintritt, darf mit Kug nur in der Form des S-Kug ausgeglichen

werden.

10



http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__37.html

http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__37.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__96.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__99.html
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§ 96

Erheblicher Arbeitsausfall

(1) Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn
1. er auf wirtschaftlichen Grinden oder einem unabwendbaren Ereignis
beruht,
2. ervorubergehend ist,
er nicht vermeidbar ist und

w

4. im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drit-
tel der in dem Betrieb beschaftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres
monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist; der Entgeltausfall kann auch
jeweils 100 Prozent des monatlichen Bruttoentgelts betragen.

Bei den Berechnungen nach Satz 1 Nummer 4 sind Auszubildende nicht mit-
zuzahlen.

(2) Ein Arbeitsausfall beruht auch auf wirtschaftlichen Grinden, wenn er
durch eine Veradnderung der betrieblichen Strukturen verursacht wird, die
durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt ist.

(3) Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere vor, wenn ein Arbeitsaus-
fall auf ungewdéhnlichen, von dem ublichen Witterungsverlauf abweichenden
Witterungsverhaltnissen beruht. Ein unabwendbares Ereignis liegt auch vor,
wenn ein Arbeitsausfall durch behdrdliche oder behdordlich anerkannte Mal3-
nahmen verursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu vertreten sind.

(4) Ein Arbeitsausfall ist nicht vermeidbar, wenn in einem Betrieb alle zumut-
baren Vorkehrungen getroffen wurden, um den Eintritt des Arbeitsausfalls zu
verhindern. Als vermeidbar gilt insbesondere ein Arbeitsausfall, der

1. Uberwiegend branchenlblich, betriebstlblich oder saisonbedingt ist o-
der ausschlieR3lich auf betriebsorganisatorischen Griinden beruht,

2. durch die Gewahrung von bezahltem Erholungsurlaub ganz oder teil-
weise verhindert werden kann, soweit vorrangige Urlaubswiinsche der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Urlaubsgewahrung nicht ent-
gegenstehen, oder

3. durch die Nutzung von im Betrieb zulassigen Arbeitszeitschwankungen
ganz oder teilweise vermieden werden kann.

Die Auflésung eines Arbeitszeitguthabens kann von der Arbeitnehmerin oder
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dem Arbeitnehmer nicht verlangt werden, soweit es

1. vertraglich ausschlieRlich zur Uberbriickung von Arbeitsausfallen au-
Rerhalb der Schlechtwetterzeit (8§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und den
Umfang von 50 Stunden nicht Ubersteigt,

2. ausschlieBlich fur die in 8 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten
Zwecke bestimmt ist,

3. zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld an-
gespart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht tbersteigt,

4. den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahres-
arbeitszeit einer Arbeitnenmerin oder eines Arbeitnehmers ubersteigt
oder

5. langer als ein Jahr unverandert bestanden hat.

In einem Betrieb, in dem eine Vereinbarung tUber Arbeitszeitschwankungen
gilt, nach der mindestens 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jah-
resarbeitszeit je nach Arbeitsanfall eingesetzt werden, gilt ein Arbeitsausfall,
der im Rahmen dieser Arbeitszeitschwankungen nicht mehr ausgeglichen
werden kann, als nicht vermeidbar.
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2. Erheblicher Arbeitsausfall

(1) Arbeitnehmer/innen haben nur dann einen Anspruch auf Kug, wenn u.a. ein
erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt. Der Begriff des erheblichen
Arbeitsausfalls ist (zunéchst) in 8 96 Abs. 1 definiert (erganzend ist der Begriff
der betriebsublichen Arbeitszeit i.S. des 8 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG heranzuziehen
—1.2.1 Abs. 1). Beim S-Kug gilt ein eigenstandiger Begriff des erheblichen Ar-
beitsausfalls (8.5 Fachliche Weisungen S-Kug).

(2) Die durch den erheblichen Arbeitsausfall bedingte Kurzarbeit ist begrifflich
nicht identisch mit der Kurzarbeit im Sinne des § 19 KSchG. Die Zulassung von
Kurzarbeit durch die BA gem. 8 19 KSchG bedeutet somit grundsétzlich nicht,
dass auch ein Arbeitsausfall im Sinne des Kug-Rechts vorliegt. Die Gewahrung
von Kug ware nur dann méglich, wenn daneben die Voraussetzungen der 88 95
und 96 erfullt werden.

2.1 Wirtschaftliche Ursachen

(1) Der Begriff ist umfassend und schlief3t alle Arbeitsausfalle ein, die auf der
wirtschaftlichen Tatigkeit eines Betriebes (Gegensatz: Behérden, staatliche
Schulen) beruhen und sich aus dessen Teilnahme am Wirtschaftsleben (Gegen-
satz: technische Stérungen) ergeben. Hierzu zahlt grundsétzlich auch der durch
eine mittelbare arbeitskampfbedingte Stérung verursachte Arbeitsausfall (BAG
vom 20.7.1982 -1 AZR 404/80).

(2) Die wirtschaftliche Ursache muss zwar nicht die ausschlieRliche (vgl. § 96
Abs. 4 S. 2 Nr. 1), jedoch die wesentliche und damit die Gberwiegende Ursa-
che fur den Arbeitsausfall sein. Sie muss wéhrend der gesamten Dauer des

Bezuges von Kug vorliegen. Die Frage nach der wesentlichen Ursache des Ar-
beitsausfalls stellt sich dann, wenn auch andere als wirtschaftliche Grunde fur
den Arbeitsausfall, sowohl fiir seine Entstehung als auch fir seinen Umfang ur-
séachlich sind. Eine Ursachenkonkurrenz zu den weiteren in 8 96 Abs. 1 Nr. 1,
Abs. 2 und Abs. 3 genannten Grunden (betriebliche Strukturver&nderung, unab-
wendbares Ereignis) ist unbeachtlich.

(3) Das Kug-Recht grenzt auch nachfrageintensive Wirtschaftsbereiche, in
denen klassisch Personal fur eine maglicherweise nicht abgerufene Dienstleis-
tung vorgehalten werden muss, nicht aus. Es gilt daher glaubhaft zu machen,
dass die/der einzelne Betroffene neben einem bloRen Entgeltausfall auch einen
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tatsachlichen Arbeitsausfall erleidet. Allein ein Umsatzriickgang lasst noch nicht
darauf schlieRen, dass z.B. Verkaufs- oder Vertriebspersonal nicht ausgelastet
ware (der Beratungsanteil kann eine starkere Rolle spielen).

(4) Allein die Zugehdrigkeit des Betriebes zu den sog. "freiberuflichen Tatigkei-
ten" (z.B. Arztpraxen, Ingenieur-, Architekturbtiros etc.) schliel3t den Zugang zum
Kug nicht aus. Nicht auf wirtschaftlichen Ursachen beruhen Auslastungsschwan-
kungen, die aus Sicht der Arzteschaft aus den ungeniigenden Rahmenbedingun-
gen des Kassenarztlichen Vertrags- / Honorarwesens herriihren, wenn Patienten
nur nicht behandelt werden, weil z.B. im dritten Monat des Quartals eine Behand-
lung nicht kostendeckend ware. Auch die Erkrankung eines Arztes erfillt nicht
die Voraussetzungen fur den Kug-Bezug beim nichtérztlichen Personal (vgl. 2.3
Abs. 5). Dies gehort zum normalen Betriebsrisiko. Die wirtschaftliche Ursache ist
durch entsprechende Unterlagen (Einnahmeverlaufe, etc.) zu belegen.

(5) Das Ermitteln der wesentlichen Ursache gilt auch beim Zusammentreffen ei-
nes auf wirtschaftlichen Griinden beruhenden Arbeitsausfalls und eines mittel-
baren Arbeitsausfalls aufgrund eines Arbeitskampfes (vgl. 6).

(6) Die zum Kug-Bezug nach § 111 berechtigenden Griinde stellen wirtschaftli-
che Ursachen im Sinne der Definition dar. Gleichwohl ist wegen der unterschied-
lichen Anspruchsvoraussetzungen und Regelungszwecke der Arbeitsausfall
nach dieser Vorschrift streng von dem gemaf § 96 zu trennen. So kann z.B. in
einem Betrieb das Kug aus konjunkturellen Griinden auf der Grundlage des § 96
Abs. 1 Nr. 1 gewahrt werden, wahrend daneben flr dauerhafte Arbeitsausfalle in
einer beE Kug nach 8§ 111 gewahrt werden kann.

2.2 Betriebliche Strukturveranderung

(1) Die betriebliche Strukturveranderung i.S. des 8 96 Abs. 2 muss auf einer all-
gemeinen wirtschaftliche Entwicklung beruhen, die von aufen auf den Betrieb
einwirkt, auf deren Eintritt der Betrieb also keinen Einfluss hat. Es handelt sich
insoweit um Wirtschaftsablaufe, die nicht mit betriebsspezifischen, vom einzel-
nen Unternehmen zu verantwortenden "Verlaufen" im Zusammenhang stehen,
sondern um allgemeine wirtschaftliche Veranderungen, insbesondere um kon-
junkturelle und strukturelle Stérungen der Gesamtwirtschaftslage (BSG vom
29.4.1998 — B 7 AL 102/97 R).

(2) Eine betriebliche Strukturveranderung i.S. dieser Vorschrift kann sowonhl
durch die Umstellung auf ein neues Produkt, durch Erweiterung oder Einschran-
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kung der Fertigung als auch durch innerbetriebliche Umorganisation, z.B. Auto-
mation, bewirkt werden. Wird die betriebliche Strukturverédnderung durch be-
triebsorganisatorische MafRnahmen bewirkt, so ist 8§ 96 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 dann
nicht anzuwenden, wenn die Strukturveranderung eine Folge der allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung ist; denn es liegen dann nicht ausschlief3lich be-
triebsorganisatorische Grinde vor.

2.3 Unabwendbares Ereignis

(1) Unter einem unabwendbaren Ereignis im Sinne von § 96 Abs. 1 Nr. 1 ist all-
gemein ein Ereignis zu verstehen, das unter den gegebenen, nach der Beson-
derheit des Falles zu beriicksichtigenden Umstanden auch durch die auf3erste
diesen Umstanden angemessene und verninftigerweise zu erwartende Sorgfalt
weder abzuwehren noch in seinen schadlichen Folgen zu vermeiden ist. Hierun-
ter fallen auch solche Vorkommnisse, die auf menschlicher Téatigkeit beruhen
oder mit beruhen, fir die aber jede Verantwortlichkeit des davon Betroffenen ver-
ninftigerweise abzulehnen ist.

(2) Ein unabwendbares Ereignis liegt danach z.B. im Falle eines Fabrikbrandes
vor, der durch einen Blitzschlag entstanden ist. Wird die Produktionsstétte aber
zerstort, weil der Arbeitgeber Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten hat, so
handelt es sich nicht um ein unabwendbares Ereignis im Sinne von § 96 Abs. 1
Nr. 1. Ein unabwendbares Ereignis ist aber gegeben, wenn es Beschaftigte des
Arbeitgebers schuldhaft herbeigefuhrt haben, vgl. BSG vom 21.6.1977 — 7 RAr
7176.

(3) Liegt ein unabwendbares Ereignis der Abs. 1 und 2 vor, so kann Kug nur
insoweit gezahlt werden, als den Betrieb keine Pflicht zur Lohnfortzahlung trifft
(vgl. 1.2.5).

(4) Der Arbeitsausfall muss unmittelbar auf einem unabwendbaren Ereignis be-
ruhen. Fuhrt ein im konkreten Einzelfall vorliegendes unabwendbares Ereignis
nicht unmittelbar zu einem Arbeitsausfall, sondern ist der Arbeitsausfall nur tUber
die Auslosung weiterer Ursachen wesentlich bedingt, kann Kug auf Grund dieses
unabwendbaren Ereignisses gewahrt werden (BSG vom 21.2.1991 — 7 RAr
20/90). Eine nur mittelbare Abhangigkeit - auRerhalb des konkreten Einzelfalls -
gendgt in diesem Zusammenhang nicht. Ist z.B. bei einem Zuliefererbetrieb der
Autoindustrie, der vorwiegend fiir einen Grol3betrieb arbeitet, ein Auftragsmangel
eingetreten, der darauf beruht, dass der GroRRkunde infolge eines durch Blitz-
schlag verursachten Fabrikbrandes keine oder weniger Auftrdge an den Zuliefe-
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rerbetrieb erteilt, so beruht der daraus resultierende Arbeitsausfall (beim Zuliefe-
rerbetrieb) nicht auf einem unabwendbaren Ereignis. Er ist vielmehr durch wirt-
schaftliche Ursachen (Auftragsmangel) ausgelost worden, wobei u.a. zu prifen
ist, inwieweit er vermeidbar ist.

(5) Das BSG hat in seinem Urteil vom 11.12.2014 - B 11 AL 3/14 R entschieden,
dass eine schwerwiegende Erkrankung des Arbeitgebers (im vorliegenden Fall
in einer Arztpraxis), die eine Fortfihrung der Arbeit der dort Beschéftigten nicht
zulasst, kein unabwendbares Ereignis ist; die Gewahrung von Kug ist somit nicht
maglich.

(6) Zu behordlich angeordneten oder anerkannten Mal3hahmen gehoren z.B.
angeordnete Betriebseinschrankungen oder -stilllegungen infolge einer Smog-
Wetterlage, Einschrédnkungen der Wasser-, Gas- oder Stromlieferungen, behord-
liche StralRensperrungen. Ob derartige MalRnahmen vorliegen, kann bei den
hierfir zustandigen Behorden erfragt werden (z.B. Energie- bzw. Wasserauf-
sichtsbehdrden, Stadtbauamter).

(7) Arbeitsausfalle, aufgrund politischer Entscheidungen der BRD / EU gegen-
Uber anderen Staaten (,Wirtschaftsembargo*) sind ebenfalls i.S. einer behdrdli-
chen MalRnahme als unabwendbares Ereignis zu werten. Arbeitsausfélle, die
durch politische Sanktionen anderer Staaten gegeniber der BRD eintreten, be-
ruhen dagegen auf wirtschaftlichen Ursachen.

2.4 Arbeitsausfalle aus anderen Griinden

Kug darf grundsétzlich nicht fur Arbeitsausfalle und die damit verbundenen Ent-
geltausfalle gewahrt werden, in denen die Arbeit aus anderen als den in § 96
Abs. 1 Nr. 1 genannten Grinden ausfallt. Das gilt nicht nur fur betrieblich ange-
ordnete Arbeitsunterbrechungen (z.B. infolge Reparatur- oder Umbauarbeiten,
mit denen der Arbeitgeber rechnen muss) sondern auch dann, wenn der Ausfall
der Einflusssphére des Arbeitnehmers zuzurechnen sind (z.B. Fehltage).

Anspruch auf Kug besteht nicht fiir Entgeltausfalle, die in Zeiten eines unbezahl-
ten Urlaubs eintreten.

2.5 Vorubergehende Natur des Arbeitsausfalls

(1) Ein vortibergehender Arbeitsausfall liegt nur vor, wenn sich aus den Gesamt-
umstéanden des Einzelfalles (z. B. Art der Produktion, Rohstofflage, Rentabilitat
und Liquiditat des Betriebes) ergibt, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
in absehbarer Zeit wieder mit dem Ubergang zur Vollarbeit zu rechnen ist. Die
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vorubergehende Natur des Arbeitsausfalles orientiert sich an der jeweils giltigen
Bezugsdauer nach § 109 Abs. 1 Nr. 2, vgl. BSG vom 17.5.1983 — 7 RAr 13/82.

(2) Ein vorubergehender Arbeitsausfall kann auch dann vorliegen, wenn er durch
einen wirtschaftlichen Strukturwandel ausgeldst wird. Kern eines Strukturwan-
dels ist eine dauerhafte Veranderung der Markterfordernisse. Dennoch wird bei
strukturell bedingter Kurzarbeit i.S. des 8§ 96 Abs. 2 die voriibergehende Natur
des Arbeitsausfalls anzuerkennen sein, wenn unter Bertcksichtigung aller mal3-
geblichen Faktoren glaubhaft gemacht wird, dass innerhalb der geltenden
Hochstbezugsdauer mit dem Ubergang zur Vollarbeit gerechnet werden kann.
Zum Begriff der betrieblichen Strukturveranderung i.S. des 8§ 96 Abs. 2 siehe 2.2.

(3) Die voribergehende Natur des Arbeitsausfalls muss, ebenso wie die Unver-
meidbarkeit (8 96 Abs. 1 Nr. 3), wahrend der gesamten Dauer des Kug-Bezuges
gegeben sein. Ist von vornherein erkennbar, dass die Wiederaufnahme der
Vollarbeit innerhalb der nach Abs. 1 in Betracht kommenden Zeitrdume nicht
maglich ist, so kann Kug nicht gewahrt werden. Wird wahrend des Bezuges von
Kug festgestellt, dass keine Aussicht auf Beendigung der Kurzarbeit mehr be-
steht, so ist die Entscheidung tber die Gewahrung von Kug (8 99) von diesem
Zeitpunkt an aufzuheben (8 48 SGB X).

(4) Trifft der Arbeitgeber die unternehmerische Entscheidung,

e einen Betrieb oder bestimmte Betriebsteile stillzulegen oder
e eine Betriebsadnderung in Form eines erheblichen Personalabbaus (8 17
KSchG) durchzufihren,

entfallt die Grundlage fir die Gewahrung des Kug, sobald konkrete Umsetzungs-
schritte, wie z.B. Ausspruch von Kindigungen; Abschluss von Interessenaus-
gleichsvereinbarungen mit endgultigen Namenslisten, erfolgen.

2.6 Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls

(1) Die Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls muss im Zusammenhang mit der
Wirtschaftlichkeit (Kostenbelastung) fur den Arbeitgeber gesehen werden. Eine
Kurzarbeitsphase bringt nicht nur eine Entlastung bei den Lohnkosten mit sich,
sondern bedingt auch eine erhebliche finanzielle Belastung flr den Betrieb bei
der alleinigen Kosteniibernahme von 80 % der auf die Ausfallzeit entfallenden
Sozialversicherungsbeitrage, dies auch vor dem Hintergrund einer verminderten
Ertragslage. Bereits aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der Betrieb
bestrebt sein wird, den Arbeitsausfall im unumganglichen Umfang zu reduzieren.
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(2) Um die Unvermeidbarkeit gemal § 96 Abs. 4 Satz 1 sicherzustellen, hat der
Betrieb vor Beginn und wéhrend des Arbeitsausfalls alles in seiner Kraft Ste-
hende zu unternehmen, um den Arbeitsausfall zu vermindern oder zu beheben.

Unterlasst es der Betrieb, geeignete und wirtschaftlich zumutbare MaRnahmen
durchzufiihren, die den Arbeitsausfall mit Wahrscheinlichkeit abgewendet hatten,
so entfallt die Gewahrung von Kug (BSG vom 21.2.1991 — 7 RAr 20/90). Die darin
zum Ausdruck kommende Schadensminderungspflicht trifft nicht nur den Ar-
beitgeber, sondern auch die Betriebsvertretung und den einzelnen Arbeithehmer
(z.B. 2.7.2). Dies gilt auch in Féllen, in denen der Arbeitsausfall auf einem unab-
wendbaren Ereignis beruht (vgl. 2.3). Die wirtschaftliche Zumutbarkeit ist zu
beachten. Einem Arbeitgeber darf nicht abverlangt werden, was die betrieblichen
Strukturen wirtschaftlich nicht zulassen (siehe vorstehende Rechtsprechung).
Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit kann auch vorliegen, wenn die kurzfristige
Liquiditat des Arbeitgebers durch die Malinahme zur Vermeidung der Kurzarbeit
(z.B. Vorfinanzierung von Minusguthaben) geféhrdet ist.

(3) Zur Vermeidung des Arbeitsausfalls kommen insbesondere folgende be-
triebliche MafRnahmen in Betracht:

1. Arbeit auf Lager, soweit dies raumlich und wirtschaftlich vertretbar ist;

2. rechtzeitige und ausreichende Beschaffung von Rohstoffen oder von Heiz-
oder Betriebsstoffen;

3. wirtschaftlich zumutbare Umstellung auf andere Energiequellen oder
Transportwege (z.B. Schiene statt Stral3e) bei Heiz- oder Betriebsstoff-
mangel;

4. Umsetzung der Kurzarbeiter/innen in andere, vollarbeitende Betriebs-
abteilungen, soweit dies arbeitsrechtlich zulassig und betriebstechnisch
maglich ist;

5. Aufraumungs-, Instandsetzungs- oder Fullarbeiten (vgl. hierzu jedoch
1.2.5 Abs. 4).

Nicht einzufordern ist dagegen,

a) die Freistellung von Zeitarbeitnehmer/innen, die im kurzarbeitenden Be-
trieb beschaftigt werden bzw.

b) das Auslaufenlassen von befristeten Beschaftigungsverhaltnissen (vgl.
4.2 Abs. 3).
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(4) Vor- oder Nacharbeit widerspricht im Allgemeinen der Unvermeidbarkeit des
Arbeitsausfalls. Wird jedoch die Arbeitszeit im Rahmen der Bestimmungen des
Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) verlegt, steht dies der Unvermeidbarkeit des Ar-
beitsausfalls jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Betriebsvereinbarung tiber
die Verlegung der Arbeitszeit abgeschlossen worden ist, als Kurzarbeit noch
nicht geplant war. Zum Beispiel wird in einer gemeinsamen Erklarung der Tarif-
vertragsparteien des GaLaBau vom 3.6.2013 dargeleqgt, ,... dass sowohl gem.
8§ 4 als auch § 4a des BRTV GalLaBau die Arbeitszeit auf Samstage verteilt wer-
den kann. . . .Die Aufzéhlung der Arbeitstage ,Montag bis Freitag” in § 4a Nr. 1.2
Satz 1 BRTV GalLaBau dient ausschlief3lich der Berechnung des Jahresarbeits-
zeitsolls.”

(5) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz weder unmittelbar
noch mittelbar vom Arbeitsausfall betroffen ist, kénnen kein Kug erhalten (z.B.
die Bereiche Forschung und Entwicklung, wenn nur die Produktion von Kurzar-
beit betroffen ist). Solidaritadtserwéagungen rechtfertigen ebenfalls nicht die Ein-
beziehung dieser Personenkreise in die Kurzarbeit.

(6) Auszubildende sind grundsatzlich zum Kug zugelassen. Aufgrund der be-
sonderen Ausgestaltung des Vertragsverhaltnisses wird Kurzarbeit fur diesen
Personenkreis faktisch ausgeschlossen, vgl. 1.2.4.

(7) Bei bestimmten Personengruppen (z.B. Akquisiteure und Fremd-Ge-
schaftsfihrer) ist der Arbeitsausfall vermeidbar, da es gerade deren Aufgabe
ist, (neue) Kunden zu finden, um die Kurzarbeit zu vermindern oder zu beenden.
Hier trifft die Schadensminderungspflicht insbesondere den Arbeitnehmer. Die
Einbeziehung dieses Personenkreises in Kurzarbeit ist nur in Ausnahmefallen
(z.B. bei einem unabwendbaren Ereignis, wie Fabrikbrand) begrindbar.

2.7 Vermeidbare Arbeitsausfalle

(1) In 8 96 Abs. 4 Satz 2 werden die Arbeitsausfalle beschrieben, die insbeson-
dere als vermeidbar gelten sollen. Solche liegen z.B. vor, wenn

a) Kurzarbeit eingefuihrt wird, um eine Vorratsstreckung (z.B. an Rohstoffen)
zu erreichen;

b) die Preis- oder Lohnentwicklung abgewartet werden soll;

¢) mehrfach von verschiedenen Auftraggebern Lieferungen beanstandet
wurden oder Lieferungen nicht termingemaf3 erfolgen und deshalb Auf-
trage zurlickgezogen oder nicht mehr erteilt worden sind;
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d) bei einer Haufung von Feiertagen (z.B. zwischen Weihnachten und Neu-
jahr) wirtschaftliche Unrentabilitat (z.B. Anheizen, Anlaufzeiten fir die
Produktion) umgangen werden soll;

e) unmittelbar vor Einflhrung der Kurzarbeit in nennenswertem Umfang
Mehrarbeit geleistet wurde.

(3) Die in 8 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 aufgefiihrten Arbeitsausfélle gelten zwar als
vermeidbar; nach dem Regelungszweck des Kug sind es aber auch Arbeitsaus-
falle, die nicht auf wirtschaftlichen Ursachen i.S. des § 96 Abs. 1 Nr. 1 beruhen,
weil sie dem normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers zuzuordnen sind. Der

Betrieb muss daher mit dem Arbeitsausfall rechnen und sich auf ihn bei seinen
betrieblichen Dispositionen einstellen. Auch andere betriebliche Gegebenheiten,
die zweifelsfrei dem Betriebsrisiko zuzuordnen sind, kdnnen zu einer Versagung
des Kug fulhren. 8 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 enthélt keine erschépfende Aufzahlung
der Arbeitsausfélle, die nach dem Zweck des Kug dem normalen Betriebsrisiko
des Arbeitgebers zuzuordnen sind.

Denkbar ist hier insbesondere der Fall von Anlaufschwierigkeiten bei Firmen-
neugrindungen.

2.7.1 Branchen-und Betriebsiblichkeit

(1) Ein branchentblicher Arbeitsausfall liegt vor, wenn er aufgrund der Eigen-
art des Wirtschafts- oder Geschaftszweiges, welchem der Betrieb angehort, mit
einer gewissen Regelmaligkeit eintritt.

(2) In der Regel wird ein branchenublicher Arbeitsausfall auch betriebsublich
sein, jedoch ist es fur die Anwendung der betreffenden gesetzlichen Regelung
nicht erforderlich, dass Brancheniblichkeit und Betriebsiblichkeit gleichzeitig
vorliegen. So kann z.B. einem Betrieb, der einem Wirtschafts- oder Geschafts-
zweig angehdrt, in dem mit brancheniblichem Ausfall zu rechnen ist, auch dann
kein Kug gewéhrt werden, wenn dieser Betrieb selbst zum ersten Mal (also nicht
betriebstblich) von einem solchen brancheniblichen Arbeitsausfall betroffen
wird.

(3) Die Grenzen zwischen einem branchenidblichen oder saison-
bedingten Arbeitsausfall sind haufig flieRend. So ist z.B. der Arbeitsausfall in
einer Spiel- oder SuRRwarenfabrik, bei der nach Beendigung des Weihnachts-
oder Ostergeschaftes eine betriebsstille Zeit eintritt, auch ein saisonbedingter Ar-
beitsausfall.

20



http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__96.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__96.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__96.html



Bundesagentur

fiir Arbeit
Anlage 1 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend 8§ 96 SGB Il

(4) Ein betriebstblicher Arbeitsausfall ist im Allgemeinen als regelmaRig wie-
derkehrend anzusehen, wenn

e in den letzten 3 aufeinander folgenden Jahren

¢ annahernd zur gleichen Zeit und aus den gleichen Grinden verkiirzt ge-
arbeitet wurde oder Entlassungen vorgenommen wurden

¢ und erneut Arbeitsausfall angezeigt wird.

An dieser Regel soll in Zeiten einer unglnstigen Wirtschaftslage nicht festgehal-
ten werden, wenn sich letztere auch in der Branche auswirkt, welcher der betref-
fende Betrieb angehort. Es empfiehlt sich, die Verhaltnisse vergleichbarer Be-
triebe zu bertcksichtigen bzw. die 6rtlichen Sozialpartner oder zustandigen Kam-
mern zu horen.

(5) Spatestens beim dritten Bezug von Kug in drei aufeinander folgenden Jah-
ren ist der Anerkennungsbescheid mit dem Hinweis zu verbinden, dass Kug nicht
mehr gewahrt werden kann, wenn bei sonst unverédnderten Verhaltnissen auch
im kommenden Jahr ein Arbeitsausfall aus vergleichbaren Ursachen und zum
anndhernd gleichen Zeitraum eintreten sollte. Die 3-Jahresfrist beginnt neu,
wenn der Betrieb mindestens in einem Jahr nicht zur annéhernd gleichen Zeit
vom Arbeitsausfall betroffen wurde. Die aufgestellte Drei-Jahres-Regel bedeutet
nicht, dass ein Arbeitsausfall in begriindeten Einzelfallen nicht schon friiher als
regelmafig wiederkehrend angesehen werden kann, wenn die Betriebsublichkeit
aufgrund anderer Gegebenheiten eindeutig erwiesen ist (z.B., wenn der Betrieb
in den Vorjahren regelmafig seine Arbeitnehmer/innen entlassen hat).

(6) Das BSG hat in seinem Urteil vom 21.7.2009 — B 7 AL 3/08 R (vgl. insbeson-
dere Rz. 19) festgestellt, dass der Arbeitsausfall von Arbeitnehmern in einem Be-
trieb der gewerbsmaRigen Arbeitnehmertberlassung branchentblich ist. Er
gilt deshalb regelmaRig als vermeidbar, sodass kein Kug gezahlt werden kann.
Die vorstehenden Ausfuhrungen beziehen sich auf Betriebe, deren ausschlief3li-
cher Betriebszweck Arbeithehmertberlassung ist. In Betrieben, in denen nicht
Uberwiegend Arbeitnehmeriberlassung betrieben wird, kann bei Vorliegen aller
sonstigen Voraussetzungen Kug flr den Personenkreis der ,Stammbeleg-
schaft” (kein Leiharbeitnehmerstatus) gewéhrt werden.

(7) Tritt der Arbeitsausfall aufgrund der Eigenart des Betriebes bzw. des Wirt-
schafts- oder Geschéftszweiges regelméaRig zu derselben Jahreszeit - meistens
beeinflusst durch die Witterungsverhaltnisse - auf, so handelt es sich um einen
saisonbedingten Arbeitsausfall. Uberwiegen saisonale Ursachen beim gleich-
zeitigen Vorliegen wirtschaftlicher Griinde, kann kein Kug gewahrt werden. Kug
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kann gezahlt werden, wenn der durch saisonale Einflisse ohnehin gesunkene
Auftragseingang durch hinzutretende allgemeine wirtschaftliche Grinde weiter
zuriickgeht.

(8) Betriebsorganisatorische Grinde beruhen auf Gegebenheiten und Mal3-
nahmen, die mit der Organisation eines Betriebes oder deren Anderung im Zu-
sammenhang stehen. Hierunter fallen z.B. Inventuraufnahme, Art der Kunden-
werbung, Umgruppierung von Betriebsabteilungen oder Arbeitsgruppen. Diese
Grinde fuhren nur dann zu einer Versagung des Kug, wenn sie die alleinige
Ursache des Arbeitsausfalls sind. Kommen allgemeine wirtschaftliche Griinde
hinzu, so kann bei Erflllung der Gbrigen Voraussetzungen Kug gewahrt werden.

(9) Zu den betriebsorganisatorischen Grinden gehdren die betriebstechni-
schen MaRnahmen oder Gegebenheiten, z.B.:

¢ Maschinenschéaden infolge Abnutzung und die dadurch notwendigen Re-
paraturarbeiten,

e Produktionsumstellungen technischer Art,

e Neubau von Betriebsstatten,

e Verlegung einer Produktions- oder Betriebsstatte,

o Fabrikbrand infolge Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften (vgl. 2.3).

Ein hierauf beruhender Arbeitsausfall kann nicht durch die Gewahrung von Kug
ausgeglichen werden, vgl. 2.7 Abs. 3. Das gilt dann nicht, wenn die betriebstech-
nische Stérung die Folge eines unabwendbaren Ereignisses oder einer betriebli-
chen Strukturveranderung darstellt.

2.7.2 Vermeidbarkeit durch Urlaubsgewahrung

(1) Zur Vermeidung des Arbeitsausfalls kommt die Gewahrung von Urlaub in Be-
tracht. Vorrangige Urlaubswiinsche der Arbeitnehmer/innen durfen der Urlaubs-
gewdahrung nicht entgegenstehen (8 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2i.V.m. 8§ 7 Abs. 1 des
Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG). So kann bei vorrangigen Urlaubswiinschen der
Arbeitnehmer/innen nicht gefordert werden, dass dieser bis gegen Ende des lau-
fenden Urlaubsjahres zur Vermeidung von Kurzarbeit eingebracht wird, bzw.
der Arbeitgeber eine Bestimmung Uber den Antritt des Urlaubs trifft.

Zur Vermeidung des Arbeitswegfalls sind auch zulassig einzubringende Urlaubs-
anspruche heranzuziehen, die Arbeitnehmer/innen ansonsten in Guthaben auf
Lebensarbeitszeitkonten umgewandelt hatten.
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(2) Wird die Kurzarbeit gegen Ende des Urlaubsjahres eingeflihrt oder beste-
hen noch Ubertragene Urlaubsanspriche aus dem vorangegangenen Urlaubs-
jahr, ist der Arbeitgeber aufzufordern, den Zeitpunkt fir den Antritt noch vorhan-
denen Urlaubs zur Verminderung des Arbeitsausfalls festzulegen. Auch hier dir-
fen die Urlaubswiinsche der Arbeitnehmer/innen nicht entgegenstehen. Unter-
lasst der Arbeitgeber dies, liegt insoweit kein unvermeidbarer Arbeitsausfall vor.
Kug ware in diesen Fallen fur den Entgeltausfall zu versagen, der dem Urlaubs-
anspruch entspricht.

(3) Die Prufung der Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls hat sich auf die
Fragen zu beschranken, ob

e Urlaub wahrend der Kurzarbeit aufgrund der Urlaubsliste, des Urlaubs-
plans oder aufgrund von Betriebsferien einzubringen watre;

e Anspriiche aus uUbertragenem Urlaub oder kurz vor Ablauf des Ur-
laubsjahres fir einzelne Arbeitnehmer/innen noch restliche Urlaubsan-
spriiche bestehen (die Griinde fur eine Ubertragung sind ohne Be-
lang);

o der Arbeitgeber eine Bestimmung Uber den Antritt des Urlaubs treffen
konnte.

(4) Aufgrund der besonderen Urlaubsregelung im Baugewerbe ist das Ein-
bringen von Ubertragenen Teilurlaubsanspriichen nicht zu fordern, wenn die
Kurzarbeit zu Beginn oder Mitte eines Kalenderjahres eingetreten ist. Demge-
geniuber kann bei gewerblichen Arbeitnehmern bis zum Ende eines Kalender-
jahres verlangt werden, dass ein aus dem Vorjahr Gbertragener Resturlaubsan-
spruch, der nach den Verfallfristen des 8 8 Nr. 7 BRTV Bau gegeniiber dem Ar-
beitgeber ohnehin nur bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres geltend ge-
macht werden kann, eingebracht wird. Vor dem Verfall stehende Urlaubsanspri-

che sind vorrangig gegeniber Arbeitszeitguthaben zur Vermeidung der Zahlung
von S-Kug einzubringen (vgl. Winterbau-Merkblatt 2013/2014 des ZDB - Seite
16). Bei Angestellten des Bauhauptgewerbes muss ein auf das folgende Ur-
laubsjahr Ubertragener Teilurlaubsanspruch bis zum Mérz dieses Kalenderjahres
gewahrt werden. Dies gilt auch flr die anderen Bereiche der Bauwirtschaft.

(5) Soweit fur einzelne an Ausfalltagen ausgefallene Arbeitsstunden Ubertrage-
ner Urlaub einzubringen ist, darf keine ,Uberkompensation* erfolgen (vgl. nach-
folgendes Beispiel). Verbleibende Resturlaubsanspriiche unter 8 Stunden blei-
ben unberticksichtigt.
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Beispiel:

Arbeitnehmer hat im Dezember insgesamt 30 Ausfallstunden. Es bestehen noch
Resturlaubsanspriiche von 5 Urlaubstagen aus dem abgelaufenen Urlaubsjahr,
die am Jahresende verfallen wiirden. Arbeitszeitguthaben ist vorhanden. Der Ar-
beitnehmer muss daher 3 Urlaubstage (= 24 Stunden) einbringen. 4 Urlaubstage
(= 32 Stunden) wirden den Arbeitsausfall von 30 Stunden tUberkompensieren.
Fur die restlichen 6 Ausfallstunden kann daher Kug gewahrt werden.

(6) Entspricht die tageweise Einbringung von Urlaub wahrend der Kurzarbeit den
Winschen der Arbeitnehmer/innen (z.B. die Kombination Kurzarbeit von Montag
bis Mittwoch und Urlaub am Donnerstag und Freitag), ist dies aus Kug-rechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden. Insoweit wird auf § 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 Bezug
genommen. Jede Minderung der Inanspruchnahme des Kug entspricht der Inten-
tion des § 96 Abs. 4 Satz 1.

(7) Mit Urteil vom 9.11.2012 (C-229/11 und C 230/11) hatte der EuGH u.a. ent-
schieden, dass es dem Unionsrecht nicht entgegensteht, wenn der Anspruch ei-
nes Kurzarbeiters auf bezahlten Jahresurlaub im Verhéltnis zur Arbeitszeitver-
kirzung vermindert wird. Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Vor-
schriften des BUrIG. In Abstimmung mit dem BMAS werden daher auch weiterhin
die Anspriche auf Kug und dessen Sonderformen danach beurteilt, welche ver-
wertbaren Urlaubsanspriche zur Vermeidung des Arbeitsausfalls i.S. des § 96
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 heranzuziehen sind.

2.7.3 Nutzung von Arbeitszeitschwankungen - 8 96 Abs. 4 Satz 2
Nr. 3

(1) Aufgrund von Tarifvertragen sind viele Betriebe in die Lage versetzt, durch
die Anpassung der Arbeitszeit an die jeweilige Auftragslage kurzfristig auf eine
bessere oder schlechtere Auslastung ihrer Kapazitaten reagieren zu kénnen.In-
nerhalb eines Schwankungszeitraums kénnen hierbei Uberstundenguthaben re-
duziert und Kurzarbeit vermieden werden. In der Regel wird den Betrieben durch
den Tarifvertrag ein Rahmen zur Verfiigung gestellt, innerhalb dessen sie durch
Betriebsvereinbarung Dauer und Lage der Arbeitszeit nach betrieblichen Bedurf-
nissen, unter Bericksichtigung der Interessen der Arbeitnehmer/innen, regeln
kénnen. Rechtlich zulassig sind daneben Regelungen aufgrund von Betriebs-
vereinbarungen oder einzelvertraglicher Vereinbarung.

(2) Fur die Vorschriften Uber das Kug sind allein solche Regelungen zur Arbeits-
zeit maldgebend, von denen im Betrieb durch Vereinbarungen auf betrieblicher
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bzw. einzelvertraglicher Ebene auch tatsachlich Gebrauch gemacht wird. Das
Erfordernis der Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls verlangt von den Betriebs-
parteien nicht, bestehende und arbeitsrechtlich zulassige Arbeitszeitvereinbarun-
gen zu andern. Es ist daher auch nicht zu fordern, dass der Betrieb zur Vermei-
dung des Arbeitsausfalls eine aufgrund der Offnungsklausel des Tarifvertrages
zulassige Arbeitszeitregelung vereinbart.

(3) Bei einer flexiblen Arbeitszeit im Betrieb ist im Rahmen der Unvermeidbar-
keit zu prifen, ob der Arbeitsausfall durch im Betrieb zuldssige Arbeitszeit-
schwankungen vermieden werden kann (8 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3). Handelt es
sich um eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, die nach der tariflichen oder betrieb-
lichen Regelung vom Arbeitgeber angeordnet werden kann, um die Arbeitszeit
einer veranderten Produktion anzupassen, sind zuerst die Voraussetzungen
nach § 96 Abs. 4 Satz 4 zu prifen, vgl. 2.9. Sind diese erfillt, sind dariber hinaus
gehende Arbeitsausfélle unvermeidbar.

(4) Der Betrieb hat glaubhaft zu machen und darzulegen, dass alle Mdglichkei-
ten der Flexibilisierung vor der Einfihrung der Kurzarbeit tatsachlich ausge-
schopft wurden. Da das Gesetz von Arbeitszeitschwankungen spricht, gilt dies
grundsatzlich auch, wenn die Betriebsparteien eine Regelung vereinbart haben,
die den Aufbau von Minusstunden im Rahmen eines Arbeitszeitkontos zulasst.
Auch in diesen Fallen ist der Grundsatz der wirtschaftlichen Zumutbarkeit (2.6
Abs. 2) zu beachten. Eine solche Unzumutbarkeit kann z.B. auch bereits dann
gegeben sein, wenn die kurzfristige Liquiditat des Arbeitgebers infolge einer Ver-
sagung des Kug beeintrachtigt ware. Nur in begrindeten Ausnahmefallen hatte
der Arbeitgeber die wirtschaftliche Unzumutbarkeit darzulegen und nachzuwei-
sen.

2.8 Geschutzte Arbeitszeitguthaben (8 96 Abs. 4 Satz 3)

(1) Der in 8 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 enthaltene Grundsatz, dass ein Arbeitsausfall
als vermeidbar gilt, der bei Nutzung von im Betrieb zuldssigen Arbeitszeit-
schwankungen ganz oder teilweise vermieden werden kann, wird in den in § 96
Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 bis Nr. 5 genannten Fallen aufgrund besonderer Interessen-
lagen der Arbeitnehmer/innen durchbrochen. Die darin enthaltene Aufz&hlung ist
abschliel3end.

Andererseits missen Arbeitszeitgutgaben ebenfalls auer Betracht bleiben,
wenn
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e deren Verbrauch aus Anlass der Kurzarbeit sich als unzumutbar i.S. von
8§ 96 Abs. 4 Satz 1 (vgl. 2.6) erweist oder

e anderweitige, arbeitsrechtlich bindende Festlegungen / Zweckbestim-
mungen (Bruckentage) vorhanden sind, die nicht aus Anlass der Kurzar-
beit getroffen wurden.

(2) In Bezug auf die Frage nach einem Kug-unschadlichen Aufbau von Frei-
schichtkonten wahrend der Kurzarbeit gilt Folgendes:

1. Der Umfang des mit Kug auszugleichenden Arbeitsausfalls mit Entgel-
tausfall bestimmt sich allein nach den von auf3en auf den Betrieb zukom-
menden wirtschaftlichen Ursachen. Er ist an den Verhaltnissen im jewei-
ligen Kalendermonat zu bestimmen. Arbeitszeitausfalle an einzelnen Ta-
gen des Bezugszeitraums werden durch "Mehrarbeit" an anderen Tagen
des Kalendermonats kompensiert.

2. Werden daher an einzelnen Tagen Guthaben auf Freischichtkonten ge-
bildet, reduziert sich dadurch der Umfang des Arbeitsausfalls aus wirt-
schaftlichen Grinden, auch wenn dafiir zunéchst kein Arbeitsentgelt vom
Arbeitgeber gezahlt wird.

(3) Fur Gleitzeitvereinbarungen gilt entsprechendes bei Beachtung der nach-
folgenden Ausnahme:

Entsteht ein taglicher Zeitiiberhang von einer %2 bis zu einer Stunde, der z.B. aus
Ubergaben bei Schichtarbeiten herriihrt und in Gleitzeitkonten eingestellt wird, so
bleibt dieser bei der Bemessung des Kug in den Fallen unberiicksichtigt, in denen
das angehéaufte Zeitguthaben bei Erreichen einer GréR3e von einem Arbeitstag (in
Stunden) sofort zur Vermeidung der Zahlung von Kug eingebracht wird.

Die Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalles ist weiterhin gegeben, da keine di-
rekten Entgeltanspriiche entstehen und das Zeitguthaben bei Erreichen der Auf-
[6sungsgrofie zu Gunsten der Vermeidung der Zahlung von Kug eingebracht wird
(insoweit ist auch kein Gleitzeitrahmen erforderlich). Die Anwendung des 8§ 106
Abs. 2 (fiktive Erhdhung des Ist-Entgeltes) ginge bei einer derartigen Fallgestal-
tung ungerechtfertigt zu Lasten der Arbeitnenmer/innen. Eine andere Interpreta-
tion wére nicht zielfihrend, da hierbei die Flexibilitdt des Unternehmens in einer
ohnehin schwierigen Zeit zusatzlich belastet wirde. Zum Schutz von Gleitzeit-
guthaben vgl. 2.8.6).
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2.8.1 Arbeitszeitguthaben, das vertraglich ausschlie3lich zur
Uberbriickung von Arbeitsausfallen auRerhalb der Schlecht-
wetterzeit bestimmt ist und 50 Stunden nicht Ubersteigt -

8§ 96 Abs. 4 Satz3 Nr. 1 -

(1) Arbeitnehmern/innen in Betrieben der Bauwirtschaft (§ 101 Abs. 1) billigt
das Gesetz ein fir nach dem Ende der Schlechtwetterzeit eintretende Arbeits-

ausfalle geschitztes Zeitguthaben von 50 Stunden zu. MaRgeblich ist eine ent-
sprechende betriebliche Praxis. Zum Nachweis bietet sich eine schriftliche Doku-
mentation an. Ein global reserviertes Arbeitszeitguthaben (z.B. flur witterungsbe-
dingte Arbeitsausfalle von April bis November) ist im Rahmen des § 96 Abs. 4
Satz 3 Nr. 1 daher nicht geschutzt.

(2) Kommt es zu keiner Auflésung des reservierten Guthabens, weil entgegen
den bisherigen Erfahrungen die Arbeit ausnahmsweise wegen der ginstigen Wit-
terung nicht eingestellt werden muss, kann im Nachhinein der bestehende
Schutz des Arbeitszeitguthabens nicht beseitigt werden, d.h. das Arbeitszeitgut-
haben fuhrt nicht nachtraglich zu einer Versagung des S-Kug in der abgelaufenen
Schlechtwetterzeit.

2.8.2 Arbeitszeitguthaben (Wertguthaben), zur Verwendung im
Rahmen des 8 7c Abs. 1 Nr.1und 2 SGB IV -8 96 Abs. 4
Satz 3 Nr. 2

Die nach & 7¢c SGB IV vorgegebenen Verwendungszwecke von Wertguthaben

betreffen u.a. gesetzlich geregelte bzw. vertraglich vereinbarte vollstadndige oder

teilweise Freistellungen von der Arbeitsleistung (Elternzeit, Pflegezeit, Sabba-

tical etc.) aber auch fur Zeiten vor einer Rente wegen Alters, sowie flr solche
der Teilnahme an beruflichen Qualifizierungsmafinahmen. Ob es sich um ge-
schitzte Wertguthaben i.S. des § 7¢c SGB IV handelt, kann danach beurteilt wer-
den, ob hierfur der nach § 7e SGB |V zu vereinbarende Insolvenzschutz einge-
richtet wurde. Damit wird verhindert, dass ,Zeit- / Wertguthaben ohne besondere
Festlegung (z.B. reine ,Uberstundenkonten®)* der Anrechnung im Rahmen der
Unvermeidbarkeit bei Kurzarbeit entzogen wirden. Vgl. hierzu Rundschreiben

der Spitzenverbande der Sozialversicherung: ,Sozialrechtliche Absicherung fle-
xibler Arbeitszeitregelungen; Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen fir die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen und zur
Anderung anderer Gesetze auf das Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht.

Weitere Informationen zu den Themen ,Wertguthaben* und ,Kurzarbeit* sind der
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Broschire des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales ,Wertguthaben” zu
entnehmen.

2.8.3 Arbeitszeitguthaben von bis zu 150 Stunden zur Vermeidung

der Inanspruchnahme von S-Kug - § 96 Abs. 4 Satz 3 Nr. 3
(1) Die Vorschrift des § 96 Abs. 4 Satz 3 Nr. 3 ist nur fir das Baugewerbe (8§ 101,
§ 102) von Bedeutung. In Betrieben des Bauhauptgewerbes (8 3 Nr. 1.43 i.V.m.
8 4 Nr. 6.1 BRTV-Bau), des Dachdeckerhandwerks (8§ 4 RTV Dachdeckerhand-
werk) und des Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbaus (88 4 und 4a BTRV Ga-
LaBau) ist ein Arbeitszeitguthaben von bis zu 150 Stunden geschitzt und
muss nicht vorrangig zur Vermeidung von Kurzarbeit aul3erhalb der Schlechtwet-
terzeit eingesetzt werden, wenn es zur Vermeidung der Inanspruchnahme von
S-Kug angespart worden ist.

(2) Soweit im Bereich des Gerlstbaugewerbes tarifwidrige Arbeitszeitguthaben
vorhanden sind, mussen diese vor der Inanspruchnahme von S-Kug abgebaut
werden.

(3) Wird in einer Kurzarbeitsperiode aufRerhalb der Schlechtwetterzeit Arbeits-
zeitguthaben in das tarifliche Ausgleichskonto (8§ 3 Ziff. 1.43 BRTV-Bau) ein-
gestellt, unterliegt auch dieses Arbeitszeitguthaben dem gesetzlichen Schutz des
§ 96 Abs. 4 Satz 3 Nr. 3, wenn das Guthabenkonto noch nicht die Zahl von Stun-
den umfasst, die nach der tariflichen bzw. einer (geringeren) betrieblichen Rege-
lung fur das Ausgleichskonto vorgesehen ist. Gleiches gilt, wenn Arbeitszeitgut-
haben zur Sicherung des verstetigten Einkommens aufgeldst wird.

(4) Soweit Arbeitszeitguthaben die tariflich oder betrieblich festgelegte Ober-
grenze Uberschreiten, sind diese zur Vermeidung von Kurzarbeit einzubringen.

2.8.4 Arbeitszeitguthaben, die den Umfang von zehn Prozent der
Jahresarbeitszeit GUbersteigen - § 96 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4

Der Schutz des Arbeitszeitguthabens beschrankt sich auf den Umfang, der tber
10 Prozent der Jahresarbeitszeit angespart worden ist.

Beispiel:

Jahresarbeitszeit = 1.950,0 Stunden
(52 x 37,5 Stunden wdchentlich),

Arbeitszeitkonto-Guthaben

220,5 Stunden
195,0 Stunden.
25,5 Stunden.

10% der Jahresarbeitszeit

Geschitztes Arbeitszeitguthaben
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2.8.5 Arbeitszeitguthaben, das langer als ein Jahr unverandert be-
standen hat - § 96 Abs. 4 Satz 3 Nr. 5 -

(1) Soweit Arbeitszeitguthaben langer als ein Jahr unverandert bestanden haben,
unterliegt dieses Guthaben dem besonderen Schutz, d.h. die Auflésung kann
vom Arbeitnehmer nicht verlangt werden. Unverdndert bestanden hat, bedeutet
jedoch nicht, dass das Guthaben keinen Schwankungen unterworfen sein darf.
Der besondere Schutz bezieht sich dann auf den innerhalb eines Jahres vor Be-
ginn der Kurzarbeit erreichten niedrigsten Stand. Wenn z.B. das Arbeitszeitgut-
haben zwischen 50 und 100 Stunden schwankte, bestand es unverandert
50 Stunden mit der Folge, dass diese Guthabenstunden zur Vermeidung der
Kurzarbeit nicht eingebracht werden missen.

Liegt in einem Fall sowohl der in § 96 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 (0.a. 2.8.4) angespro-
chene Sachverhalt als auch ein nach vorstehender Regelung beschriebener Tat-
bestand vor, kommt die Regelung zur Anwendung, die sich fur den Arbeitnehmer
als glnstiger erweist.

Beispiel:

Kontostand des Arbeitszeitkontos

vor der Kurzarbeit 220,5 Stunden
10 % der Jahresarbeitszeit sind
nach § 96 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 195,0 Stunden

einzubringen,
Geschiitztes Guthaben 22,5 Stunden

Kleinster Monatswert der
letzten 12 Monate 130,0 Stunden

Geschitztes Guthaben nach
8§96 Abs. 4 Satz3 Nr. 5 130,0 Stunden

Von den 220,5 Stunden auf dem Arbeitszeitkonto sind daher 90,5 Stunden (220,5
. 130 Stunden) zur Vermeidung von Arbeitsausfallen einzubringen.

Zum S-Kug wird auf die Ausfiihrungen zu 8.7.1 ((GA zu S-Kug) verwiesen.
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2.8.6 Arbeitszeitguthaben aus Gleitzeitregelungen und Schichtar-
beit

Auch bei einer bestehenden Gleitzeitregelung (Flexibilisierungsvereinbarung zur
Nutzung des Zeitkontos ausschlie3lich durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeit-
nehmer) kann nicht verlangt werden, dass vor der Kurzarbeit angesammelte Zeit-
guthaben von den Arbeitnehmern zur Vermeidung / Verringerung des Arbeits-
ausfalls abgebaut werden, wenn sie der zeitlichen GroRe des
vereinbarten Gleitzeitrahmens entsprechen (z.B. Zeitguthaben kann bis zu 10
Stunden monatlich Gbernommen werden) und die Regelung eine entgeltliche Ab-
geltung nicht zul&sst.

Im Rahmen seiner Schadensminderungspflicht sollte der Arbeitgeber aufge-
fordert werden, zumindest Zeitguthaben zur Vermeidung der Zahlung von Kug
einzubringen,

e das den Gleitzeitrahmen Ubersteigt (insoweit ungeschitztes Zeit-
guthaben darstellt) und

e in dem Umfang, wie dies seine finanzielle Situation zulasst.
Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zu 2.8 Abs. 3 entsprechend.

2.9 Arbeitszeitschwankungen fir einen unterschiedlichen
Arbeitsanfall - 8§ 96 Abs. 4 Satz 4

Die Vorschrift des § 96 Abs. 4 Satz 4 privilegiert die Betriebe, in denen in einem

bestimmten Mindestumfang Arbeitszeitschwankungen vereinbart sind, um die Ar-

beitszeit an die jeweilige Produktionskapazitat anzupassen. Damit wird einer Min-

derauslastung der Kapazitaten entgegengewirkt und Kurzarbeit vermieden.

2.10 Mindesterfordernisse

(1) Zweck des § 96 Abs. 1 Nr. 4 ist es, das Kug nur zu gewahren, wenn eine
Mindestzahl aller Arbeitsverhéltnisse eines Betriebes wegen des Arbeitsausfalls

(gemessen am Entgeltausfall) gefahrdet ist. Arbeitsausfalle, die unter dieser ge-
setzlichen Grenze im Betrieb eintreten, kdnnen durch Kug nicht ausgeglichen
werden, sondern sollen durch innerbetriebliche Mal3hahmen vermieden werden.
Die Mindesterfordernisse nach 8§ 96 Abs. 1 Nr. 4 sind als ,betriebliche Grofze"
zu verstehen, d.h. werden diese erfillt, haben auch andere Arbeitnehmer/innen
des Betriebes, die mit ihrem individuellen Entgeltausfall aus den zum Kug-Bezug

berechtigten Grunden die Mindesterfordernisse nicht erreichen, Anspruch auf
Kug.
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(2) Fur die Erfullung der Mindesterfordernisse sind wahrend des Kug-Bezuges
stets die Verhaltnisse des Versicherungsfalles (Betrieb oder Betriebsabtei-
lung) maf3gebend, fur den eine Anzeige uber Arbeitsausfall erstattet und die Vo-
raussetzungen anerkannt wurden. Bei ricklaufiger Kurzarbeit kann zur Erfullung
der Mindesterfordernisse an die Stelle des Betriebes nicht die Betriebsabteilung
treten.

(3) Bei der Berechnung des Drittels der im Betrieb beschéaftigten Arbeitneh-
mer/innen ist zunachst die Zahl der Arbeitnehmerinnen festzustellen, die min-
destens an einem Tag des Gewahrungszeitraumes im Betriebsplan vorhandene
Arbeitspléatze besetzten (BSG vom 12.02.1980 — 7 RAr 23/79).

Dazu zahlen auch Arbeithnehmer/innen, die der Versicherungspflicht zur Bunde-
sagentur nicht unterliegen, z.B. unstandig Beschaftigte (8§ 27 Abs. 3 Nr. 1) sowie
die im jeweiligen Anspruchszeitraum Erkrankten und Beurlaubten. Zu den Be-
schaftigten i.S. den § 96 Abs. 1 Nr. 4 zahlen auch die geringflgig beschaftigten
Arbeitnehmer (8 8 SGB V). Mitzuzahlen sind auch Arbeitnehmerinnen, deren Ar-
beitsverhaltnis wegen eines Beschéftigungsverbotes im Rahmen des Mutter-
schutzes nach 8 3 Abs. 2, 8 6 Abs. 1 MuSchG ruht und Leiharbeitnehmer/innen
(auch wenn diesen kein Kug-Anspruch erwéchst, da sie nicht Arbeitnehmer des
kurzarbeitenden Betriebes sind - Arbeitgeberidentitdt zwischen Entleiher und
Verleiher fehlt -).

Das Bruttoarbeitsentgelt bestimmt sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2. Dieser ist im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne zu verstehen (vgl. 88 342 ff., 8 14 Abs. 1
SGB 1V). Als beitragspflichtige Einnahme gilt das gesamte Arbeitsentgelt. Inso-
fern ist es nicht auf die Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitslosenversi-
cherung zu begrenzen. Ist daher die Differenz zwischen dem Soll-Entgelt und
dem Ist-Entgelt nach 8 106 Abs. 1 Satz 3 gréRRer als 10 v.H., kann der betreffende
Arbeitnehmer in die Erflllung der Mindestvoraussetzungen (Drittelerfordernis)
einbezogen werden.

Nicht mitzuzahlen sind

e Personen, die als Teilnehmer an einer beruflichen Weiterbildungsmal3-
nahme Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung oder Ubg bezie-
hen, wenn diese Leistung nicht fur eine neben der Beschéftigung durch-
gefuhrte TeilzeitmalRnahme gezahlt wird (8 98 Abs. 3 Nr. 1);

e Heimarbeiter, weil es sich bei diesen nicht um "im Betrieb beschéftigte
Arbeitnehmer/innen" handelt;

e Auszubildende kraft ausdriicklicher gesetzlicher Regelung;
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e Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhaltnis ruht, weil sie z.B. Dienst
nach dem Gesetz Uber den Bundesfreiwilligendienst bzw. Zivildienst ab-
leisten oder sich in Elternzeit befinden.

(4) Bei der Berechnung des Drittels zahlen auch die Arbeitnehmer/innen
mit, die

e erkrankt und beurlaubt waren, wenn sie bei Anwesenheit im Betrieb von
einem Arbeitsausfall betroffen waren und einen Entgeltausfall von jeweils
mehr als 10 v.H. erlitten hatten.

e zur Vermeidung des Arbeitsausfalls Zeitguthaben eingebracht haben,

e aufgrund einer innerbetrieblichen Umsetzung oder eines aul3erbetriebli-
chen Verleihs nicht von einem Entgeltausfall von mehr als 10 v.H. betrof-
fen sind,

e im Anspruchszeitraum ausgeschieden oder eingestellt wurden, wenn in-
folge des Arbeitsausfalls ihr persénlicher Entgeltausfall mehr als 10 v.H.
des Bruttoarbeitsentgelts fir die Dauer des Bestehens des Beschéfti-
gungsverhaltnisses betrug.

Sofern der Entgeltausfall einer Person durch z.B. die Anrechnung einer Neben-
tatigkeit nicht mehr als 10 v.H. betragt, ist fur die Beurteilung des Mindesterfor-
dernisses als betriebliche Voraussetzung der Bruttowert ohne Bericksichtigung
des Anrechnungsbetrages heranzuziehen. Der individuelle Kug-Anspruch bleibt
davon unberihrt.

(5) Bei der Ermittlung des Drittels kann eine Abrundung nicht erfolgen; es sind
deshalb z.B. 1/3 von 19 Arbeitnehmern nicht 6, sondern 7 Arbeitnehmer (Bay.
LSG vom 26.2.1980 — L 5/Al 8/79).

2.11  Qualifizierung wahrend der Kurzarbeit

(1) Die Teilnahme von Kurzarbeitern an Qualifizierungsmalnahmen wéhrend ei-
ner Kurzarbeitsphase steht der Gewahrung von Kug nicht entgegen. Es miissen
weiterhin die betrieblichen und personlichen Anspruchsvoraussetzungen fir den
Kug-Bezug vorliegen.

(2) Die Ausgestaltung der QualifizierungsmalRnahme hat sich an den durch den
Arbeitsausfall bestimmten Gegebenheiten im Betrieb zu orientierten und nicht
umgekehrt. Das Verschieben bzw. der Abbruch der MalR3hahme muss mdglich
sein, um produktive Arbeit im Betrieb aufzunehmen. Eine entsprechende Erkla-
rung ist vom Arbeitgeber bzw. dem MaRRnahmetrager abzugeben.
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§ 97

Betriebliche Voraussetzungen

Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfillt, wenn in dem Betrieb mindes-
tens eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeithnehmer beschéftigt ist. Betrieb im
Sinne der Vorschriften Gber das Kurzarbeitergeld ist auch eine Betriebsabtei-
lung.

33





Bundesagentur

fiir Arbeit
Anlage 1 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 97 SGB I

3. Betriebliche Voraussetzungen

3.1 Begriff des Betriebes
(1) Betrieb i.S. des 8§ 97 Satz 1 ist

¢ die organisatorische Einheit (BAG vom 14.9.1988 — 7 ABR 10/87),

¢ innerhalb der der Betriebsinhaber allein oder in Gemeinschaft mit seinen
Mitarbeitern

¢ mit Hilfe sachlicher und immaterieller Mittel

e einen bestimmten arbeitstechnischen Zweck fortgesetzt verfolgt (Betrieb
als technisch organisatorische Einheit).

In diesem Zusammenhang kommt es fir den Betriebsbegriff wesentlich auf das
Vorhandensein einer eigenen institutionellen Leitung an, die die Durchfihrung
der arbeitstechnischen Zwecke steuert und dabei den Kern der Arbeitgeberfunk-
tionen im sozialen und personellen Bereich wahrnimmt. MaRgebendes Kriterium
ist die Entscheidung in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten. Eine orga-
nisatorische Einheit ist daher kein Betrieb, wenn dort die Arbeitgeberfunktonen
im Bereich der personellen und sozialen Mitbestimmung nicht zumindest im Kern
- sei es auch nach Richtlinien einer Zentrale - ausgelbt werden (BAG - 23.9.1982
— 6 ABR 42/81).

e Eine auf raumliche Einheit abgestellte Vereinigung liegt auch dann vor,
wenn ein Betrieb z.B. mehrere vom Betriebssitz entfernte Baustellen
oder Montagestellen unterhélt. Durch die voriibergehende raumliche
Trennung vom Betriebssitz wird die Baustelle oder Montagestelle in aller
Regel noch nicht zum selbstandigen Betrieb.

e Bei mehreren raumlich getrennten Betriebsstatten ist ein Betrieb ge-
geben, wenn diese Betriebsstétten einer einheitlichen Leitung unterlie-
gen, die die einzelnen Arbeitsbereiche und die zur Erreichung des arbeits-
technischen Hauptzwecks eingesetzten Mittel umfasst. Die Leitungs-
macht muss sich dabei auch auf die personellen und sozialen Angelegen-
heiten erstrecken (BAG - 25.9.1986 — 6 ABR 68/84). Bei einheitlicher Lei-
tung aber weiter rdumlicher Entfernung mehrerer Betriebsstatten mit je-
weils eigenem Betriebsrat wird in aller Regel von der Existenz mehrerer
Betriebe auszugehen sein (BSG - 19.3.1974 — 7 RAr 42/72).

¢ Sind mehrere Betriebe ohne raumliche Einheit zu einem einheitli-
chen Unternehmen vereinigt, so verlieren sie dadurch regelmafig nicht
ihren Charakter als selbstandige Betriebe. Die gemeinsame Leitung wie
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auch die handelsrechtliche Behandlung des Unternehmens stehen der
Annahme eines selbsténdigen Betriebes nicht entgegen. Die Selbstan-
digkeit eines Betriebes wird auch nicht dadurch beriihrt, dass ein Unter-
nehmen die kaufménnische Leitung des Gesamtunternehmens in einem
Betrieb einheitlich zusammenfasst. Damit wird den Betrieben, bei denen
sich die kaufmannische Leitung nicht befindet, die Selbsténdigkeit nicht
genommen (BAG - 1.2.1963 - 1 ABR 1/62). Ob ein Betrieb innerhalb einer
groRReren Einheit (Unternehmen) besteht, kann anhand der Frage gepruft
werden, ob jener selbstdndig im Wirtschaftsleben bestehen kdnnte. "Die
(kug-)rechtliche Selbstandigkeit hdngt also von der denkbaren wirtschaft-
lichen Selbstandigkeit ab" (BSG - 20.1.1982 — 10/8b RAr 9/80). Besteht
diese nicht, ist zu prifen, ob eine Betriebsabteilung vorliegt.

e Der einheitliche Zweck und die Organisation eines Unternehmens rei-
chen weiter als die eines Betriebes. Ein Unternehmen kann aus einem
oder mehreren Betrieben bestehen. Fir die Anwendung der 88 95 ff. ist
die Organisationsform "Unternehmen" ohne Bedeutung, da diese Vor-
schriften sich nur auf ,Betrieb” bzw. ,Betriebsabteilung” beziehen.

(2) Die Gewahrung von Kug ist nur an Arbeitnehmer/innen in Betrieben mdglich,
die ihren Betriebssitz im Geltungsbereich des SGB lll, also in den Grenzen
der Bundesrepublik Deutschland haben. Der Betrieb ist der Antragsberechtigte.
Dem Arbeitnehmer wird gesetzlich kein eigenstéandiges Recht zur Geltendma-
chung von Kug-Anspriichen eingerdumt. Deshalb haben auch Home-Office-Mit-
arbeiter auslandischer Firmen, die in Deutschland keinen Betrieb unterhalten
keinen Anspruch auf Kug, selbst wenn diese nach deutschem Recht sozialversi-
cherungspflichtig beschaftigt sind.

(3) Haben mehrere Bauunternehmen zur Erstellung eines - meist gro3eren - Bau-
vorhabens eine Arbeitsgemeinschaft (Arge) gegriindet, so ist die Arge auch
Betrieb i.S. des 8§ 97.

(4) Betriebe i.S. der Kug-Vorschriften sind zum Beispiel auch Verwaltungen je-
der Art (Behorden), Schulen, Krankenhauser, Kurkliniken oder Kindergar-
ten. Die Gewahrung von Kug an Behorden, Schulen oder Kindergarten (BSG
vom 30.5.1978 — 7/12 RAr 100/76). wird deshalb nicht mdglich sein, weil - abge-
sehen vom unabwendbaren Ereignis - der Arbeitsausfall nicht auf wirtschaftlichen
Ursachen beruht. Forstamter Gben zwar staatliche Hoheitsbefugnisse aus, sie
sind aber gleichzeitig in der Forstwirtschaft eigenwirtschaftlich tatig. Als Unter-
nehmen mit wirtschaftlicher Zielsetzung kénnen sie deshalb auch von einem Ar-
beitsausfall aus wirtschaftlichen Griinden betroffen werden.
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3.2 Begriff der Betriebsabteilung
(1) Als Betriebsabteilung im Sinne des § 97 Satz 2 ist die

e mit technischen Mitteln ausgestattete

e Zusammenfassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu einer
geschlossenen Arbeitsgruppe,

o die aus sachlichen Griinden organisatorisch, insbesondere durch eine ei-
gene technische Leitung, vom Ubrigen Betrieb getrennt ist und

e einen eigenen Betriebszweck - auch Hilfszweck - verfolgt.

Beim S-Kug ist eine Betriebsabteilung nur dann anzunehmen, wenn sie einen
selbstandigen Betriebszweck verfolgt (vgl. 8.3 der GA zu S-Kug).

(2) Eine eigene technische Leitung hat eine Betriebsabteilung auch dann noch,
wenn diese in Personalunion mit anderen leitenden Funktionen im Betrieb wahr-
genommen wird (z.B. Inhaber eines Baubetriebs leitet die Bereiche Hoch- und
Tiefbau selbst), solange die organisatorische Trennung dieser Abteilungen be-
steht (kein stéandiger Personalaustausch).

(3) Grundsatzlich erfllt die Betriebsabteilung eine eigene Aufgabe i.S. eines be-
stimmten arbeitstechnischen Zwecks. Diese kann auch darin liegen, dass sie le-
diglich dem Hauptzweck des Betriebes dient und nur einen ,Hilfszweck*” verfolgt.
Unter Betriebsabteilung ist somit nicht nur eine selbstédndige Abteilung mit einem
besonderen Betriebszweck (z.B. Buchdruckereiabteilung in einem schokolade-
verarbeitenden Betrieb), sondern auch ein Betriebsteil zu verstehen, dessen Ar-
beitsergebnis der Gesamtproduktion des Betriebes dient (z.B. Lackiererei eines
Kraftfahrzeugherstellers).

(4) Daruber hinausgehend kann eine Betriebsabteilung bei Vorliegen der tbrigen
Merkmale jedenfalls dann noch angenommen werden, wenn "bei gleichem tech-
nischen Betriebszweck und gleicher Art des Arbeitsgangs in allen Betriebsteilen
eine raumlich weite Entfernung (im Streitfall 50 km) einer Betriebsabteilung vom
Sitz des Ubrigen Betriebes gegeben ist" (BSG - 17.3.1972 — 7 RAr 50/69). Glei-
ches kann auch bei geringerer rdumlicher Entfernung gelten, wenn eine Umset-
zung des Personals aus berechtigten Griinden ausgeschlossen ist.

(5) Eine Betriebsabteilung kann auch vorliegen, wenn die Arbeitsgruppe nur ganz
wenige Arbeitnehmer umfasst. Das Vorliegen einer Betriebsabteilung ist nicht
schon deshalb zu verneinen, weil einzelne Arbeitnehmer/innen dieser Abteilung
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gelegentlich in andere Abteilungen des Betriebes umgesetzt werden. Ein standi-
ger Wechsel der Arbeithehmer/innen spricht dagegen in der Regel gegen das
Vorliegen einer Betriebsabteilung (LSG Berlin - 23.5.1969 — L4 Ar 1/69).

3.3 Kug in Betrieben der See- und Binnenschifffahrt

(1) Betriebe der See- und Binnenschifffahrt sind vom Bezug von Kug nicht aus-
geschlossen. Soweit nicht die allgemeinen Weisungen Anwendung finden, ist fir
diese Bereiche folgendes zu beachten:

Von der Kug-Regelung werden nur Betriebe von Arbeitgebern erfasst,
a) deren Betriebssitz im Geltungsbereich des SGB lll liegt und

b) deren Schiffe unter deutscher (nicht fremder) Flagge fahren (vgl. BSG vom
29.11.1973 — RAr 158/72 i.V.m. § 13 SGB IV sowie das Flaggenrechtsgesetz)
und

¢) unabhéngig davon, ob der "Arbeitsausfall auf Schiffen eintritt, die sich in deut-
schen Hoheitsgewéssern - inkl. der sog. Drei-Meilen-Zone - aufhalten".

Fuhrt eine Havarie auf3erhalb der deutschen Hoheitsgewasser zu einem Ar-
beitsausfall kann Kug bei Erfillung der betrieblichen und personlichen Voraus-
setzungen somit von Beginn des Arbeitsausfalls an gewahrt werden.

Fir die Besatzungsmitglieder von Schiffen, die unter fremder Flagge fahren,
ist die Gewahrung von Kug ausgeschlossen. Ausnahme: Bestimmung der anzu-
wendenden Rechtsvorschriften fir Rheinschiffer (Nr. 25.104 GA zu § 25 SGB
Il - Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004.

(2) Der Reeder ist der Eigentimer eines ihm zum Erwerb durch die Seefahrt die-
nenden Schiffes (8§ 476 HGB) und im Allgemeinen auch der Arbeitgeber im Sinne
des Kug-Rechts. Sind mehrere Eigentimer (Mitreeder) tritt an dessen Stelle die
Reederei (Partenreederei). Arbeitgeber kann in diesem Fall auch ein Korres-
pondentreeder sein, der die Reederei dann auch gerichtlich vertritt und Einstel-
lungen und Entlassungen vornehmen kann (8§ 114 BetrVG). Schlief3t der Korres-
pondentreeder Arbeitsvertrage ausdrticklich auch im Namen der Partenreederei
ab, ist jener als Arbeitgeber zu betrachten, bei dem die Uberwiegende Zahl der
Arbeitnehmer/innen des Betriebes (Betriebsabteilung) beschaftigt ist.

In Bezug auf die Anzeige und die Antragstellung ist dieser regelmaflig erméachtigt,
fur den Arbeitgeber der anderen Besatzungsmitglieder zu handeln.

Arbeitgeber im Sinne der Kug-Vorschriften kénnen sein
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im Rahmen der Charter (Bareboat-Charter oder auch Ausrister) der Charterer
des Schiffes oder

bei gréReren Schiffen der Subunternehmer (Pachter von Teilbereichen des
Schiffes wie z.B. der Restaurationspachter).

(3) Arbeitgeber in der Kutter- und Kiustenschifffahrt ist grundsatzlich der Eigner
des Schiffes als natirliche Person, das er meist selbst als Kapitan fahrt.

(4) Bei der weitaus Uberwiegenden Zahl der Arbeitgeber im Bereich der
Binnenschifffahrt handelt es sich um Partikuliere (Einzelschiffer), die mit der
Besatzung auf dem Schiff wohnen und dieses selbst flihren. Als Arbeitgeber kon-
nen hier aber auch Genossenschaften, Kleinreeder - bis zu 3 Schiffen - oder Ree-
dereien in Betracht kommen.

(5) Betriebssitz ist im Allgemeinen der Sitz der Verwaltung des auf die Schifffahrt
bezogenen Betriebes oder Betriebsteils. Obwohl die Partenreederei ein rechtlich
(und auch steuerrechtlich) selbstandiges Unternehmen darstellt, ist bei Bestel-
lung eines Korrespondentreeders dessen Verwaltungssitz als Betriebssitz malfi-
gebend.

Bei der Kutter- und Kustenschifffahrt, der Binnenschifffahrt und den Parti-
kulierbetrieben ist Betriebssitz der steuerliche Wohnsitz (8 8 Abgabenordnung).

(6) Als Betrieb ist nicht das einzelne Schiff anzusehen, sondern die rdumliche
Einheit aller sich auf die Schifffahrt beziehenden Betriebsteile einschlie3lich der
Landbetriebe (z.B. Schiffe einschlie3lich der Reparaturwerkstétten oder Fisch-
verwertungsanlagen, sofern nicht getrennte Unternehmensformen bestehen).
Bei entsprechender BetriebsgroRe wird innerhalb der eigentlichen Schifffahrt fol-
gende Gliederung nach Abteilungen anerkannt werden kénnen:

a) Gesamtheit der Schiffe mit dem fahrenden Personal
b) Wartungs- und Reparaturpersonal (Landbetriebsteil)
c) Disposition (Verwaltung).

(7) Innerhalb der Gesamtheit der Schiffseinheiten (a)) kann eine weitere Gliede-
rung nach Abteilungen entsprechend der zweckbestimmten Verwendung der
Schiffe vorliegen, und zwar

aa) in der Seeschifffahrt nach Tanker-, Trocken-, Container-, Versorgungs-,
Schleppschiffen usw.

ab) in der Hochseefischerei nach Frischfisch- und Fangfabrikschiffen
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ac) in der Binnenschifffahrt nach Schubschifffahrt (z.B. nicht einsetzbar auf
sog. ,Gebirgsstrecken®), Tankerschiffen, Trockenschiffen usw..

(8) Ob das einzelne Schiff eine Betriebsabteilung im Sinne des § 97 darstellt,
ist Frage des Einzelfalles. Sie wird im Allgemeinen zu verneinen sein, wenn die
Schiffe von der Zweckbestimmung her gesehen ohne weiteres austauschbar sind
oder mit wechselnder Besatzung fahren. Die Frage nach der Eigensténdigkeit
eines Schiffes als Betriebsabteilung kann bejaht werden, wenn die spezielle
Zweckbestimmung des Schiffes die Existenz eines eigenen Betriebszweckes
(z.B. Flussiggasschiffe innerhalb der Tankerflotte) erkennen lasst.

3.3.1 Arbeitsausfalle in Betrieben der See- und Binnenschifffahrt

(1) Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Ursachen kann tber die geltenden Wei-
sungen hinaus vor allem im Werkverkehr oder bei Vertragsreedern eintreten,
wenn das Unternehmen, fir das die Befoérderung von Frachten erfolgt, selbst
Produktionseinschrankungen vornehmen muss. Die einer Genossenschatft ange-
schlossenen Partikuliere erhalten Beférderungsauftrage jeweils nur von der Ge-
nossenschaft oder mit deren Genehmigung. Hier ist die zustandige Genossen-
schaft zu horen.

(2) Eine behordliche oder behordlich anerkannte Malinahme (2.3 Abs.6) kann
fur die Hochseefischerei oder die Kutter- und Kustenfischerei auch in der Be-
schrankung der Fanggrinde oder einer Reduzierung der Fangquoten zu erbli-
cken sein. Vor einer positiven Entscheidung ist in diesen Féllen der RD zu be-
richten, die das zustandige Landesministerium zu héren hat.

(3) Von Witterungsverhaltnissen, mit denen im Allgemeinen nicht zu rechnen
ist, wird primar die Binnenschifffahrt sowie die Kutter- und Kistenschifffahrt be-
troffen werden. Im Bereich der Binnenschifffahrt auf Kanalen und gestauten Flis-
sen ist ein Arbeitsausfall mit witterungsbedingten Fahrtunterbrechungen durch
Eisbildung von 20 Kalendertagen den ublichen Witterungserscheinungen zuzu-
ordnen und nicht durch Kug ausgleichsfahig. Einzelne Tage mit witterungsbe-
dingten Fahrtunterbrechungen sind zusammenzurechnen. Vor einer positiven
Entscheidung sollte hier die zustandige Dienststelle der Bundeswasserstraf3en-
verwaltung gehort werden.

(4) Die Unterbrechung der Schifffahrt durch Hochwasser (alle Wasserstral3en),
Sturmflut und &hnliche Witterungserscheinungen kann nur dann zur Anerken-
nung eines unabwendbaren Ereignisses fuhren, wenn sie das Mal3 Ubersteigt,
das im langjahrigen Mittel als tblich anzusehen ist.
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(5) Havarieschéaden (auch solche, fur die ein Dritter schadensersatzpflichtig ist),

die zu Arbeitsausfallen fihren, kdnnen als unabwendbares Ereignis angesehen
werden. Gleiches gilt fir Schaden z.B. der Antriebsaggregate, die bei Ublicher
Wartung oft in der gesamten Einsatzzeit des Schiffes nicht auftreten, in Einzel-
fallen aber auch nicht ausgeschlossen werden kénnen. Ob ein solcher Ausnah-
mefall vorliegt, kann fir den Bereich der Seeschifffahrt die Seeberufsgenossen-
schaft beurteilen. Viele Reedereien haben hiergegen eine Ausfallversicherung
abgeschlossen. Bei Drittverschulden kann wegen fehlender sachlicher Kongru-
enz der Schadensersatzanspruch nicht gem. 8 116 SGB X auf die BA Ubergelei-
tet werden.

(6) Zu den betriebstiblichen Arbeitsausfallen (2.7.1) zahlen im Bereich der ge-
samten Schifffahrt solche, die im Zusammenhang mit normalen und notwendigen
Uberholungs- und Wartungsarbeiten an den Schiffen anfallen.

(7) Bei der Kutter- und Kistenfischerei wird Ublicherweise vom 24. Dezember
bis 1. Januar nicht ausgelaufen. Sollte fiir diese Zeit Kug aus anderen Grinden
begehrt werden, hat der Arbeitgeber nachzuweisen, dass in den vorangegange-
nen Jahren an dieser Ubung nicht festgehalten wurde.

(8) Saisonbedingte Arbeitsausfalle sind in den Wintermonaten in der

o fahrplanmafig verkehrenden Fahrgastschifffahrt insbesondere auf Bin-
nengewassern bzw.
e bei Versorgungsschiffen der Nord- und Ostseeinseln

festzustellen.

(9) Die rdumlichen Mdglichkeiten zur Unterbringung weiterer Besatzungsmitglie-
der schlieBen regelméRig eine Umsetzung der von Kurzarbeit betroffenen Be-
satzungsmitglieder auf andere Schiffe aus. Der Unvermeidbarkeit des Arbeits-
ausfalls steht nicht entgegen, dass vor dessen Eintritt Uberstunden, unabhéngig
vom Umfang, geleistet wurden.

(10) Der Arbeitsausfall ist fir die Zahl der Tage vermeidbar, fur die in der
Seeschifffahrt

- nach tarifvertraglichen Vorschriften Freizeit im Anschluss an eine Reise zu
gewahren ist oder

- wenn es die betrieblichen Verhaltnisse zulassen wirden, Besatzungsmit-
glieder wahrend der Aufliegezeit an Bord der Schiffe oder in den Landbe-
trieben zu beschaftigen

und die Umsetzung unterbleibt.
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(11) Die in der Guter-, Continue- bzw. Binnenschifffahrt geltenden tarifvertrag-
lichen bzw. auf Betriebsvereinbarungen beruhenden Regelungen zum Auf- und
Abbau von Freizeitanspriichen sind einzelfallspezifisch. Soweit dem Abbau von
Freizeitguthaben keine berechtigten betrieblichen Belange bzw. personlichen
Winsche der Besatzungsmitglieder entgegenstehen, sind diese Zeitguthaben im
Rahmen der Vermeidung des Arbeitsausfalls vor Einfiihrung der Kurzarbeit ein-
zubringen. Es ist darauf hinzuwirken, dass der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat
oder ggf. mit den Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern eine Vereinbarung tber die
Abgeltung der Freizeitanspriche trifft. Auch wahrend der Kurzarbeit kann der
Umfang des Arbeitsausfalls nur in der Gréf3enordnung als unvermeidbar i.S. des
8 96 angesehen werden, der sich nach Abzug noch bestehender, zu realisieren-
der tariflicher Freizeitanspriiche ergibt.

41



http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__96.html



Bundesagentur

fiir Arbeit
Anlage 1 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 98 SGB 1l

§ 98
Personliche Voraussetzungen

(1) Die persdnlichen Voraussetzungen sind erfullt, wenn

1. die Arbeitnehmerin oder der Arbeithehmer nach Beginn des Arbeitsaus-
falls eine versicherungspflichtige Beschaftigung

a) fortsetzt,
b) aus zwingenden Grinden aufnimmt oder

c) im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhalt-
nisses aufnimmt,

2. das Arbeitsverhaltnis nicht gekundigt oder durch Aufhebungsvertrag
aufgeldst ist und

3. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht vom Kurzarbeitergeld-
bezug ausgeschlossen ist.

(2) Die persdnlichen Voraussetzungen sind auch erfillt, wenn die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer wahrend des Bezugs von Kurzarbeitergeld ar-
beitsunfahig wird, solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im
Krankheitsfall besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen wurde.

(3) Die persodnlichen Voraussetzungen sind nicht erfillt bei Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern

1. wahrend der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildungsmaflnahme
mit Bezug von Arbeitslosengeld oder Ubergangsgeld, wenn diese Leis-
tung nicht fir eine neben der Beschaftigung durchgefihrte Teilzeitmal-
nahme gezahlt wird, sowie

2. wahrend des Bezugs von Krankengeld, sowie

3. waéhrend der Zeit, in der sie von einem privaten Krankenversicherungs-
unternehmen, von einem Beihilfetrager des Bundes, von einem sonsti-
gen oOffentlich-rechtlichen Trager von Kosten in Krankheitsfallen auf
Bundesebene, von dem Trager der Heilfirsorge im Bereich des Bundes,
von dem Trager der truppenarztlichen Versorgung oder von einem 6f-
fentlich-rechtlichen Trager von Kosten in Krankheitsfallen auf Landes-
ebene, soweit Landesrecht dies vorsieht, Leistungen fur den Ausfall
von Arbeitseinkinften im Zusammenhang mit einer nach den
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88 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spende von Organen
oder Geweben oder im Zusammenhang mit einer im Sinne von § 9 des Trans-
fusionsgesetzes erfolgenden Spende von Blut zur Separation von Blutstamm-
zellen oder anderen Blutbestandteilen beziehen.

(4) Die persdnlichen Voraussetzungen sind auch nicht erfullt, wenn und so-
lange Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vermittlung nicht in der
von der Agentur fur Arbeit verlangten und gebotenen Weise mitwirken. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die von einem erheblichen Arbeitsausfall mit
Entgeltausfall betroffen sind, sind in die Vermittlungsbemihungen der Agen-
tur fir Arbeit einzubeziehen. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer
trotz Belehrung Uber die Rechtsfolgen eine von der Agentur fur Arbeit ange-
botene zumutbare Beschéaftigung nicht angenommen oder nicht angetreten,
ohne fur dieses Verhalten einen wichtigen Grund zu haben, sind die Vorschrif-
ten Uber die Sperrzeit beim Arbeitslosengeld entsprechend anzuwenden.
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4. Personliche Voraussetzungen

4.1 Versicherungspflichtiges Beschaftigungsverhaltnis

(1) Ob eine versicherungspflichtige /-freie Beschaftigung vorliegt, richtet sich
nach 88 24 und 28. Die dazu ergangenen Weisungen gelten auch fur das Kug.

(2) Fallt die Arbeitszeit in der Arbeitsphase des Blockmodells aufgrund der
Kurzarbeit teilweise aus, wird aus dem tatsdchlich erzielten Arbeitsentgelt zu-
nachst das Wertguthaben fur die Freistellungsphase gebildet. Féllt in einem Mo-
nat mehr als die Halfte der im Blockmodell geschuldeten Arbeitszeit aus, kann
der Arbeitnehmer den mehr als halftigen Arbeitsausfall fur die Freistellungsphase
nacharbeiten. Einer Nacharbeit bedarf es nicht, wenn der Arbeitgeber Wertgut-
haben in entsprechendem Umfang einstellt. Wird wahrend der Altersteilzeitarbeit
Kug (auch S-Kug) bezogen, hat der Arbeitgeber die Aufstockungsleistungen
nach dem AtG in dem Umfang zu erbringen, als ob der Arbeitnehmer die verein-
barte Arbeitszeit gearbeitet hatte.

(3) Um abweichende Beurteilungen der Versicherungspflicht durch die Einzugs-
stellen und durch die BA zu vermeiden, ist im allgemeinen die "Entscheidung”
der Einzugsstelle als richtig anzunehmen, zumal die BA im Benehmen mit den
Spitzenverbanden der Kranken- und Rentenversicherungstrager um eine einheit-
liche Beurteilung in der Verwaltungspraxis bemiuht ist. Das schlief3t jedoch eine
andere Beurteilung nicht aus, wenn sich im Einzelfall aufgrund der Feststellungen
in der Praxis ergibt, dass ein versicherungspflichtiges Beschéftigungsverhaltnis
nicht vorliegt (BSG vom 06.02.1992- 7 RAr 134/90).

N&heres zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von mitarbeitenden Angehdri-
gen in einer Familien-GmbH siehe Niederschrift der Besprechung des GKV-Spit-
zenverbandes vom 20./21.11.2013.

Nur fur Kundennachfragen:

Informationen zum sog. ,Statusfeststellungsverfahren®.

4.2  Fortsetzen der versicherungspflichtigen Beschéftigung

(1) Far einen Anspruch auf Kug kommt es nicht darauf an, ob, wie lange und aus
welchem Arbeitsentgelt Beitrage zur Sozialversicherung vor dem leistungsbe-
grindenden Arbeitsausfall entrichtet wurden.
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(2) Bei Kundigung und Aufhebungsvertrag kann sich die mit dem Kug verfolgte
arbeitsmarktpolitische Zielsetzung der Erhaltung des Beschaftigungsverhaltnis-
ses nicht verwirklichen. Die Befristung des Arbeitsverhaltnisses gilt nicht als Kun-
digung oder Aufhebungsvertrag.

(3) Sofern das Arbeitsverhaltnis nicht automatisch aufgrund

o tarifrechtlicher oder kollektivrechtlicher Vereinbarung bei Erreichen der
Regelaltersgrenze oder

o Auslaufen der Befristung des Arbeitsverhaltnisses

endet, ist eine formelle Beendigung des Arbeitsverhéltnisses erforderlich (z.B.
durch Kindigung). Um in diesem Fall dennoch bis zuletzt die persénlichen Vo-
raussetzungen fir den Bezug des Kug zu erfillen, kénnte der Arbeitnehmer am
letzten Arbeitstag vor Rentenbeginn einen Aufhebungsvertrag mit dem Arbeitge-
ber abschliel3en.

(4) Personen, deren Arbeitsverhaltnis gekiindigt oder aufgehoben ist, kann kein
Kug gewahrt werden. Da eine Kindigung nur wirksam ist, wenn sie schriftlich
erfolgt (8 623 BGB) und der Person zugegangen ist (8 130 Abs. 1 BGB) entfallt
der Anspruch bei

- Ubergabe der Kiindigungsschreibens
- Zusendung des Kindigungsschreibens
durch Brief - 3 Tage nach Absendung des
Kindigungsschreibens (Tag

der Absendung wird nicht

mitgerechnet)

mit dem Tag nach Abschluss

des Aufhebungsvertrages.

mit dem darauffolgenden Tag

- Abschluss des Aufhebungsvertrages

(4) Fortgesetzt wird auch ein ruhendes Arbeitsverhéaltnis, wenn Arbeitneh-
mer/innen nach Beendigung des Ruhenszeitraums (z.B. langere Krankheit oder
Mutterschaft) wieder in das Arbeitsverhaltnis zurlickkehren. Fortgesetzt wird da-
mit auch ein wegen einer Elternzeit ruhendes Arbeitsverhaltnis bei Riuckkehr
nach oder wahrend der Elternzeit.
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4.3 Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschaftigung aus
zwingenden Grinden

(1) Zwingende Grinde zur Aufnahme einer Beschaftigung kénnen vertraglicher,

betrieblicher oder gesetzlicher Art sein. Sie sind jedenfalls dann anerkannt, wenn

z.B.

1. ein Bauarbeiter zu einer Arge freigestellt wurde und nach Beendigung der
Arbeiten bei der Arge zu seinem inzwischen kurzarbeitenden Stammbe-
trieb zurtickkehrt (nach den einschlagigen tariflichen Regelungen lebt das
fur die Zeit der Freistellung ruhende Arbeitsverhaltnis zum Stammbetrieb
wieder auf).

2. Arbeitnehmer/innen seit Jahren bei zum Teil unbezahltem Urlaub von Mitte
Dezember bis Ende Februar in ihre Heimat zuriickkehren und der Betrieb
z.B. ab 15.2. Kurzarbeit einfiihrte.

3. eine nicht entbehrliche Fachkraft unumgéanglich eingestellt werden muss,
um die Weiterfilhrung des Betriebes zu gewahrleisten.

4. Personen, nach Ableisten des Dienstes nach dem Gesetz tber den Bun-
desfreiwilligendienst (BFDG vom 28. April 2011) oder einer Wehriibung
die Arbeit in seinem ehemaligen Betrieb wieder aufnehmen (8 13 Abs. 1
BEDG). sind die Arbeitsschutzbestimmungen entsprechend anzuwenden
—in diesem Fall 8 1 Abs. 1 des Arbeitsplatzschutzgesetzes).

5. Auszubildende, die zeitnah nach Beendigung ihres Berufsausbildungsver-
haltnisses (8 21 BBIiG) eine versicherungspflichtige (befristete oder unbe-
fristete) Beschéaftigung bei demselben oder einem anderen Arbeitgeber
aufnehmen, kann Kug gezahlt werden. Im Ergebnis trifft dies auch auf Stu-
dienabganger zu, so dass hier die gleichen Regelungen zur Anwendung
kommen.

4.4  Kug-Leistungsfortzahlung

(1) Die Arbeitsunfahigkeit mit Entgeltfortzahlungsanspruch (8 3 Abs. 1 Satz 2
EntgFG) muss wahrend des Bezugs von Kug eingetreten sein. Da das Kug gem.
§ 325 Abs. 3 jeweils fur den Anspruchszeitraum (Kalendermonat, vgl. 8 96 Abs. 1
Nr. 4) beantragt und gewahrt wird, ist diese Voraussetzung immer dann erfillt,
wenn die Erkrankung im Anspruchszeitraum (also auch an dem Tag, an dem
dieser beginnt) eintritt. Mafl3gebend ist der betriebliche Beginn der Kurzarbeit,
nicht der individuelle.
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Personen mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung, die vor dem Beginn des ersten
betrieblichen Anspruchszeitraums erkranken, haben Anspruch auf Krankengeld
i. H. des Kug gegen die zustandige Krankenkasse (8 47b Abs. 4 SGB V).

Beispiele:

Sachverhalt Rechtliche Bewertung

Beginn der Kurzarbeit: 1. August (1. Anspruchszeitraum)

1. Erkrankung am 1. August oder | Kug-Leistungsfortzahlung (fur die
danach im August mit Entgeltfort- | Dauer des Entgeltfortzahlungsan-
zahlungsanspruch spruchs)

2. Erkrankung vor dem 1. August | Krankengeld i. H. des Kug
mit Entgeltfortzahlungsanspruch

Kurzarbeit wird fur September ausgesetzt und im Oktober
wieder aufgenommen

3. Erkrankung im September | Kug-Leistungsfortzahlung (fir die
oder im Oktober mit Entgeltfortzah- | Dauer des Entgeltfortzahlungsan-
lungsanspruch spruchs)

(2) Nach 8 3 Abs. 3 EntgFG entsteht der Anspruch auf Entgeltfortzahlung
nach vierwochiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhaltnisses. Die Dauer
der Entgeltfortzahlung betragt gem. 8 3 Abs. 1 EntgFG bis zu 6 Wochen. Es kann
aber z.B. durch Tarifvertrag oder Einzelarbeitsvertrag eine langere Dauer verein-
bart sein. Da die Arbeitgeber an anderen als den Ausfalltagen zur Lohnfortzah-
lung verpflichtet sind, wird im allgemeinen davon ausgegangen werden kdnnen,
dass die Angaben im Antrag, ob und fir welche Zeit ein Anspruch auf Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfalle besteht, zutreffen.

(3) Leistungsfortzahlung kommt nicht in Betracht, wenn wegen Fehlens betrieb-
licher oder persdnlicher Voraussetzungen kein Kug gewéhrt werden kann.

(4) Der Anspruch auf Kug-Leistungsfortzahlung ist bei der Teilnahme an medizi-
nischen Vorsorge- und RehabilitationsmalRnahmen nur dann gegeben, wenn
die Arbeitsunfahigkeit durch arztliches Attest nachgewiesen wird (BSG - 17.12.13
- B11 AL 11/12 R).
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(5) Soweit fur die Dauer einer Mal3Bnahme zur medizinischen Rehabilitation ein
Anspruch auf Ubergangsgeld (§ 20 SGB VI) gegen den Rentenversicherungs-
trager besteht, entfallt der Anspruch auf Kug.

(6 Nach § 16 Abs. 2 BVG ist der Berechtigte mit Anspruch auf Versorgungs-
krankengeld wahrend der Dauer einer stationdren Behandlungsmafinahme der

Heil- oder Krankenbehandlung oder einer Badekur als arbeitsunféhig anzusehen.
Fur diese Zeit ist der Anspruch auf Kug-Leistungsfortzahlung gegeben.

(7) Der Anspruch auf Leistungsfortzahlung Kug hat Vorrang gegeniiber dem
Anspruch auf Krankengeld (8 49 Abs. 1 Nr. 3 SGB V) oder auf Verletztengeld
(8 45 SGB VII). Wird eine Vorbeuge-, Heil- oder Genesungskur ausnahmsweise
von der Krankenkasse oder dem Unfallversicherungstrager (insbesondere bei
Berufskrankheiten) durchgefihrt, ist bei tatsachlicher Leistungsfortzahlung Kug
zu gewaéhren. Fur Schonungszeit gilt die Regelung zum Kuraufenthalt analog.

45 Personliche Ausschlusstatbestande - § 98 Abs. 3

(1) Der Bezug von Krankengeld (88 44 und 45 SGB V) schlie3t den Anspruch auf
Kug gemaR § 98 Abs. 3 Nr. 2 aus. Krankengeld nach § 47b Abs. 4 SGB V wird
fur die Ausfallzeiten in Hohe des Kug gezahlt, das der Krankengeldbezieher er-
halten hatte, wenn er nicht arbeitsunfahig ware (Krankengeld in Hohe des Kug).

(2) Um Personen, die wegen einer Organ-, Gewebe- oder Blutspende i.S. der §8
8 und 8a Transplantationsgesetz oder 8§ 9 Transfusionsgesetz arbeitsunfahig
sind, keine Schlechterstellung erfahren zu lassen, entsteht diesen fir diese Zeit
ein Entgeltfortzahlungsanspruch. Féllt diese Arbeitsunfahigkeit in eine Phase der
Kurzarbeit entsteht daraus kein Fall der Leistungsfortzahlung nach § 98 Abs. 2,
da dem Arbeitgeber fiir diese Ausfallzeiten ein Kostenerstattungsanspruch gegen

die Krankenversicherung des Spendenempfangers erwéchst (a.a.0.).

4.6 Vermittlung von Kug-Beziehern

Der Bezug von Kug ist grundsétzlich gegentiber der Vermittlung in Arbeit nach-
rangig (8 4 Abs. 2).

4.6.1 Vermittlung in ein befristetes Arbeitsverhaltnis

Von der voriibergehenden Vermittlung in andere zumutbare Arbeit (Zweitarbeits-
verhaltnis) darf nur fur die Zeiten des Arbeitsausfalls Gebrauch gemacht werden.

48



http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__20.html

http://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__16.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__49.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__45.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__98.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/index.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__98.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__47b.html

http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/

http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/

https://www.gesetze-im-internet.de/tfg/__9.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__98.html

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__4.html



Bundesagentur

fiir Arbeit
Anlage 1 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 98 SGB 1l

4.6.2 Vermittlung in ein Dauerarbeitsverhaltnis

(1) Durch die Gewahrung von Kug / S-Kug sollen den Arbeitnehmern die Arbeits-
platze und dem Betrieb die eingearbeiteten Arbeithehmer/innen erhalten werden.
Insofern ist bei einer Vermittlung in ein Dauerarbeitsverhaltnis neben dem Inte-
resse des Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes das Interesse
des Arbeitgebers an der Erhaltung der eingearbeiteten Belegschaft sowie das
volkswirtschaftliche Interesse an dem Fortbestand des Betriebes gegen das In-
teresse an der Behebung des Kraftemangels in anderen Betrieben abzuwagen.

(2) Durch eine Vermittlung in ein Dauerarbeitsverhdltnis kann nicht dirigistisch in
das bestehende Arbeitsverhaltnis eingegriffen werden. Der Arbeitgeber muss mit
der Aufnahme einer Beschéftigung bei einem anderen Arbeitgeber durch den
kurzarbeitenden Arbeitnehmer einverstanden sein. Der Vermittlungsbereich hat
daher im Einzelfall eine Einverstandniserklarung des Arbeitgebers anzufordern.

4.7 Ausschluss von Arbeitnehmern bei fehlender Mitwirkung -
§ 98 Abs. 4 Satz 1

Nach 8 98 Abs. 4 Satz 1 sind Arbeitnehmer/innen vom Kug-Bezug ausgeschlos-
sen, wenn und solange sie bei einer Vermittlung nicht in der von der AA verlang-
ten und gebotenen Weise mitwirken. Es handelt sich hierbei um eine Kug-spezi-
fische Vorschrift, die neben der Vorschrift des § 107 anzuwenden ist. Praktische
Bedeutung kommt ihr am ehesten bei der Gewahrung von Transfer-Kug zu. Es
wird daher auf die in den fachlichen Weisungen zum Transfer-Kug enthaltenen
Ausfihrungen unter 8 111 Abs. 4 Nr. 4 verwiesen.

4.8 Anwendung der Sperrzeitvorschriften

Nach 8§ 98 Abs. 4 Satz 3 (Verweisung T-Kug — 88 107 Abs. 1 und 111 Abs. 4)
sind die fur das Alg geltenden Vorschriften Uber die Sperrzeit anzuwenden. Das
gilt fir eine Vermittlung in ein Zweitarbeitsverhaltnis und fur eine Vermittlung in
ein Dauerarbeitsverhaltnis gleichermalRen. Auch hier wird auf die einschlagigen
fachlichen Weisungen zum Transfer-Kug unter 8 111 Abs. 4 Nr. 4 verwiesen.
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§99

Anzeige des Arbeitsausfalls

(1) Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur fur Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb
seinen Sitz hat, schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die Anzeige kann nur
vom Arbeitgeber oder der Betriebsvertretung erstattet werden. Der Anzeige
des Arbeitgebers ist eine Stellungnahme der Betriebsvertretung beizufiigen.
Mit der Anzeige ist glaubhaft zu machen, dass ein erheblicher Arbeitsausfall
besteht und die betrieblichen Voraussetzungen fur das Kurzarbeitergeld er-
fallt sind.

(2) Kurzarbeitergeld wird frihestens von dem Kalendermonat an geleistet, in
dem die Anzeige Uber den Arbeitsausfall bei der Agentur flr Arbeit eingegan-
gen ist. Beruht der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren Ereignis, gilt die
Anzeige fur den entsprechenden Kalendermonat als erstattet, wenn sie unver-
zlglich erstattet worden ist.

(3) Die Agentur fir Arbeit hat der oder dem Anzeigenden unverziiglich einen
schriftlichen Bescheid dartber zu erteilen, ob auf Grund der vorgetragenen
und glaubhaft gemachten Tatsachen ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt
und die betrieblichen Voraussetzungen erfillt sind.
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5. Anzeige, Glaubhaftmachung der Voraussetzungen, Beginn des
Kug-Bezuges, Bescheiderteilung

5.1 Anzeige Uber Arbeitsausfall

(1) Auch ein Telefax oder eine eingescannte sowie unterschriebene und per
E-Mail Ubersandte Anzeige gentigen der Schriftform (Amtliche Vordrucke im In-
ternet). Zum Redaktionsschluss war die elektronische Kug-Anzeigeerstattung
Uber das Kundenportal , Meine e-Services" noch nicht realisiert. Die Umset-
zung wird in 2018 erfolgen. Eine mindliche oder fernmuindliche Anzeige erfillt
die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht.

Jede Form der Anzeige muss den
1. Beginn der Kurzarbeit und
2. den Betrieb / die Betriebsabteilung

eindeutig identifizierbar enthalten.

(2) 8 16 SGB | (Antragstellung) gilt nicht fir die Anzeige des Arbeitsausfalls. Hin-
sichtlich der rechtlichen Wirkungen der Anzeige wird auf 1.3 verwiesen.

(3) Fehlt die Stellungnahme der Betriebsvertretung in der Anzeige, kann diese
nachgeholt werden. Das Fehlen einer solchen Stellungnahme und damit die
Nichtbeachtung des § 99 Abs. 1 Satz 3 macht die Anzeige des Arbeitgebers nicht
unwirksam (BSG - 30.5.1978 — 7/12 RAr 100/76).

5.2 Glaubhaftmachung der Voraussetzungen

Bei der Glaubhaftmachung kann sich der Arbeitgeber aller Beweismittel bedienen
(vgl. 8 294 ZPO; s. auch § 60 SGB 1). Die Glaubhaftmachung unterscheidet sich
vom Beweis dadurch, dass ein geringerer Grad der Wahrscheinlichkeit gentgt,
die Gesamtumstande aber fir die Richtigkeit der Behauptung sprechen. Die
Glaubhaftmachung verlangt damit zwar keine endgdltige, dennoch aber eine sehr
weitgehende Uberzeugung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter des OS-Teams
Kug,Insg,AtG. Diese haben ggf. auch den Sachverhalt von Amts wegen zu ermit-
teln (88 20, 21 SGB X).
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5.3 Beginn des Kug-Bezuges

(1) 899 Abs. 2 S. 1 lasst die Kug-Gewahrung fur Arbeitsausfélle mit Entgeltaus-
fallen zu, die bis zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung im Kalendermonat im
Betrieb bereits eingetreten sind. Einer nicht rechtzeitig eingegangenen Anzeige
kann auf3erhalb der Regelung Abs. 2 auch bei Vorliegen eines entschuldbaren
Grundes nicht durch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder den sog. sozi-
alrechtlichen Herstellungsanspruch abgeholfen werden (BSG - 14.2.1989 -
7 RAr 18/87).

(2) Bei Arbeitsausfallen infolge eines unabwendbaren Ereignisses kann das Kug
vom Beginn des Arbeitsausfalls an gewahrt werden, wenn die Anzeige nicht
rechtzeitig i.S. des Abs. 1, aber unverziglich nach Eintritt des Ereignisses erstat-
tet worden ist.
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§ 100

Kurzarbeitergeld bei Arbeitskampfen

(1) 8160 uber das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Arbeits-
kampfen gilt entsprechend fur den Anspruch auf Kurzarbeitergeld bei Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Arbeitsausfall Folge eines inlandi-
schen Arbeitskampfes ist, an dem sie nicht beteiligt sind.

(2) Macht der Arbeitgeber geltend, der Arbeitsausfall sei die Folge eines Ar-
beitskampfes, so hat er dies darzulegen und glaubhaft zu machen. Der Erkla-
rung ist eine Stellungnahme der Betriebsvertretung beizufiigen. Der Arbeitge-
ber hat der Betriebsvertretung die fir die Stellungnahme erforderlichen Anga-
ben zu machen. Bei der Feststellung des Sachverhalts kann die Agentur fr
Arbeit insbesondere auch Feststellungen im Betrieb treffen.

(3) Stellt die Agentur fur Arbeit fest, dass ein Arbeitsausfall entgegen der Er-
klarung des Arbeitgebers nicht Folge eines Arbeitskampfes ist, und liegen die
Voraussetzungen fur einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld allein deshalb
nicht vor, weil der Arbeitsausfall vermeidbar ist, wird das Kurzarbeitergeld in-
soweit geleistet, als die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Arbeitsentgelt
(Arbeitsentgelt im Sinne des 8§ 115 des Zehnten Buches) tatsachlich nicht er-
halt. Bei der Feststellung nach Satz 1 hat die Agentur fir Arbeit auch die wirt-
schaftliche Vertretbarkeit einer Fortfilhrung der Arbeit zu beriicksichtigen. Hat
der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt trotz des Rechtsiibergangs mit befreiender
Wirkung an die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer oder an einen Dritten
gezahlt, hat die Empfangerin oder der Empfanger des Kurzarbeitergeldes die-
ses insoweit zu erstatten.
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6. Unparteilichkeit bei Arbeitsk&dmpfen

6.1 Anwendung der fur das Alg geltenden Vorschriften

(1) Bei Erfullung der Voraussetzungen des 8 100 Abs. 1 ist 8 160 Abs. 1, 3 bis 6
entsprechend anzuwenden. Soweit eine unmittelbare Beteiligung vorliegt, kann
Kug nicht gewahrt werden, weil der Arbeitsausfall nicht auf wirtschaftlichen Grun-
den oder einem unabwendbaren Ereignis beruht (§ 96 Abs. 1 Nr. 1). Zu der Frage
der Kug-Gewahrung bei mittelbarer Arbeitskampfbeteiligung wird auf die DA zu
8 160 Abs. 3 verwiesen (vgl. Schaubild auf Seite 65).

(2) GemaR § 320 Abs. 5 haben Arbeitgeber, in deren Betrieben ein Arbeitskampf
stattfindet, die Verpflichtung, bei Ausbruch und Beendigung des Arbeitskampfes
der Arbeitsagentur unverziglich Anzeige zu erstatten. Diese Anzeige ersetzt
nicht die Anzeige Uber Arbeitsausfall als materiell-rechtliche Voraussetzung fir
die Gewahrung von Kug nach 8 95 Nr. 4i.V.m. § 99.

6.2 Glaubhaftmachung gemaf § 100 Abs. 2

Zur Glaubhaftmachung vgl. die Ausfiihrungen in 5.2. 8 100 Abs. 2 und 3 gelten
unabhangig davon, ob der Arbeitgeber oder der Betriebsrat die Kurzarbeit an-
zeigt. In jedem Fall ist der Arbeitgeber zur Darlegung und Glaubhaftmachung
verpflichtet, wenn er geltend macht, der Arbeitsausfall sei die Folge eines Arbeits-
kampfes.

6.3 Vermeidbarer Arbeitsausfall als mittelbare Folge eines
Arbeitskampfes gem. § 100 Abs. 3

(1) 8 100 Abs. 3 soll verhindern, dass bei Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem Arbeitgeber und der AA Uber die Unvermeidbarkeit des angezeigten Arbeits-
ausfalls die Arbeitnehmer weder Entgelt noch Kug erhalten. In diesem Falle soll
Kug auch fur Zeiten gewahrt werden, in denen nach den Feststellungen der AA
der Arbeitsausfall nicht Folge des Arbeitskampfes und die Weiterarbeit im Betrieb
mdglich und wirtschaftlich vertretbar ist, der Arbeitsausfall also vermeidbar ge-
wesen ware. Durch die Gleichwohlzahlung werden die im Streit befindlichen
Entgeltanspriiche lediglich vorfinanziert. Diese gehen gem. 8§ 115 SGB X kraft
Gesetzes auf die BA Uber (vgl. Schaubild auf Seite 66).
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Beispiel:

Der Arbeitgeber stellt die Arbeit mit der Begriindung ein, der Betrieb kdnne wegen
der Auswirkungen eines Arbeitskampfes (Ausbleiben von Zuliefererteilen; keine
Abnahme der Produktion) nicht mehr weiterarbeiten.

Nach den Feststellungen der AA ware jedoch die Weiterarbeit im Betrieb mdglich
und wirtschaftlich vertretbar. Die nicht sachgerechte Entscheidung des Arbeitge-
bers entbindet diesen nicht von der Verpflichtung zur Zahlung des Arbeitsent-
gelts. Weigert sich der Arbeitgeber, die Anspriiche auf Arbeitsentgelt zu erfillen,
wird Kug fur Zeiten gewahrt, in denen nach den Feststellungen der AA die Wei-
terarbeit im Betrieb mdglich und wirtschaftlich vertretbar, der Arbeitsausfall also
vermeidbar ist.

(2) 8 100 Abs. 3 ist auf Arbeitsausfélle anzuwenden,

o die entgegen den Darlegungen objektiv nicht die zwingende mittelbare
Folge eines inlandischen Arbeitskampfes sind, sondern allein durch die
Entscheidung des Arbeitgebers verursacht wurden, die technisch magli-
che und wirtschatftlich vertretbare Arbeit einzustellen,

o die deshalb nach den Feststellungen der AA im Betrieb vermeidbar sind
(Abs. 4),

e bei denen Anspriiche der Arbeitnehmer/innen auf Arbeitsentgelt fur die
Tage des vermeidbaren Arbeitsausfalls noch nicht untergegangen sind
(Abs. 9).

Die Vorschrift findet dagegen keine Anwendung bei Arbeitsausfallen,

o die nicht die behauptete Folge eines inlandischen Arbeitskampfes dar-
stellen, sondern auf anderen wirtschaftlichen Ursachen oder einem unab-
wendbaren Ereignis beruhen,

e bei denen sonstige betriebliche Anspruchsvoraussetzungen nicht erfillt
sind (durch 8§ 100 Abs. 3 wird nur das Erfordernis der Unvermeidbarkeit
des Arbeitsausfalls ersetzt, nicht dagegen z.B. die Mindestvoraussetzun-
gen),

e die Arbeitnehmer/innen betreffen, die in einem am Arbeitskampf beteilig-
ten Betrieb beschéftigt sind. Das gilt auch dann, wenn nur Teile der Be-
legschaft (durch Streik oder Aussperrung) in den Arbeitskampf einbezo-
gen sein sollten, es sei denn, dass in einer fachfremden Abteilung die
Arbeit eingestellt wurde, obwohl deren Fortfiihrung technisch méglich und
wirtschatftlich vertretbar ware.
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Die Bewertung des Arbeitsausfalls als unvermeidbar oder vermeidbar grenzt den
Anwendungsbereich des 8 100 Abs. 3 von demjenigen des § 160 ab. Ist der Ar-
beitsausfall unvermeidbar durch den Arbeitskampf verursacht, so ruht der An-
spruch auf Kug unter den Voraussetzungen des § 160 Abs. 3. Ist der Arbeitsaus-
fall dagegen nach Feststellung der AA vermeidbar und entgegen der Auffassung
des Arbeitgebers nicht Folge eines Arbeitskampfes, soist 8 100 Abs. 3 anzuwen-
den. Die beiden Vorschriften sind sonach in einem Betrieb nicht gleichzeitig an-
wendbar. Es kann jedoch einer Zeit mit Gleichwohlgewdhrung von Kug eine Zeit
des Ruhens des Kug-Anspruchs nach § 160 Abs. 3 folgen.

(3) Bei der Prufung dieses Tatbestandes 8§ 100 Abs. 3 ist auch das Verhalten
des Betriebsrates zu beachten. Stimmt z.B. der Betriebsrat nach zwei Tagen
den Durchfiihrungsmodalitdten der Kurzarbeit zu und verzichtet er auch auf die
Anrufung des Arbeitsgerichts, so kann dies als Indiz gewertet werden, dass der
Arbeitsausfall vom 3.Tag an unvermeidbar ist. Von einer eigenstandigen Prifung
ist die AA jedoch damit nicht entbunden.

(4) Bei der Beurteilung der zeitweiligen Vermeidbarkeit des Arbeitsausfalls
stellt sich auch die Frage der Vorratshaltung. Bei der Frage der Vermeidbarkeit
des Arbeitsausfalls sind an die Dispositionen des Arbeitgebers nur jene Anforde-
rungen zu stellen, die auch sonst verninftigerweise sein Handeln bestimmen.
Anhaltspunkt kann dabei das jeweilige betriebstibliche Logistikkonzept sein. Die
Vorratshaltung soll der tblichen Handhabung entsprechen.

(5) Besteht zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat Einvernehmen darlber, dass
z.B. ein noch vorhandener Lagerbestand an Halbfabrikaten fiir 3 Tage nicht in
dieser Zeit verbraucht, sondern so verwendet werden soll, dass damit eine Pro-
duktion fur die Dauer von 6 Tagen bei gleichzeitiger Reduzierung der Arbeitszeit
um 50 % ermdoglicht wird, sollte die Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls an-
erkannt werden, wenn mit vorheriger Vollarbeit nicht zu rechnen ist. Innerhalb
des Anwendungsbereichs des 8§ 160 Abs. 3 koénnte bei dieser Fallgestaltung kein
Kug gewahrt werden, weil dann der Anspruch ruht.

(6) Vermeidbar ist der Arbeitsausfall nur dann, wenn die Fortfihrung der Arbeit
madglich (z.B. Arbeit auf Lager, spaterer Einbau von Halbfertigteilen) und wirt-
schaftlich auch vertretbar ist.

Die Prufung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit umfasst:

e den Vergleich der Mehrkosten, die bei der Fortfihrung der
Arbeit entstehen wiirden, mit den Kosten, die der Arbeitgeber im Falle der
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Kurzarbeit ohnehin zu tragen hatte; die Hohe der Kosten hangt unter an-
deren davon ab, ob es sich um einen arbeits- oder kapitalintensiven Be-
trieb handelt;

e ggf. die Beriicksichtigung der sonstigen wirtschaftlichen Folgewir-
kungen, die mit einer Entscheidung zur Fortfihrung der Arbeit verbunden
waren (z.B. Verlust langjahriger Geschaftsbeziehungen bei Wechsel von
Lieferanten und Abnehmern, Produktion nicht absetzbarer Produkte).

Die Hohe der Mehrkosten fiir die Fortfihrung der Arbeit hat der Arbeitgeber dar-
zulegen und glaubhaft zu machen. Dem Betriebsrat steht es frei, hierzu Stellung
zu nehmen (Abs. 12). Soweit diese Mehrkosten vom Arbeitgeber und Betriebsrat
Ubereinstimmend beurteilt werden, ist hiervon auszugehen. Andernfalls sind die
Mehrkosten auf ihre Plausibilitat hin zu prifen.

(7) Als obere Grenze der zumutbaren Mehrkosten ist von der Kostenbelastung
auszugehen, die der Arbeitgeber im Falle der Kurzarbeit ohnehin hétte. Diese
entspricht nach einer Untersuchung des IAB (MittAB 4/78 S. 447) etwa den Auf-
wendungen fur das Kug, das fur die fragliche Zeit zu zahlen ware. Sofern der
Arbeitgeber keine niedrigere Kostenbelastung nachweist, werden diese Mehr-
kosten ermittelt aus dem Kug auf der Basis des vom Arbeitgeber zu benennen-
den durchschnittlichen Entgeltausfalls jener Arbeithehmer/innen, fir die die
Gleichwohlzahlung begehrt wird, unter Zugrundelegung der Steuerklasse lll,
Leistungssatz 2. Erst bei Uberschreiten dieser Kosten ist davon auszugehen,
dass die Fortfuhrung der Produktion allein schon wegen der Hohe der Mehrkos-
ten wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist.

(8) Die wirtschaftliche Vertretbarkeit braucht jedoch dann nicht geprift zu wer-
den, wenn die Fortfihrung der Arbeit schon technisch unmdglich wére (z.B.
weil eine nachtragliche Komplettierung der Produkte ausgeschlossen ist).

(9) Nach der gesetzlichen Begriindung der Regelung zur Vorfinanzierung der
Entgeltanspriiche (Bundestagsdrucksache 10/5214 S. 14) setzt die Anwendung
des § 100 Abs. 3 schlief3lich noch voraus, dass fir die Zeit der Gleichwohlzah-
lung von Kug noch Entgeltanspriche (wenn auch strittige) bestehen. Ande-
renfalls bliebe kein Raum mehr fir eine Vorfinanzierung durch Kug und den ge-
setzlichen Ubergang der Anspriiche nach § 115 SGB X. Entgeltanspriiche beste-
hen dann nicht oder nicht mehr, wenn die Kurzarbeit im Betrieb rechtmafig ein-
gefuhrt worden ist. Das ist der Fall, wenn der Betriebsrat sie schriftlich vereinbart
oder in einem betriebsratslosen Betrieb die Arbeithehmer/innen sie akzeptieren
(vgl. Abs. 11). Andererseits konnen Entgeltanspriche, die wegen der Nichtein-
haltung von Ankiindigungsfristen bestehen, fur sich allein die Anwendung des
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8100 Abs. 3 nicht begriinden, wenn zugleich die Unvermeidbarkeit des Arbeits-
ausfalls objektiv festgestellt wird. Wegen einer méglichen vorlaufigen Entschei-
dung in diesen Féllen wird auf Abs. 20 verwiesen.

(10) Der Arbeitgeber ist Uber die zusatzlich erforderlichen Angaben zu informie-
ren und auf seine Darlegungspflicht hinzuweisen. Fir die Beurteilung der Ver-
meidbarkeit und der Hohe der Mehrkosten nach Abs. 7 kann jedoch als Grobras-
ter von zwei Fallgestaltungen mit folgenden zusatzlichen Fragen ausgegangen
werden:

1. Fallgestaltung: Ausfall Halbfabrikat

e Welche Teile fehlen?

e Wie grol3 sind die noch vorhandenen Bestande zu Beginn der Kurzarbeit
und fur welche Dauer kann damit die Produktion fortgefiihrt werden?

e Besteht die Mdglichkeit einer Eigenfertigung der ausgefallenen Fabri-
kate?

e Kodnnen die Halbfabrikate anderweitig - ggf. mit welchen Kosten - bezo-
gen werden?

e Wie viele Produktionstage umfasst die Ubliche Lagerhaltung
dieser Teile?

e Ware eine Fortfiihrung der Produktion und die spatere Erganzung der
Produkte mit den fehlenden Halbfertigteilen moglich, ggf. fir welche Zahl
von Tagen und welche zusatzlichen Kosten wirden dadurch entstehen?

¢ Welche Produkte kénnen nicht abgesetzt werden?

N

. Fallgestaltung: Absatzmangel

e Wie hoch war ohne Kurzarbeit der hochste Lagerbestand der
vergangenen 18 Monate?

e Wie grol} ist die gesamte Lagerkapazitat?

e Besteht die Mdglichkeit der Anmietung weiterer Lagerplatze?

¢ Welche Kosten entstiinden fiir die zusatzliche Lagerhaltung?

(11) Beziglich der Mitbestimmung des Betriebsrates sind drei Fallgruppen zu
unterscheiden:

a) Nach der Rechtsprechung des BAG (Beschliisse vom 22.12.1980 — 1 ABR
76/79 und 100/79) besteht kein Mitbestimmungsrecht in Betrieben, die selbst
in den Arbeitskampf einbezogen sind, und zwar auch nicht fur den Fall, dass nur
ein Teil der Arbeithehmer/innen des Betriebes streikt oder ausgesperrt wird.
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b) Ein eingeschranktes Mitbestimmungsrecht hat der Betriebsrat dagegen
in Betrieben, die vom Arbeitskampf mittelbar betroffen sind, also durch dessen
Fernwirkung einen Arbeitsausfall erleiden, wenn eine Lohnzahlungspflicht des
Arbeitgebers (und die Mitbestimmung des Betriebsrates hiertiber) das Verhand-
lungsgleichgewicht im Arbeitskampf wesentlich beeinflussen kénnte (BAG -
22.12.1980 — 1 ABR 2/79). Das ist bei allen Betrieben der Fall, die

e dem fachlichen Geltungsbereich des umkampften Tarifvertrages zuzuord-
nen sind (vgl. jedoch c),

e der gleichen Branche angehoren oder

e (ber die Konzernzugehdrigkeit mit den Arbeitskampfparteien verflochten
sind.

In diesen Betrieben kann der Betriebsrat nicht dartiber mitbestimmen, ob und in
welchem Umfang die Arbeitszeit verkirzt wird. Das Mitbestimmungsrecht be-
schrankt sich hier auf die Modalitaten, wie z.B. die Verteilung der verkirzten Ar-
beitszeit, solange noch ein Regelungsspielraum besteht. Bei Meinungsverschie-
denheiten mit dem Arbeitgeber Uber die Einfihrung und den Umfang der Kurzar-
beit kann der Betriebsrat das Arbeitsgericht, bei solchen tber die Modalitaten,
die Einigungsstelle anrufen.

¢) Noch nicht abschlieRend im Rechtszug entschieden ist die Frage der Mitbe-
stimmung in Betrieben auf3erhalb des fachlichen Geltungsbereiches des um-
kampften Tarifvertrages, soweit nicht Falle des Buchst. b) vorliegen (Konzernzu-
gehorigkeit), und in sog. AulRenseiterbetrieben. In solchen Fallen ist vorerst da-
von auszugehen, dass das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nicht einge-
schrankt ist, weil keine Stérung der Kampfparitat eintritt.

Ob und in welchem Umfang der Betriebsrat von seinem Mitbestimmungsrecht
Gebrauch gemacht hat bzw. hinsichtlich dieses Rechts Meinungsverschieden-
heiten mit dem Arbeitgeber bestehen, berihrt nicht die Entscheidung der AA zu
8 100 Abs. 3. Diese kann die Entscheidung Uber die Vermeidbarkeit des Arbeits-
ausfalls auch nicht davon abhangig machen, ob und mit welchem Ergebnis bei
unterschiedlicher Auffassung zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat
Uber die Einfihrung oder den Umfang der Kurzarbeit das Arbeitsgericht oder bei
Modalitatsfragen die Einigungsstelle angerufen wurde.

(12) Der Betriebsrat sollte bei seiner Stellungnahme zumindest darauf einge-
hen, ob er

e den Ausfiihrungen des Arbeitgebers zustimmt oder ihnen widerspricht,
ggf. aus welchen Grinden,
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e den Durchfuhrungsmodalitaten der Kurzarbeit zugestimmt oder in der
Frage der Einfuhrung und des Umfangs der Kurzarbeit das Arbeitsgericht
angerufen hat.

(13) Vor den eigenen Feststellungen im Betrieb sind méglichst die Differenzen
zu klaren, die sich aus der Darlegung des Arbeitgebers und der Stellungnahme
des Betriebsrats ergeben. Die Befugnis, Feststellungen im Betrieb zu treffen,
ergibt sich unmittelbar aus 88 100 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 sowie den 88 20 und
21 SGB X und geht Uber die Einsicht von Geschaftsunterlagen i.S.d. § 319 hin-
aus. Sie schlie3t das Betreten von Werk- oder Lagerhallen ein, um einen etwai-
gen Bestand an vorhandenen Halbfertigteilen oder Rohstoffen zur Weiterflihrung
der Produktion zu ermitteln und erfasst ggf. auch die Einsicht in die Korrespon-

denz, wenn zu prifen ist, ob Auftrage storniert oder z.B. die Annahme von Liefe-
rungen verweigert wurde, um die Produktion einstellen zu kénnen.

(14) Soweit eine Ubereinstimmende Beurteilung besteht, bedarf es in der Regel
keiner weitergehenden Ermittlungen. Art und Umfang der Feststellungen sind
auf das fur die Entscheidung notwendige Ausmal3 zu begrenzen.

(15) Der Arbeitgeber hat die Feststellungen im Betrieb zu dulden, soweit sie
zur Aufklarung des Sachverhalts erforderlich sind. Zwar fallen auch Arbeits-, Be-
triebs- und Geschéftsrdume prinzipiell in den Schutzbereich des Art. 13 GG, doch
stellen die eingeraumten Betretungs-, Prifungs- und Besichtigungsrechte
keine Durchsuchungen i.S.d. Art. 13 Abs. 2 GG dar. Da sich die Prifungsbefug-
nis ferner auf Feststellungen in den Geschafts- und den Betriebsraumen be-
schrankt, ist darin auch keine Stérung des Hausfriedens zu erblicken, wenn die

Prifung dem gesetzlich erlaubten Zweck dient, zu dessen Erreichung erforderlich
ist und deren Vornahme in Zeiten erfolgt, zu denen die RGume normalerweise flr
die jeweilige geschéftliche oder betriebliche Nutzung zur Verfigung stehen
(BVerfG - Beschluss vom 13.10.1971 — 1 BvR 280/66). Feststellungen nach
8 100 Abs. 3 schlie3en in aller Regel auch eine Prifung nach § 319 ein. Wer
Einsicht in die dort genannten Unterlagen nicht oder nicht vollstandig gewahrt,
handelt gemal? § 404 Abs. 2 Nr. 24 ordnungswidrig. Zusatzlich ertffnet § 66
Abs. 1 SGB X die Mdglichkeit, mit Zwangsmitteln nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz vorzugehen. Deren Anwendung darf nur in Abstimmung mit
Regionaldirektion / Zentrale erfolgen, nachdem der Arbeitgeber nochmals ver-
geblich Uber die Rechtslage informiert wurde.
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(16) Die Feststellungen im Betrieb sind mdglichst unmittelbar nach Eingang der
Anzeige von den fachlich zustandigen Fuhrungskraften (in der Regel Teamlei-
tung Operativer Service Kug,Insg,AtG) zu treffen.

(17) Besteht Streit Gber die Voraussetzungen und den Umfang der Kurzar-
beit (sei es, dass der Betriebsrat den Arbeitsausfall noch fir vermeidbar halt, sei
es, dass tarifliche Anktindigungsfristen nicht eingehalten sind) oder tuber die Ver-
teilung der verkirzten Arbeitszeit, wird der Betriebsrat erfahrungsgemaf gegen
die Auffassung des Arbeitgebers vorgehen (vgl. Abs. 11). Sowohl vor der Ent-
scheidung Uber die Anzeige als auch vor der spateren Entscheidung tber den
Antrag auf Zahlung von Kug ist festzustellen, ob bereits ein Beschluss des Ar-
beitsgerichts oder in den Féllen der uneingeschrénkten Mitbestimmung ein
Spruch der Einigungsstelle ergangen ist. Entscheidungen des Arbeitsgerichts
Uiber den Beginn oder den Umfang der Kurzarbeit bzw. der Einigungsstelle Uber
die Verteilung der Kurzarbeit sind der Entscheidung nach § 100 Abs. 3 zugrunde
zu legen, sofern sie hierfir ihrer Art nach von Bedeutung sein kénnen. Allerdings
kann die Entscheidung der AA nicht so lange ausgesetzt werden, bis ein entspre-
chender Beschluss ergeht.

(18) Von der Entscheidung der AA, die unverziglich nach Eingang der Anzeige
zu treffen ist, ist dem Betriebsrat (falls die Anzeige vom Arbeitgeber erstattet
wurde, sonst dem Arbeitgeber) eine Kopie zuzuleiten. Im Bescheid ist darauf ein-
zugehen,

a) fur wie viele Tage Kug gewahrt wird, weil der Arbeitsausfall nach dem
Ergebnis der Prifung vermeidbar ist (Gleichwohlgewéahrung),

b) ob mit dieser Zahlung von Kug die Anspruiche der Arbeitnehmer/in-
nen auf Arbeitsentgelt fur die dort nédher bestimmten Tage in H6he
des Kug (vgl. 88 100 Abs. 3, 115 Abs. 1 SGB X) auf die BA Uberge-
hen,

c) ab wann (z.B. Ende der Gleichwohlgewahrung, Ende des Arbeits-
kampfes) die Voraussetzungen fir die Gewahrung von Kug unein-
geschrankt anerkannt werden,

d) ob und fir welche Zeit das Kug durch eine vorlaufige Entscheidung
(vgl. Abs. 20) gewahrt wird,

e) ob und fir welche Zeit der Anspruch auf Kug gemaR § 160 Abs. 3
Nr. 1 oder Nr. 2 zu ruhen hat.
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(19) Falls ein Ruhen des Leistungsanspruchs nach 8 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
in Frage kommt und die Feststellung nach § 160 Abs. 5 weder getroffen noch
eingeleitet wurde, ist der Zentrale unter Darlegung des fir die Feststellung mali3-
geblichen Sachverhalts spatestens bei Eingang der Anzeige tber den Arbeits-
ausfall zu berichten; dies gilt entsprechend, wenn Uber eine Gleichwohlzahlung
nach 8§ 100 Abs. 3 nicht zu entscheiden ist (weil die Unvermeidbarkeit tiberein-
stimmend bejaht wird) oder Alg beantragt wird.

(20) Eine Gleichwohlzahlung kann gemal § 100 Abs. 3 nicht erfolgen, wenn die
AA in Ubereinstimmung mit dem Arbeitgeber zwar die Unvermeidbarkeit des Ar-
beitsausfalls feststellt, der Betriebsrat dem Beginn der Kurzarbeit aber im Hin-
blick auf die noch nicht abgelaufene tarifliche Ankiindigungsfrist widerspricht. Be-
stehen in solchen Fallen objektiv Zweifel, ob Entgeltanspriche bis zum Ablauf
der Ankiindigungsfrist bestehen, ist auf3erhalb des Anwendungsbereiches des
8 160 Abs. 3 insoweit Kug nach 8§ 328 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (vorlaufige Entschei-
dung) zu gewahren. Zu der Frage, wann Fernwirkungen eines Arbeitskampfes
zum Wegfall der Vergutungsanspriiche fuhren, wird auf den o.e. Beschluss des
BAG vom 22.12.1980 — 1 ABR 76/79 verwiesen.
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mittelbar vom Arbeitskampf
betroffener Betrieb

Ablaufschema — rechtliche Bewertung

fachlicher und rﬁu*nlicher Geltungsber@

i

ja nein
| lediglich fachlich
e .
ja nein
v
nicht zwingende Folge unvermeidbar
des Arbeitskampfes

und deshalb vermeidbar

ja nTn ja § 100 Abs. 3 SGB IlI Kug nach § 95 SGB Il

* é (Gleichwohlgewahrung prufen)
§ 160 Abs. 3 nicht zwingende Folge § 160 Abs. 3 und Anspruchsibergang
Nr. 1 SGB Il des Arbeitskampfes und Nr. 2 SGB 1 nach § 115 SGB X

deshalb vermeidbar
Prifung § 100 Abs. 3

SGB I Hauptforderung gleich?
Kug ruht ja nein

sofern die Bedingungen )
auch fur die Arbeitnehmer gelten Ubernahme

e i

ja nein

A v

Kug ruht Kug nach § 95 SGB Il

§ 160 Abs. 3 SGB Il

sofern die Bedingungen
auch fur die Arbeitnehmer gelten

Quelle: Regionaldirektion Bayern
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RO Bayem
Fachbereich Operativer Service und EBingang=szone

Priifschema zum § 160 Abs. 2 und 3 SGB Il

Behauptunp des Arbsitgebers, der ArbeitsawsTall
sei aroeitskampfbedingt und unvarmeidbar

Ist di= Siellungnshme des Betriebsrates da? — . nein — g anfordem
ja
Beruht der Asteit=susfsll suf andersn

wirtschafiichen Gronden (nicht arbeits- — g
kampfbedingt)

j2 —— Fugnach § 28 Abs. 1 Mr. 1 5G8 Il ba

nein Arbeizausfall ist
arbeizkampfbedingt

|

Prifung der Wermeidbarksit == I=t diz Fortfiihrung der Arbssit == naiin
technizch moghch?

I

Urnrermeidbarkeit (2 Gleichwohlgewahnung)

Bundesagentu
fiir Arbeit

§ 100 SGB llI
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§ 103

Kurzarbeitergeld fur Heimarbeiterinnen und Heim-
arbeiter

(1) Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben auch Heimarbeiterinnen und
Heimarbeiter, wenn sie ihren Lebensunterhalt ausschliel3lich oder weitaus
Uberwiegend aus dem Beschaftigungsverhéltnis als Heimarbeiterin oder
Heimarbeiter beziehen und soweit nicht nachfolgend Abweichendes be-
stimmt ist.

(2) An die Stelle der im Betrieb beschéaftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer treten die fir den Auftraggeber beschéftigten Heimarbeiterin-
nen und Heimarbeiter. Im Ubrigen tritt an die Stelle des erheblichen Arbeits-
ausfalls mit Entgeltausfall der erhebliche Entgeltausfall und an die Stelle
des Betriebs und des Arbeitgebers der Auftraggeber; Auftraggeber kann
eine Gewerbetreibende oder ein Gewerbetreibender oder eine Zwischen-
meisterin oder ein Zwischenmeister sein. Ein Entgeltausfall ist erheblich,
wenn das Entgelt der Heimarbeiterin oder des Heimarbeiters im Anspruchs-
zeitraum um mehr als 20 Prozent gegeniber dem durchschnittlichen mo-
natlichen Bruttoentgelt der letzten sechs Kalendermonate vermindert ist.

(3) Eine versicherungspflichtige Beschaftigung als Heimarbeiterin oder
Heimarbeiter gilt wéhrend des Entgeltausfalls als fortbestehend, solange

1. der Auftraggeber bereit ist, der Heimarbeiterin oder dem Heimarbei-
ter so bald wie mdéglich Auftradge in dem vor Eintritt der Kurzarbeit
tblichen Umfang zu erteilen, und

2. die Heimarbeiterin oder der Heimarbeiter bereit ist, Auftrage im Sinne
der Nummer 1 zu ilbernehmen.
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7. Gewahrung von Kug fur Heimarbeiter

(1) Das Kug kann nur an Heimarbeiter i.S. des § 12 Abs. 2 SGB IV gewéhrt wer-
den. Zum Begriff des Heimarbeiters vgl. BSG - 30.11.1978 - 12 RK 6/77.
(2) Nicht anspruchsberechtigt sind
- Hausgewerbetreibende (8 12 Abs. 1 SGB IV - BSG - 28.4.1977 — 12/3
RK 6/75) und

- versicherungsfreie Heimarbeiter, die gleichzeitig eine Tatigkeit als

Zwischenmeister ( 8 12 Abs. 4 SGB |V) ausliben, wenn der Uberwiegende
Teil des Verdienstes aus der Tatigkeit als Zwischenmeister/in bezogen
wird (vgl. 8 27 Abs. 3 Nr. 2).

7.1 Uberwiegender Lebensunterhalt aus Heimarbeit

(1) Anspruchsberechtigt sind nur die Heimarbeiter/innen die aus dem Beschafti-
gungsverhaltnis, das von dem Entgeltausfall betroffen ist, ihren ausschliel3li-
chen oder weitaus tUberwiegenden Lebensunterhalt beziehen. Dies ist gege-
ben, wenn der Heimarbeitsverdienst mindestens 2/3 des Gesamteinkommens
ausmacht.

(2) Zum Bruttoentgelt gehoren alle Einkiinfte in Geld oder Geldeswert des Heim-
arbeiters nach Abzug der Steuern, der Beitrdge zur Sozialversicherung und zur
BA sowie von Aufwendungen zur sozialen Sicherung in angemessenem Um-
fange und der Werbungskosten.

Nicht zu beriicksichtigen sind:

- Leistungen, die der Heimarbeiter von Dritten beanspruchen kann,
- ggf. Blindengeld oder

- Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung.

(3) Zur Ermittlung des Gesamteinkommens nach Abs. 1 sind die letzten 6 Kalen-
dermonate vor Eingang der Anzeige heranzuziehen (vgl. 8 106 Abs. 5 Satz 1).
Die Feststellung des Nettoeinkommens ist anhand des "Fragebogens fir Heim-
arbeiter" (Kug HOO2 - in ZERBERUS hinterlegt) vorzunehmen. Dieser Vordruck
ist dem Auftraggeber (Gewerbetreibender, Zwischenmeister) in der erforderli-
chen Anzahl zur Verfugung zu stellen.
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(4) Die Fragebogen sind dem OS Team Kug,Insg,Atg vom Auftraggeber zusam-
men mit dem Leistungsantrag vorzulegen. Bringt der Heimarbeiter zum Aus-
druck, dass er einen Einblick des Auftraggebers in diesen Fragebogen nicht
wilnscht, so ist dies zu berlcksichtigen.

7.2 Fortbestand der versicherungspflichtigen Beschéaftigung

Die versicherungspflichtige Beschéftigung als Heimarbeiter gilt bei Erfillung der
in 8 98 Abs. 1 Nr. 1 genannten Voraussetzungen fort (vgl. Vordrucke Kug HO01
und Kug HO02 - in ZERBERUS hinterlegt).

7.3 Ersetzung von Begriffen

(1). Ob die Voraussetzungen nach den 88 95 ff erfillt sind, kann nicht beim Heim-
arbeiter selbst, sondern nur beim Auftraggeber geprift werden. Der Entgeltaus-
fall ist vom Auftraggeber, nicht vom einzelnen Heimarbeiter der AA
anzuzeigen (Vordruck Kug H001).

(2) Der Begriff des Zwischenmeisters wird in 8 12 Abs. 4 SGB |V definiert. Ge-
geniuber den Heimarbeitern hat der Zwischenmeister die Stellung des Auftragge-
bers.

(3) Die Eigenschaft eines Heimarbeiters i.S. des 8 12 Abs. 2 SGB 1V ist gegeben,
wenn der Auftraggeber Gewerbetreibender oder Zwischenmeister ist oder wenn
der in eigener Arbeitsstatte Beschaftigte im Auftrag und fir Rechnung gemein-
nitziger Unternehmen oder 6ffentlich-rechtlicher Kérperschaften erwerbsmafig
arbeitet.

(4) Aufgrund des § 103 Abs. 2 Satz 2 fallen die Rechte und Pflichten, die nach
dem Gesetz der Arbeitgeber und der Betrieb hat, fir den Bereich der Heimarbeit
dem Auftraggeber zu (u.a. 8 99 Abs. 1 bzw. § 320 Abs. 1). Er ist aber auch nach
8§ 108 Abs. 3 erstattungspflichtig (vgl. 12.3 bis 12.5). Gegen ihn kann nach § 404
Abs. 2 und 3 ein Buf3geld festgesetzt werden, wenn der nach § 320 Abs. 1 Satz 1
verlangte Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig erbracht wird.

7.4 Bemessung des Kug

(1) Bei der Ermittlung des Sollentgelts nach §106 Abs.5 Satzl
gelten die Weisungen unter 10 entsprechend.

(2) GemaR 8§ 10 des EntgFG haben Heimarbeiter/innen gegen ihren Auftragge-
ber oder ihren Zwischenmeister Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags zum
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Arbeitsentgelt. Diese Zuschlage sind kein Arbeitsentgelt i.S. der SVEV und kén-
nen beim Soll- und Ist-Entgelt nicht bertcksichtigt werden. Wird Heimarbeitern
statt der Zuschlage im Falle ihrer Arbeitsunfahigkeit eine Weiterzahlung des Ar-
beitsentgelts nach dem EntgFG zugestanden, handelt es sich dabei um beitrags-
pflichtiges Entgelt.

(3) Heimarbeiter erhalten oft neben der sonstigen Entlohnung besondere Lohn-
zuschlage (Heimarbeiterzuschlage), die zur Abgeltung der Mehraufwendungen
bestimmt sind (z.B. Kosten fir die Bereitstellung, Heizung und Beleuchtung von
Arbeitsraumen sowie fir Arbeitsgerat und Zutaten). Diese Heimarbeiterzu-
schlage sind wegen der besonderen Verhaltnisse der Heimarbeiter nicht zum
steuerpflichtigen Arbeitslohn zu rechnen, soweit sie den Betrag von 10 v.H. des
Grundlohnes nicht Gbersteigen (,Werbungskosten® - vgl. R 9.13 Abs. 2 der Lohn-
steuerrichtlinien). Sie sind auch kein beitragspflichtiges Entgelt.

(4) Da die Auftraggeber auch fur Heimarbeiter Lohnkonten i.S. von § 41 EStG
fuhren, kdnnen die Angaben in der Abrechnungsliste fiir Heimarbeiter (Vordruck
Kug HO08 — in ZERBERUS hinterlegt) dort tiberpriift werden. Bei dieser Uberpri-
fung sind jedoch stichprobenweise die Entgeltbelege des Heimarbeiters mit her-
anzuziehen. Nach § 9 Abs. 1 HAG haben die Auftraggeber fur jeden in Heimar-
beit Beschaftigten ein Entgeltbuch auszustellen. Dieses Entgeltbuch bildet die
regelmanige Form des Entgeltbeleges. Mit Genehmigung der Obersten Landes-
behdrde kdnnen jedoch anstelle von Entgeltbiichern auch Entgelt- oder Arbeits-
zettel gefuhrt werden. In diesen Entgeltbelegen sind neben den Urlaubs- und
Feiertagsgeldern auch die nach § 10 des EntgFG in Betracht kommenden Zu-
schlage gesondert auszuweisen (8 12 Abs. 3 der HAGDV 1 in Verbindung mit
§ 10 Abs. 3 EntgFG).

(5) Die Entgeltbelege sind vom Heimarbeiter aufzubewahren (8 9 Abs. 3 HAG)
und kénnen bei ihm eingesehen werden. Werden anstelle der Entgeltbiicher die
vorgenannten Entgelt- oder Arbeitszettel verwendet, so werden beim Auftragge-
ber die Durchschlage dieser Unterlagen aufbewahrt (8 11 Abs. 3 der HAGDV 1).
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Gemeinsame Vorschriften

88 104 bis 109 SGB Il
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§ 104

Dauer

(1) Kurzarbeitergeld wird fir den Arbeitsausfall fir eine Dauer von langstens
zwolf Monaten von der Agentur fur Arbeit geleistet. Die Bezugsdauer gilt ein-
heitlich fur alle in einem Betrieb beschéaftigten Arbeitnehmer/innen und Arbeit-
nehmer. Sie beginnt mit dem ersten Kalendermonat, flir den in einem Betrieb
Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber gezahlt wird.

(2) Wird innerhalb der Bezugsdauer fur einen zusammenhangenden Zeitraum
von mindestens einem Monat kein Kurzarbeitergeld gezahlt, verlangert sich
die Bezugsdauer um diesen Zeitraum.

(3) Sind seit dem letzten Kalendermonat, fiir den Kurzarbeitergeld gezahlt wor-
den ist, drei Monate vergangen und liegen die Voraussetzungen fir einen An-
spruch auf Kurzarbeitergeld erneut vor, beginnt eine neue Bezugsdauer.

(4) Saison-Kurzarbeitergeld wird abweichend von den Absatzen 1 bis 3 fur die
Dauer des Arbeitsausfalls wahrend der Schlechtwetterzeit von der Agentur fir
Arbeit geleistet. Zeiten des Bezugs von Saison-Kurzarbeitergeld werden nicht
auf die Bezugsdauer fur das Kurzarbeitergeld angerechnet. Sie gelten nicht
als Zeiten der Unterbrechung im Sinne des Absatzes 3.
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8. Dauer

8.1 Bezugsdauer

(1) Die Bezugsdauer ist nicht auf den Anspruch des einzelnen Kurzarbeiters ftr
diein 8104 i.V.m. 109 Abs. 1 Nr. 2 ausgelegt, sondern auf die zugelassene Be-
zugsdauer fur den Betrieb bzw. die Betriebsabteilung.

(2) Die betriebliche Bezugsdauer verlangert sich, wenn innerhalb dieser fir einen
zusammenhangenden Zeitraum von mindestens einem (vollen) Kalendermonat
kein Kug geleistet wurde, um diesen Zeitraum (8 104 Abs. 2).

Beispiele:

Die Bezugsdauer von 12 Monaten lauft kalendermaflig vom 1.6.2019 bis
31.05.2020.

1. Unterbrechung der Kurzarbeit ab 15.08. — 30.09.2019 =
neues Ende der Bezugsdauer: 30.06.2020

2. Unterbrechung der Kurzarbeit ab 01.10. — 31.12.2019 =
Keine Verlangerung der Bezugsdauer, da 3-monatige Unterbrechung und
damit eine neue Anzeige erforderlich ist (§ 104 Abs. 3).

(3) Wenn die arbeits- und leistungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, ist die
gesetzliche Bezugsdauer von 12 Monaten zu genehmigen. Wird in mehreren Be-
triebsabteilungen eines Betriebes kurz gearbeitet, ist die Bezugsdauer fir jede
Betriebsabteilung individuell festzulegen.

8.2 Bezugsdauer beim S-Kug

Nach 8 101 Abs. 1 haben Betriebe der Bauwirtschaft in der Schlechtwetterzeit
Anspruch auf Saison-Kug. Die in 8§ 104 Abs. 4 getroffene Regelung tragt dieser
Sonderform des Kurzarbeitergeldes in der Weise Rechnung, dass die Bezugszeit
von Saison-Kug nicht auf die Bezugsdauer des Kug als (fristverlangernde) Un-
terbrechungszeit i.S. des § 104 Abs. 2 angerechnet wird.

Beispiel Hochbaubetrieb:
Kug-Bezugsdauer lauft 1.9.2019 bis 31.08.2020.

1. Kug-Bezug vom 1.09.2019 bis 30.11.2019
(mit Anzeige uber Arbeitsausfall)
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2. S-Kug-Bezug vom 1.12.2019 bis 31.12.2020 und
vom 1.02.2020 bis 28.02.2020

3. Kug-Bezug vom 1.04.2020 bis 31.08.2020
(Fortsetzung ohne Anzeige Uber Arbeitsausfall).

Hatte die Kurzarbeit erst in der Schlechtwetterzeit (ab 1.12.2019) begonnen,
ware fur die ggf. erforderlich werdende Kurzarbeit ab April 2020 eine Anzeige
Uber Arbeitsausfall rechtlich unerlasslich.
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8 105
Hbhe

Das Kurzarbeitergeld betragt

1. far Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim Arbeitslosengeld
die Voraussetzungen fur den erhdhten Leistungssatz erfillen wirden,
67 Prozent,

1. fur die Gbrigen Arbeitnehmer/innen und Arbeitnehmer 60 Prozent

der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum.
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9. Hbhe des Kug

Die Ausfuihrungen zur Hohe des Kug sind im Wesentlichen nur noch in den

1. Hinweisen zum Antragsverfahren Kug und T-Kug (Kug 006) bzw.

2. Hinweisen zum Antragsverfahren S-Kug und erganzende Leistungen (Kug 306)

enthalten:

(1) Hinsichtlich der fur die Leistungsbemessung des Kug erforderlichen Lohn-
steuer-Merkmale gilt das ELStAM-Verfahren (Elektronische LohnSteuerAbzugs-

Merkmale).

(2) Ruckwirkende Anderungen der Eintragungen zum Kinderfreibetrag in der
elektronischen Lohnsteuerkarte sind im Fall der vorlaufigen Entscheidung nach
§ 328 und im Fall der bereits endgultigen Entscheidung nach den 88 44 bzw. 45
SGB X zu beriicksichtigen. Die Eintragung in der elektronischen Lohnsteuerkarte
ist fur die Zuordnung bindend.

(3) Im Ausnahmefall kann der Nachweis lber das Vorliegen der Voraussetzun-
gen fur den erhdhten Leistungssatz nach § 320 Abs. 1 Satz 3, 2. Halbsatz neben
den in den ,Hinweisen” in Nr. 13.6 (Kug 006) bzw. 18.7 (Kug 306) genannten
Beweismitteln / Beweisurkunden (8 60 SGB I) auch durch die Unterlagen Uber
den Bezug von Kindergeld erbracht werden. Liegen auch solche nicht vor (well
z.B. ein entsprechendes Abkommen mit dem Aufenthaltsland des Kindes nicht
besteht), ist eine Bescheinigung der Wohnortgemeinde Uber das Geburtsdatum
und eine etwaige Berufsausbildung des Kindes erforderlich.

(4) Ist im Falle der Lohnsteuerklasse V auf der elektronischen Lohnsteuerkarte
des Ehegatten ein Kinderfreibetrag eingetragen oder bestétigt das Finanzamt,
dass ein Steuerfreibetrag fur ein Kind i.S. des § 32 Abs. 1, 4 oder 5 EStG gewéhrt
wird, ist die AA von einer weiteren Priifung entbunden. Ist die Bescheinigung der

AA dagegen auf die Kindergeldunterlagen oder eine Bescheinigung der Wohnor-
tgemeinde zu stitzen, selbst zu prifen, ob die Voraussetzungen fir die Aner-
kennung eines Kindes i.S. des 8 32 Abs. 1, 4 und 5 EStG erfillt sind (also z.B.
den Grad der Verwandtschaft mit dem Leistungsempfanger und das Alter des

Kindes). Eine Bescheinigung fur die Anwendung des hdheren Leistungssatzes
darf danach nur dann erstellt werden, wenn bei Aufenthalt des Kindes im Gel-
tungsbereich des SGB Ill vom Finanzamt auch ein Kinderfreibetrag eingetragen
werden kénnte. Das wéare z.B. nicht der Fall, wenn ein 19 Jahre altes Kind nach
Abschluss der Berufsausbildung im Ausland arbeitslos wird. Im Ubrigen ist es
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ausreichend, wenn sich die Prifung Uber das Vorliegen der Voraussetzungen fur
den hoheren Leistungssatz auf eines der Kinder beschrankt.

(5) Die Bescheinigung ist in doppelter Ausfertigung zu erstellen und eine Durch-
schrift zur eAkte zu nehmen. Sie hat zu enthalten:

a) Name, Vorname und Geburtsdatum der Arbeitnehmerin / des Arbeitneh-
mers,

b) Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes i.S. des § 32 Abs. 1, 4 und
5 EStG, das den hoheren Leistungssatz begriindet,

c) den Zeitraum, fiir den die Bescheinigung gelten soll. Hierfur ist im Allge-
meinen ein Kalenderjahr zu wahlen. Es bestehen keine Bedenken, wenn
bei Beginn der Kurzarbeit im letzten Jahresdrittel die Giltigkeit der Beschei-
nigung

- bis zum Ende des darauf folgenden Jahres oder
- bis zum Ende der Ubernachsten Schlechtwetterzeit

erstreckt wird, sofern erkennbar ist, dass die Voraussetzungen fur den hoheren
Leistungssatz fir diese Zeit vorliegen.

(6) Bei Arbeithnehmern mit Lohnsteuerklasse VI ist der Kinderfreibetrag auf der
Erststeuerkarte einzutragen. Da die Steuerklasse VI fur die Einbehaltung der
Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus dem zweiten oder weiteren Dienstverhaltnis
mafdgebend ist, muss hier gepruft werden, ob solche Arbeitnehmer nicht gleich-
zeitig eine den Anspruch auf Kug vermindernde andere Beschéftigung

verrichten (8 106 Abs. 3).

(7) Als beschrankt steuerpflichtig i.S. des 81 Abs.4 EStG gelten z.B.
- auslandische Arbeitnehmer/innen, die sich infolge beschrankter
Aufenthaltserlaubnis voraussichtlich weniger als 6 Monate im Bundes-

gebiet aufhalten sowie
- Grenzganger, soweit sie nicht aufgrund eines Doppelbesteuerungsab-
kommens i.V.m. § 39b Abs. 6 EStG von der Steuerpflicht befreit sind.
Beschrénkt Steuerpflichtige werden in die Steuerklasse | eingereiht. Daneben
kommt nur noch die Anwendung der Steuerklasse VI in Betracht, wenn die Ar-
beitnehmerin / der Arbeitnehmer in einem zweiten oder weiteren Arbeitsverhalt-
nis steht. Sie erhalten keinen Kinderfreibetrag. Ihnen kann jedoch ein Steuerfrei-
betrag flr Unterhaltsaufwendungen fir Kinder nach § 33a Abs. 1 EStG gewahrt
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werden (vgl. Abs. 4). Anstelle einer elektronischen Lohnsteuerkarte, die fiir be-
schrankt Steuerpflichtige nicht ausgeschrieben wird, erteilt das Betriebsstatten-
Finanzamt auf Antrag des Arbeithehmers eine Ersatzbescheinigung.

(8) Fur Grenzganger, deren Arbeitslohn aufgrund eines Doppelbesteuerungsab-
kommens i.V.m. 8 39b Abs. 6 EStG von der Lohnsteuerpflicht freigestellt ist,
gilt das unter Abs. 3 und 4 beschriebene Verfahren.
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§ 106

Nettoentgeltdifferenz

(1) Die Nettoentgeltdifferenz entspricht der Differenz zwischen
1. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-Entgelt und
2. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt.

Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer ohne den Arbeitsausfall in dem Anspruchszeitraum erzielt hatte,
vermindert um Entgelt fur Mehrarbeit. Ist-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt,
das die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in dem Anspruchszeitraum tat-
sachlich erzielt hat, zuziglich aller zustehenden Entgeltanteile. Arbeitsentgelt,
das einmalig gezahlt wird, bleibt bei der Berechnung von Soll-Entgelt und Ist-
Entgelt aul3er Betracht. Soll-Entgelt und Ist-Entgelt sind auf den nachsten
durch 20 teilbaren Euro-Betrag zu runden. 8§ 153 uUber die Berechnung des
Leistungsentgelts beim Arbeitslosengeld gilt mit Ausnahme der Regelungen
Uber den Zeitpunkt der Zuordnung der Lohnsteuerklassen und den Steuer-
klassenwechsel fur die Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte beim
Kurzarbeitergeld entsprechend.

(2) Erzielt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer aus anderen als wirt-
schaftlichen Griinden kein Arbeitsentgelt, ist das Ist-Entgelt um den Betrag zu
erhdhen, um den das Arbeitsentgelt aus diesen Griinden gemindert ist. Ar-
beitsentgelt, das unter Anrechnung des Kurzarbeitergeldes gezahlt wird,
bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgelts aul3er Betracht. Bei der Berech-
nung der Nettoentgeltdifferenz nach Absatz 1 bleiben auf Grund von kollektiv-
rechtlichen Beschaftigungssicherungsvereinbarungen durchgefihrte vo-
ribergehende Anderungen der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit auRer Be-
tracht; die Satze 1 und 2 sind insoweit nicht anzuwenden.

(3) Erzielt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer fiir Zeiten des Arbeits-
ausfalls ein Entgelt aus einer anderen wahrend des Bezugs von Kurzarbeiter-
geld aufgenommenen Beschéftigung, selbstéandigen Tatigkeit oder Tatigkeit
als mithelfende Familienangehtrige oder mithelfender Familienangehoriger,
ist das Ist-Entgelt um dieses Entgelt zu erhéhen.

(4) Lasst sich das Soll-Entgelt einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers
in dem Anspruchszeitraum nicht hinreichend bestimmt feststellen, ist als Soll-

77





Bundesagentur

fiir Arbeit
Anlage 1 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 106 SGB 11l

Entgelt das Arbeitsentgelt malRgebend, das die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer in den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten vor Beginn
des Arbeitsausfalls in dem Betrieb durchschnittlich erzielt hat, vermindert um
Entgelt fir Mehrarbeit. Ist eine Berechnung nach Satz 1 nicht méglich, ist das
durchschnittliche Soll-Entgelt einer vergleichbaren Arbeitnehmerin oder ei-
nes vergleichbaren Arbeitnehmers zugrunde zu legen. Anderungen der
Grundlage fir die Berechnung des Arbeitsentgelts sind zu berticksichtigen,
wenn und solange sie auch wahrend des Arbeitsausfalls wirksam sind.

(5) Die Abséatze 1 bis 4 gelten fur Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter mit der
Mafl3gabe, dass als Soll-Entgelt das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt der
letzten sechs abgerechneten Kalendermonate vor Beginn des Entgeltausfalls
zugrunde zu legen ist. War die Heimarbeiterin oder der Heimarbeiter noch
nicht sechs Kalendermonate fir den Auftraggeber tétig, so ist das in der kir-
zeren Zeit erzielte Arbeitsentgelt malRgebend.
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10. Bemessung des Kug

Allgemeine  Ausfihrungen zur Bemessung sind nur noch in  den

1. Hinweisen zum Antragsverfahren Kug und T-Kug (Kug 006) bzw.

2. Hinweisen zum Antragsverfahren S-Kug und ergénzende Leistungen (Kug 306)
enthalten:

e Berechnung des Kug — Allgemeines
¢ Soll-Entgelt — Allgemeines, kollektivrechtliche Beschaftigungssicherungs-
vereinbarung
0 Hinreichend bestimmbares Soll-Entgelt
= Monatslohn/Gehalt
= Stundenlohn
= Leistungslohn (Akkordlohn)
= Teillohnzeitraume
o0 Nicht hinreichend bestimmbares Soll-Entgelt
Allgemeines
Abgerechneter Lohnabrechnungszeitraum
Referenzzeitraum
Individueller Beginn des Referenzzeitraums
In den Referenzzeitraum einzubeziehende Kalendermonate
Tage im Referenzzeitraum, an denen kein Arbeitsentgelt er-
zZielt wurde
= Soll-Entgelt eines/r vergleichbaren Arbeitnehmers/in
= Anderungen der Berechnungsgrundlage des Arbeitsentgelts
e |st-Entgelt
o0 Erhodhung des Ist-Entgeltes, wenn das Arbeitsentgelt aus anderen
Grinden gemindert ist
Erhdhung des Ist-Entgeltes, wenn Krankengeld bezogen wurde
Gekundigte Arbeitnehmer/innen / Aufhebungsvertrag
Feiertagslohn in Hohe des Kug
Zuschuss zum Kug
Erhéhung des Ist-Entgeltes durch Einkommen aus einer Nebentatig-
keit
0 Erhdhung des Ist-Entgeltes bei nicht genannten Entgeltanspriichen
e Hohe des Kug
0 Nettoentgeltdifferenz
o0 Pauschaliertes monatliches Nettoentgelt, Tabelle zur Berechnung
des Kug, Programmablaufplan, Internet, Faktorverfahren
Lohnsteuerklasse
Leistungssatz
Eintragung von Kinderfreibetragen
0 Bescheinigung der Agentur fur Arbeit
e Tabelle zur Berechnung des Kug
0 Tabelle fur Geringverdiener
e Durchschnittliche Leistung pro Stunde
e Auszuzahlendes Kug

O 0O0O0O0

© oo
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Die Ausfuihrungen in den o.a. Hinweisen werden wie folgt erganzt:

(1) Soll-Entgelt geman 8§ 106 Abs. 1 Satz 2 ist das Bruttoarbeitsentgelt, soweit
es beitragspflichtige Einnahme im Sinne des SGB Il (88 342 ff) und damit als
Entgelt im Sinne der Sozialversicherung anzusehen ist. Lohnbestandteile sind
nach Maf3gabe des § 14 SGB IV und der aufgrund des § 17 Abs. 1 SGB IV er-
gangenen Verordnung Uber die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von
Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt (SVEV) zu bericksichtigen.
Zur beitragsrechtlichen Behandlung von Sonntags- / Feiertags- und Nachtzu-
schlagen siehe Rundschreiben der Spitzenverbadnde vom 22.6.2006. Obwohl die
genannten Rechtsvorschriften unmittelbar nur fir die Beurteilung der Beitrags-
pflicht gelten (8 342), erlaubt es deren allgemeingultiger Charakter, sie auch auf
das Leistungsrecht zu Gbertragen (BSG vom 19.2.1986 — 7 RAr 9/84).

(2) Kunftige Entgeltanspriche kdnnen in eine wertgleiche Anwartschaft auf Ver-
sorgungsleistungen umgewandelt werden (Entgeltumwandlung i.S.d. 8§81
Abs. 2 Nr. 3 Betriebsrentengesetz). Die fur die Entgeltumwandlung in den Durch-
fuhrungswegen Direktzusage und Unterstitzungskasse sowie Pensionskasse,
Pensionsfonds und Direktversicherung verwendeten Entgeltbestandteile sind bis
zu einem Betrag in Hohe von 4 v.H. der jhrlichen Beitragsbemessungsgrenze
(West) der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten (Beispiel: 2017:
3.048 EUR; mtl. 254EUR) kein Arbeitsentgelt (8 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV). Diese Ent-
geltbestandteile sind somit weder im Soll- noch im Ist-Entgelt zu berlcksichtigen.

(3) Bei der Berechnung der Nettoentgeltdifferenz nach 8 106 Abs. 1 bleiben auf-
grund  kollektivrechtlicher  Beschéftigungssicherungsvereinbarungen
durchgefiihrte voriibergehende Anderungen der vertraglichen Arbeitszeit (= Ver-
minderungen der Arbeitszeit) aulRer Betracht. Die sich ergebende finanzielle Bes-
serstellung gegeniiber dem vorher erzielten Einkommen ist systemimmanent und
leistungsunschadlich. Als vortibergehend sind Arbeitszeitverminderungen nur
anzusehen, die binnen Jahresfrist vor Einfihrung der Kurzarbeit vorgenommen
wurden. MaRgeblich ist der Beginn der Durchfiihrung der Mal3nahme und nicht
der Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung. Derartige Arbeitszeitverkir-
zungen haben eine Absenkung des Soll-Entgelts nicht zur Folge. Dieses ist viel-
mehr nach dem Entgelt festzulegen, das der Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer
ohne Beschéftigungssicherungsvereinbarung zustiinde (fiktives Soll-Entgelt). Im
Fall kollektivrechtlicher Beschéaftigungssicherungsvereinbarungen ist das Ist-Ent-
gelt an Hand des tatsachlich noch erzielten Arbeitseinkommens (auf der Grund-
lage der aktuellen Beschéftigungssicherungsvereinbarung erzielt) zu bestimmen.
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(4) Sanierungstarifvertrage (Vertrage mit nicht bezahlten zusatzlichen Stun-
den) fallen nicht unter den Begriff der ,kollektivrechtlichen Beschaftigungssiche-
rungsvereinbarung®.

(5) Die pauschalierten Nettoarbeitsentgelte werden entsprechend den Vorschrif-
ten des Arbeitslosengeldes Uber die Berechnung des Leistungsentgelts vom
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kalenderjahrlich ermittelt (88 106
Abs. 1 Satz 6, GA zu § 153, 109 Abs. 1 Nr. 1).

(6) Bei Altersteilzeit im Blockmodell (vgl. 4.1 Abs. 2) bemisst sich das Soll-
Entgelt nach dem Arbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer in der Arbeitsphase be-
anspruchen kann (sog. halftiges Arbeitsentgelt).

(7) Insbesondere im Bereich des Transport-/Speditions- und Logistikgewer-
bes kann die Bemessung nach 8§ 106 Abs. 1 zu unbefriedigenden Ergebnissen
fuhren, da die regelmafig geleistete Arbeitszeit haufig tber der tariflich / arbeits-
vertraglich festgelegten Arbeitszeit liegt. In diesen Fallen kann dann der Kug-An-
spruch nach der geleisteten (geschuldeten) Arbeit mit Entgeltanspruch bemes-
sen werden, wenn der Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem betroffenen Arbeit-
nehmer bzw. dem Betriebsrat erklart und bereit ist, die arbeitsrechtlichen Rah-
menbedingungen (Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Urlaub) zumindest fur die
Dauer der Kurzarbeit in Bezug auf eine zu leistende héhere Regelarbeitszeit an-
zupassen. Dann kann die in Rede stehende Bemessung des Kug auf der Basis
des 8106 Abs. 4 erfolgen. Wegen der mitunter unterschiedlichen Entgeltbe-
standteile steht auch der Bemessung nach dem Referenzprinzip nichts entgegen.
D.h. der durchschnittliche Entgeltanspruch der letzten 3 Monate vor dem indivi-
duellen Beginn der Kurzarbeit ist nach Verminderung um Zuschlage fir Mehrar-
beit als Basis zur Festlegung des Soll-Entgeltes heran zu ziehen.

(8) Entgelt fur Mehrarbeit umfasst sowohl die entgeltliche Abgeltung der Arbeits-
leistung selbst (z.B. Stundenlohn) als auch den daneben gezahlten Zuschlag
(Uberstundenzuschlag). Zuschlage fiir Uberstunden, die nicht fiir die tatsachlich
geleistete Mehrarbeit im Anspruchszeitraum gezahlt werden, sondern z.B. in der
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder im Urlaubsentgelt enthalten sind, sind
bei der Ermittlung des Soll-Entgeltes zu bertcksichtigen.

(9) Eine Anderung der Berechnungsgrundlage des Arbeitsentgeltes im Sinne des
8§ 106 Abs. 4 Satz 3 ist vom Beginn des Zeitpunktes an zu berilicksichtigen, ab
dem sie wirksam wird.
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(10) Die Berechnung des tatsachlich erzielten Arbeitsentgelts und
damit auch das infolge der Kurzarbeit verminderte Gehalt von Angestellten un-
terliegen ausschlieRlich arbeitsrechtlichen Regelungen. Insofern kann die Be-
rechnungsmethode des auf die verminderte Arbeitszeit reduzierten Entgelts von
den Dienststellen der BA grundsatzlich nur dann beanstandet werden, wenn zu
Lasten der BA von der vorgegebenen tariflichen oder betrieblichen Regelung
Uber Entgeltkirzungen (z.B. bei Bummeltagen) im Falle der Kurzarbeit abgewi-
chen wird.

(11) Nach § 106 Abs. 2 Satz 2 bleibt Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber unter
Anrechnung des Kug und aufstockend zu diesem zahlt, bei der Berechnung des
Ist-Entgelts aul3er Betracht. Zuschiisse zum Kug sind als Arbeitseinkommen
i.S.d. 8§ 2 Abs. 1 Nr. 4 EStG steuerpflichtig. Sie zahlen jedoch unter der Voraus-
setzung des § 1 Abs. 1 Nr. 8 SVEV nicht als sozialversicherungspflichtiges Ein-
kommen. In bestimmten Branchen sind Zuschisse des Arbeitgebers zum Kug
tarifvertraglich vorgesehen. Dabei wird das Kug in der Regel bis zu einem be-
stimmten Prozentsatz des bisherigen Nettoentgelts, teilweise auch des bisheri-
gen Bruttoentgelts aufgestockt. Es ist davon auszugehen, dass ein solcher Zu-
schuss zum Kug dann vorliegt, wenn

a) in der einzelvertraglichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung die Héhe
des Zuschusses ausdriicklich bestimmt wird (z.B. "unter Anrechnung des
Kug, zur Aufstockung des Kug bis zur Héhe des ublichen Brutto-/Nettoent-
gelts™) und

b) die fur die sozialversicherungsrechtliche Behandlung des Zuschusses
zum Kug ergangenen Vorschriften (vgl. 8 1 Abs. 1 Nr. 8 der SVEV) ange-
wendet werden.

(12) Mit Protokollnotiz vom 2. November 2007 zu § 3 Nr. 1.7 BRTV Bau haben
die Tarifvertragsparteien vereinbart, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen
einvernehmlich fir den 24. Dezember und / oder 31. Dezember jeweils einen Ur-
laubstag oder Arbeitszeitguthaben (entsprechend der tariflichen Arbeitszeit nach
§ 3 Nr. 1.2 BRTV) einbringen kdnnen, um den aufgrund der arbeitsfreien Tage
ohne Lohnanspruch verringerten Monatslohn entsprechend auszugleichen. Da
diese Regelung fur alle Beschaftigten gilt, verbleibt in Betrieben, die keine Flexi-
bilisierung / Monatslohnregelung vereinbart haben, somit als einzig tarifrechtlich
konforme und damit leistungsrechtlich zulassige Alternative die Einbringung von
Urlaubsanspriichen.
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(13) Nach dem RTV Dachdecker besteht am Heiligabend eine Lohnzahlungs-
pflicht ohne Arbeitsleistung gegentber den gewerblichen Arbeithehmern. An Sil-
vester erfolgt eine unbezahlte Freistellung. Die Entlohnung fiir den 31. Dezember
kann aufgrund des im Tarifrecht geltenden Gunstigkeitsprinzips tber Urlaub oder
Zeitausgleich erfolgen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf ZWG. Rechtsgrund-
lage hierfir ist eine freiwillige Vereinbarung.

(14) Im Bereich GaLaBau ist der 24.12. bei Fortzahlung des Arbeitslohnes ar-
beitsfrei.

(15) Nach § 3 des TV Lohnausgleich im Gerustbaugewerbe erhalten Arbeitneh-
mer fur den Ausgleichszeitraum (24. Dezember bis 26. Dezember sowie flr den
31. Dezember und 1. Januar), gleichglltig, ob gearbeitet wird oder nicht, Lohn-
ausgleich in Gestalt eines Pauschalbetrages.

10.1 Lohnsteuerklasse

(1) Es wird auf die Ausfiihrungen unter 9 verwiesen.

(2) Bei Grenzgangern, die auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens
von der Lohnsteuerpflicht in der Bundesrepublik Deutschland befreit sind, liegt
keine Lohnsteuer nach der Lohnsteuertabelle im Sinne von § 153 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2 vor. Diese Regelungsliicke ist nach Auffassung des Bundesministeriums
fur Arbeit und Soziales europakonform im Sinne von Art. 7 Abs. 2 VO 1612/68
und von Art. 3 VO 1408/71 zu schlieRen, d.h., dass Grenzganger aus den Mit-
gliedstaaten der EU bei der Bemessung des Kug genauso wie deutsche Arbeit-
nehmer/innen behandelt werden missen. Das gilt auch fir die Schweiz (VO sind
durch Sektorenabkommen anzuwenden). Bei verheirateten Grenzgéangern ist da-

her das Kug nach der glnstigeren Lohnsteuerklasse Ill zu bemessen, wenn sie
darlegen und nachweisen, dass ihr Ehegatte kein oder ein Einkommen erzielt,
dass weniger als 40 % des Arbeitslohns beider Ehegatten betragt. Bei der Be-
wertung des Arbeitslohns des Ehegatten sind die Einkommensverhaltnisse des
Wohnsitzstaates zu bericksichtigen.

Entsprechend der Regelung des 8§ 320 Abs. 1 Satz 3 2. Halbsatz hat der Arbeit-
geber den Leistungssatz nach der Lohnsteuerklasse Il anzuwenden, wenn ihm
eine Bescheinigung der AA auf Grund eines Antrages (Kug 031) des Grenz-
gangers vorliegt. Die Bescheinigung ist auch in der eAkte zu hinterlegen. 9 Abs. 9
gilt mit der MalRgabe, dass anstelle oder neben den Eintragungen zu Kindern,
der Name, Vorname und das Geburtsdatum des Ehegatten des Grenzgéangers
anzugeben sind.
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(3) Mit dem Antrag auf Gewahrung von Kug nach der Lohnsteuerklasse llI
(Kug 031) hat der Grenzganger die Hohe des von seinem Ehegatten im Ausland
(oder in Inland) erzielten Einkommens nachzuweisen oder darzulegen, dass sein
Ehegatte kein Einkommen aus einer Beschéftigung als Arbeithehmer erzielt. Die
Hohe des im Ausland (ggf. Inland) erzielten Arbeitslohnes des Ehegatten ist
durch eine Lohnbescheinigung des Arbeitgebers des Ehegatten nachzuweisen.

Fur die Ermittlung des Gesamtarbeitslohnes ist grundsatzlich das Bruttoar-
beitsentgelt, das der Kug-Bezieher erzielt, und das des Ehegatten in Ausland
(ggf. im Inland), das ggf. um den rechnerischen Zuschlag der Bewertung (siehe
Abs. 4) zu erh6hen ist, zusammenzurechnen. Dabei kann der monatliche Arbeits-
lohn des Kug-Beziehers anhand des Soll-Entgelts festgestellt werden. Wird der
Arbeitslohn des Ehegatten nicht monatlich genannt, ist er auf den Monat umzu-
rechnen (z.B. Stundenlohn x durchschnittliche Arbeitsstunden, Wochenlohn x
13:3). Ergibt die Berechnung, dass der Arbeitslohn des Ehegatten 40 % des Ge-
samtarbeitslohnes beider Ehegatten nicht erreicht, ist die entsprechende Be-
scheinigung zu erteilen. Anderenfalls ist dem Arbeitnehmer mitzuteilen, dass es
wegen der festgestellten Einkommensverhaltnisse nicht moglich ist, dem Arbeit-
geber zu gestatten, das Kug nach einem hdheren Leistungssatz zu berechnen.

(4) Bei der Umrechnung des erzielten Arbeitslohnes ist der Wechselkurs mal3-
gebend, der von der BA im Rahmen des ZintAlv fir das jeweilige Quartal be-
kanntgegeben wird. Vor Umrechnung auf den Euro ist der Arbeitslohn des Ehe-
gatten auf die Einkommensverhaltnisse des Wohnsitzstaates zu bewerten. Wah-
rend der in Danemark und in der Schweiz erzielte Arbeitslohn in voller Hohe zu
bertcksichtigen ist, ist der in Polen oder Tschechien erzielte Arbeitslohn erhdht
um einen Zuschlag von 50 % anzusetzen.
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§ 107

Anwendung anderer Vorschriften

(1) 8 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 Gber das Ruhen des Anspruchs auf Ar-
beitslosengeld wegen Sperrzeiten bei Meldeversaumnis gilt fur den An-
spruch auf Kurzarbeitergeld entsprechend.

(2) 8156 Uber das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Zusam-
mentreffen mit anderen Sozialleistungen gilt fir den Anspruch auf Kurzar-
beitergeld entsprechend fir die Falle, in denen eine Altersrente als Voll-
rente zuerkannt ist.
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11. Anwendbarkeit anderer Vorschriften

11.1 Ruhen des Anspruchs beim Zusammentreffen mit anderen
Sozialleistungen

Besteht neben dem Anspruch nach § 103 SGB X ein Erstattungsanspruch gegen
den Arbeitnehmer, so ist dieser gem. 8 50 SGB X mit § 45 Abs. 2 SGB X zu
verfolgen. Besteht kein Erstattungsanspruch gegen den vorrangig Leistungs-
pflichtigen, weil z.B. dieser die Leistung bereits ausgezahlt hat, ohne von der
Leistung der AA Kenntnis zu haben (8 103 Abs. 1 letzter Satz SGB X), ist hach
12.3 zu verfahren.

11.1.1 Erstattungsanspruch gem. 8 103 SGB X

(1) Nach § 107 Abs. 2 gelten die Vorschriften Uber das Ruhen des Anspruchs
auf Alg beim Zusammentreffen mit anderen Sozialleistungen in den Fallen ent-
sprechend, in denen eine Altersrente als Vollrente zuerkannt ist. Beim Bezug ei-
ner Teilrente nach § 42 SGB VI ruht der Kug-Anspruch daher nicht gem. § 156
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4.

(2) Wird dem OS-Team Kug,Insg,AtG bekannt, dass die Arbeitnehmerin / der
Ar-beitnehmer einen Antrag auf Rente wegen Alters gestellt hat, ist beim
zustandi-gen Rentenversicherungstrager unter Verwendung der BK-Vorlage
10s 103-40 ein Erstattungsanspruch anzumelden. Das Kug ist weiter zu
gewahren, solange Uber den Rentenantrag noch nicht entschieden ist.

(3) Wird der Anspruch auf Altersrente als Vollrente zuerkannt, ruht der
Anspruch auf Kug ab dem Beginn der laufenden Rentenzahlung. Fir die Zeit
vom Renten-beginn bis zum Beginn der laufenden Rentenzahlung hat die BA
gegen den Ren-tenversicherungstrager einen Erstattungsanspruch gem. § 103
SGB X (BSG —Urteil vom 20.09.2001 B 11 AL 35/01).

(4) Der bezifferbare Erstattungsanspruch ist gegeniiber dem Rentenversiche-
rungstrager formlos geltend zu machen. Auf GA 3.1 und 3.2 zu 8 103 SGB X wird
verwiesen.

(5) Ein Erstattungsanspruch besteht nur fir deckungsgleiche Zeitraume. Der
Um-fang des Erstattungsanspruchs richtet sich nach den fir den
Rentenversiche-rungstrager geltenden Rechtsvorschriften (§ 103 Abs. 2 SGB
X). Ubersteigt das gewahrte Kug den Rentenanspruch geht dies zu Lasten der
BA. Der Arbeitneh-
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mer ist allerdings nach 8 50 SGB X nur insoweit heranzuziehen, als die Erstat-
tung durch den Leistungstrager hinter dem Erstattungsanspruch nach § 50
SGB X bleibt.

(6) Eine Erstattung der gem. § 102 Abs. 4 gezahlten Sozialversicherungsbeitrage
durch den Rentenversicherungstrager kommt nicht in Betracht, da hierfur keine
Rechtsgrundlage besteht.

11.1.2 Auszahlung der Rente mit befreiender Wirkung

Die BA hat keinen Erstattungsanspruch nach 8 103 SGB X, wenn der Renten-
versicherungstrager die Rente ausgezahlt hat, bevor er von der Gewahrung des
Kug Kenntnis hatte. In der Regel erlangt der Rentenversicherungstrager diese
Kenntnis durch Anmeldung eines Erstattungsanspruchs durch die AA oder durch
die Angaben der Arbeitnehmerin / des Arbeithnehmers im Rentenantrag. Besteht
kein Erstattungsanspruch gegentber dem Rentenversicherungstrager, ruht der
Anspruch auf Kug gem. § 107 Abs. 2 in Verbindung mit 8 156 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
mit Beginn der Rente. In diesen Fallen ist die Erstattungspflicht des Arbeitgebers
bzw. des Arbeitnehmers zu prifen. Auf 12.4 wird verwiesen.

11.2 Ubergang von Schadensersatzanspriichen nach § 116

SGB X
(1) Im Zusammenhang mit der Gewahrung von Kug ergibt sich
besonders im folgenden Fall ein Schadensersatzanspruch, der nach § 116
SGB X auf die BA Ubergeht:

Wahrend des Arbeitsausfalls tritt durch Drittverschulden ein Ereignis (z.B. Ver-
kehrsunfall mit Schadensersatzanspruch gem. 88 823 BGB, 7 StVG, 3 PflVG)
ein, das die Leistungsfortzahlung wegen Arbeits-unféhigkeit begriindet. Hier kon-
nen der Fahrer, der Fahrzeughalter und dessen Versicherer unmittelbar als Ge-
samtschuldner gem. 88 840 BGB i.V.m. 116 SGB X in Anspruch genommen wer-
den. Ein Schadensersatzanspruch besteht auch dann, wenn ohne das schadi-
gende Ereignis Kug gewahrt worden ware.

In der Regel dirften derartige Falle der AA dadurch bekannt werden, dass der
Arbeitgeber die auf dem Kug-Leistungsantrag (Vordruck Kug 107 / Kug 207 /
Kug 307) enthaltene Frage, ob in ihr Arbeithehmer/innen aufgefihrt sind, die im
Rahmen der Leistungsfortzahlung Kug erhalten und deren Arbeitsunfahigkeit
durch einen Dritten verursacht wurde, bejaht oder aufgrund der in den jeweiligen
Merkblattern enthaltenen Hinweise eine entsprechende Mitteilung macht.
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(2) Im Ubrigen setzt die Anwendung des § 116 SGB X voraus, das neben der
Sozialleistungspflicht der BA insbesondere die sachliche Kongruenz zwischen
der Gewahrung von Kug an die Arbeitnehmer/innen und dem Schadensersatz-
anspruch besteht. Das wird regelmaRig nicht der Fall sein, wenn durch ein die
Schadensersatzpflicht des Schadigers auslésendes Ereignis der Arbeitsausfall
im Betrieb eintritt (z.B. durch einen Fabrikbrand, der durch ein grobfahrlassiges
Verhalten eines Dritten entstanden ist). In einem solchen Fall ist die sachliche
Kongruenz nicht gegeben, weil der durch Kug auszugleichende Arbeitsausfall mit
Entgeltausfall nicht beim Arbeitgeber, sondern beim Arbeitnehmer eingetreten
ist. Die im Rahmen des Kug-Verfahrens bestehende Treuhanderschaft des Ar-
beitgebers, das den Arbeitnehmern zustehende Kug zu errechnen, auszuzahlen
und zu beantragen, reicht nicht aus, zwischen dem Geschadigten (Arbeitgeber)
und der BA ein Sozialleistungsverhéaltnis im Sinne des 8§ 116 Abs. 1 SGB X fest-
zustellen, aufgrund dessen die BA leistungspflichtig wird.

(3) Der gesetzliche Forderungsubergang Ilasst die privatrechtliche
Natur des Schadensersatzanspruchs des Geschadigten unberthrt. Der An-
spruch ist deshalb vor den Zivilgerichten durchzusetzen. Im Ubrigen wird auf die
Geschéftsanweisungen Regress verwiesen.
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§ 108

Verfligung tber das Kurzarbeitergeld

(1) 8 48 des Ersten Buches zur Auszahlung von Leistungen bei Verletzung der
Unterhaltspflicht ist nicht anzuwenden.

(2) Fur die Zwangsvollstreckung in den Anspruch auf Kurzarbeitergeld gilt der
Arbeitgeber als Drittschuldner. Die Abtretung oder Verpfandung des An-
spruchs ist nur wirksam, wenn der Glaubiger sie dem Arbeitgeber anzeigt.

(3) Hat ein Arbeitgeber oder eine von ihm bestellte Person durch eine der in
8 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches bezeichneten Handlungen bewirkt,
dass Kurzarbeitergeld zu Unrecht geleistet worden ist, so ist der zu Unrecht
geleistete Betrag vom Arbeitgeber zu ersetzen. Sind die zu Unrecht geleisteten

Betrage sowohl vom Arbeitgeber zu ersetzen als auch von der Bezieherin oder
dem Bezieher der Leistung zu erstatten, so haften beide als Gesamtschuldner.

(4) Wird Uber das Vermogen eines Arbeitgebers, der von der Agentur fir Arbeit
Betrage zur Auszahlung an die Arbeitnehmer/innen und Arbeitnehmer erhal-
ten hat, diese aber noch nicht ausgezahlt hat, das Insolvenzverfahren erdffnet,
so kann die Agentur fiir Arbeit diese Betrage als Insolvenzglaubigerin zurtick-
zuverlangen.
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12. Verfugung Uber das Kug

12.1 Rechtsnatur des Kug, Pfandung, Abtretung

(1) Die Anspriiche des Arbeitnenmers auf Kug/MWG/ZWG kdnnen im Rahmen
der 88 53 und 54 SGB | gepfandet, verpfandet und Gbertragen (abgetreten) wer-
den.

e In einem Pfandungs- und Uberweisungsbeschluss ist nicht die AA, son-
dern nur der Arbeitgeber des Kug/WG-Empféngers als Drittschuldner zu
bezeichnen (8 108 Abs. 2). Die Pfandung kann deshalb auch nur mit Zu-
stellung des Pfandungs- und Uberweisungsbeschlusses an den Arbeitge-
ber wirksam betrieben werden.

e Geht ein Pfandungs- und Uberweisungsbeschluss bei der AA ein, so ist
dieser unter Hinweis auf obige Rechtslage dem Glaubiger zuriickzusen-
den. Eine Weiterleitung des Beschlusses an den Arbeitgeber genlgt
nicht, da der Beschluss dem Drittschuldner selbst zugestellt sein muss.
Der AA obliegt keine Priifungspflicht, ob ein Pfandungs- und Uberwei-
sungsbeschluss vom Arbeitgeber beachtet wurde.

(2) Anspruchsinhaber von Kug/MWG/ZWG sind die Arbeithehmerinnen / Arbeit-
nehmer des Betriebes. Diese Leistungen kénnen deshalb nicht von Glaubigern
des Arbeitgebers gepfandet oder von ihm an Dritte abgetreten werden.

(3) Die Pfandung der von der AA Uberwiesenen Leistungen ist wegen einer For-
derung gegen den Arbeitgeber allerdings mdglich. Voraussetzung ist, dass diese
Betrage dem Geschéftskonto des Arbeitgebers gutgeschrieben und damit in das
Geschéftsvermdgen Ubergegangen sind.

Besteht der begriindete Verdacht, dass die Leistungen nicht oder nicht ordnungs-
geman an die Arbeithehmer des Betriebes ausgezahlt werden, ist die Einrichtung
eines Sonderkontos zu verlangen oder die direkte Auszahlung an die Arbeitneh-
mer zu veranlassen.

(4) Stellt sich nachtraglich heraus, dass Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer das
Kug/MWG/ZWG nicht ausgezahlt wurde,

e mussen diese Leistungen von der AA nochmals an die anspruchsberech-
tigten Arbeitnehmer/innen erbracht werden,

e st der Bewilligungsbescheid gegeniiber dem Arbeitgeber dahingehend
aufzuheben, dass die Leistungen direkt an die Arbeitnehmer Gberwiesen
werden,
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e st gegenluber dem Arbeitgeber ein Erstattungsanspruch geltend zu ma-
chen (§ 328 Abs. 3 SGB IlI, § 50 SGB X).

12.2  Ersatzanspruch gegen den Arbeitgeber

Hinweis: Beispiele und die sich daraus ergebenden verfahrensrechtlichen Kon-
sequenzen kénnen den ,Arbeitshilfen zur rechtlichen Beurteilung von Sach-
verhalten im Rahmen des Anzeige- und Leistungsverfahrens“ enthommen
werden (im Intranet unter ,Vordrucke und Arbeitshilfen zu Kurzarbeitergeld“ ein-
gestellt).

(1) Die speziellen Regelungen in 88 108 Abs. 3 und 321 Nr. 3 gehen den ein-
schlagigen Vorschriften des SGB X vor (8 37 Satz 1 SGB I). AuRRerhalb ihres An-
wendungsbereiches gelten die Vorschriften des SGB X.

(2) Die Anwendung des offentlich-rechtlichen Ersatzanspruchs aus § 108 setzt
allein voraus, dass die materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen fir die
Leistungsgewahrung ganz oder teilweise nicht vorgelegen haben und dies der
Arbeitgeber oder eine von ihm bestellte Person vorséatzlich oder grob fahrlassig
i.S. der Alternativen des § 45 Abs. 2 Satz 3 SGB X verursacht hat (zu deren Aus-
legung siehe GA zu § 45 SGB X). Die Geltendmachung des Schadensersatzan-
spruches erfordert somit nicht die Aufhebung des Verwaltungsaktes. Die Vor-
schrift des § 108 Abs. 3 rdumt der AA keinen Ermessensspielraum ein, da sie
allein auf die Tatbestandsvoraussetzungen des 8 45 Abs. 2 Satz 3 SGB X ver-
weist. Insbesondere wird hierzu auf das Urteil des BSG vom 25.6.1998 — B 7 AL
126/95 R verwiesen. Der Schadensersatzanspruch, der auf das zu Unrecht ge-
leistete Kug begrenzt ist, wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.

(3) Bei 8 108 Abs. 3 haftet der Arbeitgeber gemal § 278 BGB fiur das Verschul-
den der von ihm bestellten Personen wie fir eigenes Verschulden, d.h. er kann
im Gegensatz zu § 831 BGB keinen Entlastungsbeweis fuhren (z.B. durch eine
sorgféaltige Auswahl bei der Bestellung der betreffenden Personen oder den
Nachweis, die Uberzahlung hatte sich auch bei Anwendung der nétigen Sorgfalt
nicht verhindern lassen).

(4) Sind vom Arbeitgeber Sozialversicherungsbeitrage (8 102 Abs. 4) zu erstat-
ten, wird dieser Erstattungsanspruch nicht von der Vorschrift des § 108 Abs. 3
erfasst. Diese Erstattung richtet sich insoweit nach § 330 Abs. 2 i.V.m. § 50 und
88 45 bzw. 48 SGB X.
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(5) Zur vereinfachten Durchsetzung des Ersatzanspruchs nach § 108 wird der
Arbeitgeber als Anspruchsberechtigter fingiert (vgl. 8 333 Abs. 3 Satz 2).
Dadurch kann in diesen Fallen gegen Anspriche auf Kug/MWG/ZWG aufgerech-
net werden. Die Aufrechnung erfolgt nach Mafl3gabe des § 51 Abs. 1i.V.m. § 54
Abs. 2 SGBI.

(6) Aufgrund des Bewilligungsbescheides einer Anzeige werden Entscheidungen
Uber den erheblichen Arbeitsausfall und betrieblichen Voraussetzungen bindend
nach § 77 SGG anerkannt. Eine Aufhebung oder Anderung des Bescheides
kommt allein nach den allgemeinen Regelungen tber die Riicknahme oder Auf-
hebung des Verwaltungsaktes (88 45 ff SGB X) in Betracht. Der Grundsatzbe-
scheid hat jedenfalls dann Bestand, wenn die vom Anzeigenden aufgestellten
Tatsachenbehauptungen zutreffen und sich nicht andern, wahrend Rechtsirrti-
mer zu Lasten der BA gehen. Ist der BA bei der Subsumtion also ein Fehler der-
gestalt unterlaufen, dass sie die Behauptung des Vorliegens der jeweiligen Tat-
bestandsmerkmale der 88 96, 97 sowie 88 111 Abs. 2 und 3 SGB Il entgegen
der wahren Rechtslage fur schlissig vorgetragen ansieht, kann der Anerken-
nungsbescheid nur unter den engeren Voraussetzungen der 88 45 und 48
SGB X i.V.m. 8§ 330 aufgehoben werden (vgl. BSG Urteile vom 14.09.2010-B 7
AL 21/09 R und B 7 AL 29/09 R).

12.3 Abgrenzung Schadensersatzanspruch nach 8 321 Nr. 3 zum
Ersatzanspruch nach § 108 Abs. 3

(1) Schadensersatzpflicht nach § 321 Nr. 3 tritt ein, sofern der Arbeitgeber seine

Pflichten nach § 320 Abs. 1, Abs. 3 und / oder Abs. 4a nicht erfiillt. Schadener-

satzpflicht nach § 321 Nr. 3 tritt bereits bei leichter und nicht erst bei grober

Fahrlassigkeit ein.

Sind die Verpflichtungen nach Satz 1 erfillt, vom Arbeitgeber wurden aber vor-
satzlich oder grob fahrlassig unrichtige Angaben gemacht (vgl. 8 45 Abs. 2
SGB X), ist 8 108 Abs. 3 anzuwenden.

(2) Nach der Bestimmung des 8§ 321 Nr. 3 ist nicht nur der zu Unrecht geleistete
Kug-Betrag, sondern der gesamte vom Arbeitgeber herbeigeflihrte Schaden zu
ersetzen (z.B. nennenswerte zusatzliche Auslagen infolge von Ermittlungen, die
Uber den gewohnlichen Rahmen hinausgingen). Die Geltendmachung des Scha-
densersatzanspruches setzt nicht voraus, dass der Leistungsbescheid aufgeho-
ben wurde.
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12.4  Erstattungspflicht des Arbeitnehmers

(1) Als Anspruchsberechtigter und Empféanger des Kug ist der Arbeithehmer unter
bestimmten Voraussetzungen zur Erstattung der zu Unrecht gewahrten Leistun-
gen verpflichtet. Hierbei ist zu berticksichtigen, dass die Aufhebung des Leis-
tungsbescheides auf 8§ 45 SGB X zu stitzen ist;

Beispiele

e Die Arbeitnenmerin / der Arbeithehmer unterlasst schuldhaft die gemaf
8 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB | erforderliche Anzeige Uber eine Nebentatigkeit
an Ausfalltagen. Die dadurch zu Unrecht gewahrte Leistung ist, sofern die
sonstigen Voraussetzungen fir die Aufhebung des Verwaltungsaktes vor-
liegen, gem. 8 50 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 2 Satz 3 Nrn. 2 und 3 SGB X
vom Arbeitnehmer zu erstatten, da der Verwaltungsakt, mit dem die Leis-
tung bewilligt wurde, von Anfang an rechtswidrig ist.

e Der Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer wird eine Altersrente als Voll-
rente riickwirkend zuerkannt, die vom Rentenversicherungstrager mit be-
freiender Wirkung ausgezahlt wurde, bevor die AA einen Erstattungsan-
spruch nach 8§ 103 SGB X geltend machen konnte. Die Zuerkennung der
Rente hat gem. 8 107 Abs. 2 in Verbindung mit 8 156 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
das Ruhen des Anspruches auf Kug ab Rentenbeginn zur Folge (vgl.
16.2.2). Uberzahlte Leistungen sind, sofern die Voraussetzungen fiir die
Ricknahme des Verwaltungsaktes vorliegen, vom Arbeitnehmer gem.
8§ 50 Abs. 1 in Verbindung mit 8 45 Abs. 2 SGB X und 8§ 330 Abs. 2 zu
erstatten.

(2) In den vorstehenden Fallen ist der Leistungsbescheid gegentber dem Arbeit-
geber aufzuheben. Die Erstattungsforderung richtet sich jedoch gegen den Ar-
beitnehmer als Empfanger der Leistung und ist durch Verwaltungsakt geltend zu
machen. Dabei ist davon auszugehen, dass Beginstigter i.S. des 8§ 45 Abs. 2
Satz 3 Nrn. 1 bis 3 SGB X hier lediglich der Ersatzpflichtige, also der Arbeitneh-
mer ist. Dem Arbeitnehmer ist mit der Geltendmachung der Erstattungsforderung
eine Kopie des fur den Arbeitgeber bestimmten Aufhebungsbescheides zu Uber-
senden.

(3) Die Absatze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn das Kug vorlaufig im
Sinne des 8§ 328 Abs. 1 Nr. 3 bewilligt wurde und eine endgliltige Festsetzung
noch nicht erfolgt ist. In diesem Falle ist der Arbeitgeber nach § 328 Abs. 3 Satz 2
erstattungspflichtig.
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12.5 Gesamtschuldnerische Haftung (8 108 Abs. 3 Satz 2)

(1) Bei verschiedenem Umfang der im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haf-
tung zu ersetzenden bzw. zu erstattenden Betrage besteht eine Gesamtschuld
nur insoweit, als die vom Arbeitgeber zu ersetzenden und vom einzelnen Arbeit-
nehmer zu erstattenden Betrage sich decken, d.h. nur in Hohe des eigenen Kug-
Anspruchs des Arbeitnehmers.

(2) Liegt ein Gesamtschuldverhaltnis vor, so kann der zu ersetzende bzw. zu er-
stattende Betrag nach pflichtgeméafiem Ermessen von jedem der Schuldner ganz
oder zu einem Teil gefordert werden.

12.6 Insolvenzforderung bei noch nicht ausgezahltem Kug

(1) Die Ruckzahlungspflicht gemaR 8 108 Abs. 4 ist die Konsequenz der Ver-
pflichtung der AA, zur Erfullung der Anspriiche der Arbeitnehmer/innen Kug
nochmals - und zwar entweder unmittelbar an die Arbeithehmer/innen oder an
den Insolvenzverwalter - zu zahlen. 12.1 Abs. 4 ist zu beachten.

(2) Der Ruckzahlungsanspruch der BA ist als Insolvenzforderung nach § 38 InsO
schriftlich beim Insolvenzverwalter gem. 88 174 ff InsO anzumelden. Die Anmel-
dung muss den Betrag und den Forderungsgrund benennen.
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8§ 109
Verordnungserméachtigung

(1) Das Bundesministerium fr Arbeit und Soziales wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. jeweils fur ein Kalenderjahr die pauschalierten monatlichen Nettoent-
gelte festzulegen, die fir die Berechnungen des Kurzarbeitergeldes
malgeblich sind,

2. die Bezugsdauer fur das Kurzarbeitergeld tber die gesetzliche Bezugs-
dauer hinaus bis zur Dauer von 24 Monaten zu verlangern, wenn auf3er-
gewoOhnliche Verhéltnisse auf dem gesamten Arbeitsmarkt vorliegen.

(2) Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales wird erméachtigt, durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die
Wirtschaftszweige nach 8§ 101 Absatz 1 Nummer 1 festzulegen. In der Regel
sollen hierbei der fachliche Geltungsbereich tarifvertraglicher Regelungen
beriicksichtigt und die Tarifvertragsparteien vorher angehért werden.

(3) Das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales wird ermachtigt, auf
Grundlage von Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festzulegen,
ob, in welcher Hohe und fur welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
die erganzenden Leistungen nach § 102 Absatz 2 bis 4 in den Zweigen des
Baugewerbes und den einzelnen Wirtschaftszweigen erbracht werden.

(4) Bei den Festlegungen nach den Abséatzen 2 und 3ist zu berlcksichtigen,
ob diese voraussichtlich in besonderem Mal3e dazu beitragen, die wirt-
schaftliche Tatigkeit in der Schlechtwetterzeit zu beleben oder die Beschéf-
tigungsverhéltnisse der von saisonbedingten Arbeitsausfallen betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stabilisieren.
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Anderungshistorie

Fassung vom 20.12.2017

FW zu 8§ 111 Absatz 4 Nr. 4: Absatz 3 erganzt

0 Inhalte aus den FW Kug in FW T-Kug Uberfihrt.
FW zu § 111 Absatz 4 Satz 2: neu

0 Inhalte aus den FW Kug in FW T-Kug uberfuhrt.

FW zu 8§ 111 Absatz 5: letzter Absatz erganzt.
0 Inhalte aus den FW Kug in FW T-Kug Uberfihrt.

FW zu 8§ 111 Absatz 7: Absatze 6 — 10 erganzt
0 Inhalte aus den FW Kug in FW T-Kug uberfuhrt.
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Allgemeines

(1) Eine Einfihrung und erste wichtige Hinweise zum Transfergeschehen vermittelt die Broschire ,Quali-
tatskriterien fur erfolgreichen Beschaftigtentransfer. Weitere Informationen bietet das Merkblatt 8c
~1ransferleistungen - Forderung der Teilnahme an Transfermaf3hahmen / Transferkurzarbeitergeld”.

(2) Das Informations- und Beratungsangebot der AA korrespondiert mit den im Betriebsverfassungsge-
setz — BetrVG - enthaltenen Beratungsverpflichtungen (vgl. 88 80, 92a, 111 Satz 2, 112 Abs. 5 Satz 2 Nr.
2a BetrVG).

(3) Die Verhandlungen und der Abschluss eines Interessenausgleichs bzw. Sozialplans obliegen aus-
schlieRlich den Betriebsparteien. Zur Erzielung einer Einigung im Interessenausgleich bzw. Sozialplan-
verfahren kann der Vorstand der BA um Vermittlung ersucht werden (8 112 Abs. 2 BetrVG vgl. HEGA
09-2004 05).

(4) Geplante betriebliche Veranderungen (z.B. Betriebseinschrankungen) sollen vom Arbeitgeber der AA
frihzeitig mitgeteilt werden (8 2 Abs. 3). Unberuhrt hiervon ist die Verpflichtung des Arbeitgebers der AA
anzeigepflichtige Entlassungen mitzuteilen (§ 17 KSchG). Unterbleibt diese Anzeige ist dies fur die Trans-
fer-Férderung ohne Bedeutung.
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8110 SGB 1l
Transfermallnahmen

(1) Nehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Grund einer Betriebsanderung
oder im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhéltnisses von Arbeits-
losigkeit bedroht sind, an TransfermafRnahmen teil, wird diese Teilnahme geférdert, wenn

1. sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung Uber die Einfilhrung von Trans-
fermalBnahmen, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen Uber einen die Integra-
tion der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordernden Interessenausgleich oder
Sozialplan nach § 112 des Betriebsverfassungsgesetzes, von der Agentur fur Arbeit
beraten lassen haben,

2. die MaRnahme von einem Dritten durchgefiihrt wird,

3. die Mainahme der Eingliederung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Ar-
beitsmarkt dienen soll und

4. die Durchfiihrung der MaRnahme gesichert ist.

TransfermalBnahmen sind alle Malinahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich Arbeitgeber angemessen
beteiligen. Als Betriebsanderung gilt eine Betriebsanderung im Sinne des § 111 des Be-
triebsverfassungsgesetzes, unabhangig von der Unternehmensgréf3e und unabhangig da-
von, ob im jeweiligen Betrieb das Betriebsverfassungsgesetz anzuwenden ist.

(2) Die Forderung wird als Zuschuss geleistet. Der Zuschuss betragt 50 Prozent der erfor-
derlichen und angemessenen Malinahmekosten, jedoch héchstens 2 500 Euro je geférder-
ter Arbeitnehmerin oder geférdertem Arbeitnehmer.

(3) Eine Forderung ist ausgeschlossen, wenn die Mallhahme dazu dient, die Arbeitnehme-
rin oder den Arbeitnehmer auf eine Anschlussbeschéaftigung im gleichen Betrieb oder in
einem anderen Betrieb des gleichen Unternehmens vorzubereiten oder, falls das Unter-
nehmen einem Konzern angehort, auf eine Anschlussbeschéftigung in einem Betrieb ei-
nes anderen Konzernunternehmens des Konzerns vorzubereiten. Durch die Forderung
darf der Arbeitgeber nicht von bestehenden Verpflichtungen entlastet werden. Von der
Forderung ausgeschlossen sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 6ffentlichen
Dienstes mit Ausnahme der Beschaftigten von Unternehmen, die in selbstandiger Rechts-
form erwerbswirtschaftlich betrieben werden.

(4) Wéahrend der Teilnahme an TransfermafRnahmen sind andere Leistungen der aktiven
Arbeitsforderung mit gleichartiger Zielsetzung ausgeschlossen.
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1. 8§ 110 Zu Absatz 1

(1) Das SGB lll enthélt keine Legaldefinition der Begriffe Arbeitneh-
merin und Arbeitnehmer. Néheres hierzu wird in Nr. 4.1 der Fachli-
chen Weisungen zum Kug geregelt. In die Forderung sind auch Aus-
zubildende einzubeziehen, die im Anschluss an die Beendigung ei-
nes Ausbildungsverhaltnisses von Arbeitslosigkeit bedroht sind.

(2) Der Begriff der ,Betriebsanderung” wird in § 110 Abs. 1 Satz 3
definiert (die Ursachen fiir eine Betriebsdnderung sind férderungs-
rechtlich nicht relevant). Da das BetrVG keine Anwendung findet,
sind auch ausgenommene Einrichtungen (z.B. kirchliche und kir-
chennahe Einrichtungen) in die Férderung einzubeziehen.

(3) Der Betrieb bestimmt sich nach den Regelungen des Kug (vgl. 3.1
der Fachlichen Weisungen zum Kug). Die Norm des 8§ 111 BetrVG
findet Anwendung, wenn die geplanten Betriebsdnderungen erhebli-
che Auswirkungen auf den Gesamtbetrieb oder erhebliche Teile
des Betriebes haben. Dies gilt als Grundvoraussetzung fir alle auf-
gezahlten Formen der Betriebsanderungen in den Nrn. 1 bis 5 des §
111 BetrVG. Den unbestimmten Rechtsbegriff ,Auswirkungen auf
den Gesamtbetrieb oder erhebliche Teile der Belegschaft* hat das
BAG konkretisiert, in dem es die Schwellenwertbetrachtungsweise
eingefihrt hat, die fur alle Formen gleichermalRen gilt (BAG
-6.12.1988 - 1 ABR 47/87). Richtschnur sind danach die
GroRenord-nungen (Schwellenwerte) in 8 17 Abs. 1 KSchG.
Auch ein bloRBer Personalabbau kann eine Betriebsanderung i.S.
von § 111 Satz 3 Nr. 1 BetrVG sein (BAG - 31.5.2007 — 2 AZR
254/06).

(4) Bei Grol3betrieben (mindestens 600 Arbeitnehmer/innen) liegt
eine Betriebsanderung erst vor, wenn 5 Prozent der Beschaftigten
von Arbeitslosigkeit bedroht sind (BAG vom 28.3.2006 — 1 ABR 5/05).
In Kleinbetrieben (bis 20 Arbeitnehmer/innen) missen mindestens
6 Arbeitnehmer/innen betroffen sein (BAG - 9.11.2010 - 1 AZR
708/09).

(5) Eine Betriebsanderung nach § 111 Satz 3 BetrVG liegt auch dann
vor, wenn sich die Einschrankung / Stilllegung oder Verlegung nicht
auf den ganzen Betrieb, sondern nur auf einen oder mehrere wesent-
liche Betriebsteile bezieht. Ein wesentlicher Betriebsteil liegt vor,
wenn er einen Teilzweck erfillt und darin ein erheblicher Teil der Ar-
beitnehmer/innen beschaftigt sind oder er wirtschaftlich gesehen fir
den Betrieb von wesentlicher Bedeutung ist. Auch hier gelten die Gro-
Renordnungen des 8 17 Abs. 1 KSchG.

Zur Verdeutlichung siehe Beispiele in nachfolgender Tabelle:
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§ 110 SGB Il

Erfullung der Voraussetzungen nach § 17 KSchG

Beispiele zur Ermittlung der Schwellenwerte fir ,Gesamtbetrieb” oder ,wesentlicher Betriebsteil*

Anzahl der AN im Anzahl der AN im Voraussichtliche Zahl der AN | Liegen die Voraussetzungen hin-
Gesamtbetrieb wesentlichen Be- die von Anpassungsmafinah- | sichtlich der erforderlichen Schwel-
triebsteil men betroffen sind lenwerte vor?

nein
1.007 >< 75
614 72 6 X
497 >< 30
21 6 5 X
19 10 6

(6) Zeitpunkt fur die Berechnung des Schwellenwertes ist der Be-
ginn der Gesprache zwischen den Betriebsparteien (,unternehmeri-
sche Entscheidung®). Sollten die Schwellenwerte zu einem spéateren
Zeitpunkt unterschritten werden, ist dies fir die Gewahrung von For-
derleistungen unerheblich.

(7) Fur die Annahme der ,Bedrohung von Arbeitslosigkeit*i.S. des
§ 17 genugt die ernste Absicht des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer
zu entlassen (BSG 18.6.2013 - B 11 AL 41/13 B). Ein Indiz hierftr
kann z.B. die dokumentierte Absicht der Betriebsanderung oder eine
namentliche Kindigungsliste im Rahmen des Interessenausgleichs
sein. Auf die Wirksamkeit der Kiindigung kommt es in diesem Zusam-
menhang nicht an. So kénnen auch ordentlich unkiindbare Arbeitneh-
mer von Arbeitslosigkeit bedroht sein (BSG vom 18.6.2013 - B 11 AL
41/13 B m.V.).

(8) Fur die alsbaldige Bedrohung von Arbeitslosigkeit i.S. des § 17
sind auch Zeitrdume von bis zu 24 Monaten anzusehen, wenn die
entsprechenden Schritte zur Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
bereits eingeleitet sind und der Arbeitgeber innerhalb dieses Zeit-
raums die im Rahmen des Transfer-Kug vorgesehenen MalRnahmen
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit anbietet.
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1.1 Zu Absatz 1 Satz1 Nr. 1

Die verpflichtende Beratung stellt eine Fordervoraussetzung dar.
Deren Nichteinhaltung bildet einen eigenen Ablehnungstatbestand.

Sie
eroffnet
a) der AA die Mdglichkeit, die Betriebsparteien so zu
beraten, dass im Interessenausgleich / Sozialplan in-
tegrationsfordernde Inhalte vereinbart werden;
schliel3t aus

b) die aktive Beteiligung der Gesprachsteilnehmer der
AA an der arbeitsrechtlichen Ausgestaltung dieser
Vereinbarungen. Den Vertretern der AA obliegt somit
nur die sozialrechtliche Wiurdigung beziglich des
integrationsférdernden Inhalts.

Betriebsparteien sind Arbeitgeber und Betriebsrat, in Betrieben
ohne Betriebsrat der Arbeitgeber und die einzelnen Beschatftigten.

(8) Transferleistungen setzen sich aus TransfermafRnahmen und
Transferkurzarbeitergeld zusammen. Die Forderung ist in Kombina-
tion oder einzeln maoglich.

(9) Transferberatung ist eine materiell-rechtliche Zugangsvoraus-
setzung fur Transferleistungen (8§ 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 111
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4). Als Handlungsleitfaden fiir die Transferberatung
dient der Beratungsvermerk mit Erganzung (Vordrucke TL 412a
und 412b). Dieser ist nach erfolgter Beratung den Gesprachspartnern
zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

(10)Zu den wesentlichen Beratungsinhalten wird auf den Beratungs-
vermerk (Formulare TL 412a/b) verwiesen. Kernelemente sind u.a.
die eindeutige rechtliche Zuordnung der Kostentibernahme und die
zweckentsprechende Verwendung der Zuschiisse zu den Trans-
fermaRnahmen. Um der Regelung des § 110 Abs. 3 Satz 2 zu genu-
gen wird folgende Formulierung im Sozialplan oder in der sozial-
plan&hnlichen Vereinbarung empfohlen:

»An den Kosten der (Bezeichnung der MaRhahme) beteiligt sich die
Firma........................ in dem Umfang, in dem die Kosten durch die
Erstattung gemaf § 110 durch die AA (50 % der erforderlichen und
angemessenen Kosten, hdchstens 2.500 € je Mitarbeiterin / Mitarbei-
ter) nicht gedeckt werden.”

(11) FUr die Beratung wird ein Kompetenzteam gebildet. Damit wird
eine umfassende Information gewahrleistet. Dieses Kompetenzteam
setzt sich aus folgenden fachlich zustandigen Mitarbeiter/innen zu-
sammen:
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Anlage 2 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

Teamleiter(in) im OS-Team Kug, Insg, AtG (Federfihrung),

Koordinator(in) der AV (Arbeitsuchend-Meldung; Organisa-

tion innerhalb der AV, Uberregionale Kontakte zwischen den

beteiligten AA / OS)

3. Teamleiter(in) im OS-Team Alg-Plus (Alg, Abfindung, Sperr-
zeit)

4. Teamleiter(in) im Team AG-S (Arbeitsmarktchancen).

N

Eine flachendeckend kompetente Beratung ist zu gewabhrleisten.
Hierzu konnen ggf. Teamleiter / Teamleiterinnen eines OS-Teams
Kug,Insg,AtG uberregional zur Unterstitzung beigezogen werden.

(12) Das OS-Team Kug, Insg, AtG hat im Einvernehmen mit der Ar-
beitsvermittiung (AV) das Verfahren der Zusammenarbeit vor Ort
festzulegen (vgl. ,Arbeitshilfe fiir die Arbeitsvermittlung” — abgestellt
im Intranet unter , Transferleistungen” — ,weitere Arbeitsmittel).

(13) Um einen reibungslosen Kommunikationsfluss zu gewahrleisten
sind die Kontaktdaten (Telefon mit Durchwahl, E-Mail-Adresse ggf.
Mobil-Telefonnummer) der Beteiligten auszutauschen.

1.2 Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 2

(14) Der Arbeitgeber darf die TransfermalRnahmen nicht selbst
durchfihren, sondern muss sie einem zertifizierten Dritten Ubertra-
gen, der den Nachweis der Tragerzulassung fur den Fachbereich
Transfer hat (8§ 176 /8 178 i.V.m. /8 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AZAV).
Die Auswahl des Dritten obliegt den betrieblichen Akteuren.

1.3 Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 3

(15) Zu den MalRnahmen, die der Eingliederung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zu dienen vermégen, wird auf die Ausfihrun-
genin Abs. 3 ,Zu § 110 Abs. 2 Satz 2" verwiesen.

14 Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 4
(16) Die Ausfuhrungen in Abs. 2 ,Zu 8 111 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und 4
und Satz 2" gelten analog.

2. Zu Absatz 2 Satz 2

(1) Der Arbeitgeber ist Antragsberechtigter und Empféanger der Zu-
schisse fir seine Arbeitnehmer/innen. Er ist zur zweckentsprechen-
den Verwendung verpflichtet.

(2) Es werden ausschlie3lich diejenigen erforderlichen und ange-
messenen MaRnahmekosten bezuschusst, die dem Arbeitgeber
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Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

tatsachlich entstanden sind. An die Férderung der einzelnen Be-
standteile von TransfermafRnahmen sind Standards mit einer ent-
sprechenden max. Férderhdhe geknipft.

(3) Der Gesamtzuschuss fir eine Transfermalinahme richtet sich
nach

. den jeweiligen MalRnahmeinhalten die vermittelt werden,

. der MalRhahmedauer und den daraus individuell entste-
henden Kosten sowie

. der entsprechenden Teilnehmerzahl.

Beispielhafte Aufzdhlung forderungsféahiger Malinahmen:

. Mafinahmen zur Feststellung der Leistungsfahigkeit, der
Arbeitsmarktchancen und des Qualifikationsbedarfs (Pro-
filing), auch ergéanzt durch Angebote wie Bewerbungstrai-
ning, Informationen tber den Arbeitsmarkt, Stellensuche,
Outplacement);

. Maflnahmen, um eine bereits begonnene Berufsausbil-
dung fortzufthren;

. Mafnahmen der beruflichen Weiterbildung;

. Maflnahmen zur Férderung der Aufnahme einer Be-

schaftigung, z.B.

a) Mobilitatshilfen;

b) Einstellungszuschiisse fiir Arbeitsverhaltnisse bei an-
deren Arbeitgebern;

c) zeitlich begrenzte Tatigkeit bei einem anderen Arbeit-
geber;

. Mafnahmen zur Vorbereitung der Griindung und Beglei-
tung einer selbstandigen Existenz.

Naheres zu bertlicksichtigungsfahigen Kosten ist nachfolgender Ta-
belle zu entnehmen.

(4) Sonstige Ausgaben des Arbeitgebers, wie Kosten flr

. die Bereitstellung von Rdumen,

. Verwaltungspersonal,

. Beitrage zur Unfallversicherung an die
Berufsgenossenschaften sowie

. Umsatz- und Mehrwertsteuern

koénnen nicht geférdert werden.

(5) Erfolgt fur einzelne Arbeitnehmer/innen die Beantragung nach
Eintritt des leistungsbegriindenden Ereignisses liegen die An-
spruchsvoraussetzungen fur diese Personen nicht vor (§ 324 Abs. 1

Satz 1).
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Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 110 SGB I

(6) Ist ein Insolvenzverfahren beantragt oder er¢ffnet, durfen Leis-
tungen zur Forderung von Transfermalinahmen nur dann erbracht
werden, wenn ein (Verwaltungs-) Treuhandkonto eingerichtet wird,
auf das die Zuschiisse zu Uberweisen sind. Der Treuhander (bzw.
Insolvenzverwalter) tbernimmt die Pflichten des Arbeitgebers.
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Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 110 SGB I
Kat. MalRnahme Zielsetzung Inhalte Methoden/Lernmittel Dauer Forderungs-fahi-
ger Betrag
A Profili Feststellung der vorhandenen Kennt- Aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt Verschiedene Tests, wie In der Regel 50 %
o i b Tronon aue alary | Eetung der persanichen und berusre- | %2 SSbeeteimngs | L B e
(zeitlich der Trans- ;erufsgwleigen A ) levanten Daten gen’z—Strﬂktur—Test’zum I (bei \g/ollzeit) ’
_ - Eignungsabklarung durch Gegeniiberstel- ;
fer-Beratung vorge Aussagekraftige vollstandige VER- gnung ung g erste Erfassen intellektueller
haltet - lung des erarbeiteten Bewerberprofils mit Starken/Schwachen
schaltet) BIS-Eintragungen dem aktuellen Anforderungsprofil des je- i )
weiligen Berufsbildes Einzelgesprach/-beratung
Objektivierung der Selbsteinschatzung Skripte
Beféhigung zur eigensténdigen, an- Einzelberatung Besprechung des Profilin- 1. Bis zu 50 % aus max.
B Transferberatung gemessenen und wirkungsvollen Re- | gergebnisses, Aktivierung, Motivation, ge- | ~ 6 Monaten 1.800,00 €
aktion auf die Anforderungen des Ar- meinsame Zielvereinbarung, Coaching, insges. 20 Std.
beitsmarktes Folgegesprache, individuelles Vermitt- amax. 90 €
lungscoaching und individueller Bewer- 2 Uber
bungsstrategien 6 Monate 50 % aus max.
insges. 30 Std. 2.700,00 €
amax. 90 €
Datenerfassung in Minimierung des Arbeitsaufwandes ) ] .

c VERBIS / Transfer- | fir die Transfergesellschaft und die 40,- € (insgesamt; davon - - 50 % aus max.
Mappe (nur im Zu- AA 30,00 € fur Datenerfassung in VERBIS 40,00 €
sammenhang mit ei- | Ayfwandsentschadigung fur die und
ner anschlieBenden | Trgansfergesellschaft L
§ 111 MalRnahme) 10,00 £ fur die TransferMappe)

Kat. MaRnahme Zielsetzung Inhalte Methoden/Lernmittel Dauer Forderungs-fahi-

ger Betrag
. Weiterbildungs- und Quialifizierungs- . e
D Qualifizierung maBnahmen zur Verbesserung der z.B. Bewerbungstraining und Qualifizie- - 100% des B-DKS
beruflichen Eingliederungsaussich- rungsmafinahmen nach
ten
B-DKS nach § 45 SGB Ill  bzw.
B-DKS nach § 81 SGB llI

Zu den unter Buchstaben A-C genannten Modulen kdnnen noch Qualifizierungsmafl3nahmen gefordert werden
(Hochstgrenze fir A bis D insg. 2.500,00 Euro)
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Anlage 2 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

7) Wird ein Teil der Mallnahmekosten durch Leistungen Dritter
(z. B. Uber Landerprogramme, Uberbetriebliche Fonds) getragen, ver-
mindern sich die Kosten entsprechend.

(8) Die Tabelle verdeutlicht das Zusammenwirken der einzelnen For-
derkomponenten. So kann - bei Vorliegen der geforderten Standards

o fir das Profiling 400 €

e fir die Transferberatung 2.700 €

e fir die TransferMappe 10 €

o fiir die Datenerfassung in VERBIS 30€
ein max. Forderungsbetrag in Hoéhe von 3.140 €

abgerechnet und mit 50% gefdrdert werden.
Transferberatung kann in TransfermalRnahmen mit einer Laufzeit

a) bis zu 6 Monaten und bis zu 20 Beratungsstunden a max. 90 € (=
Zuschusshéchstbetrag somit 900 €) und

b) von lber 6 Monaten und bis zu 30 Beratungsstunden a
max. 90 € (= Zuschusshochstbetrag somit 1.350 €)

gefordert werden. Voraussetzung hierbei ist nach wie vor, dass die
Beratung in einem personlichen Einzelgesprach, also nicht mit-
tels Telefon oder Video-Chat, erfolgt. Der Nachweis kann z.B. in Form
einer Bestatigung durch Unterschrift der beratenen Person gefihrt
werden.

(9) Ergibt die vergleichende Berechnung, dass die tatsachlichen
Qualifizierungskosten unter dem Ergebnis liegen, das sich auf der
Basis der Bundes-Durchschnittskostensatze errechnet, ist der gerin-
gere Betrag erstattungsfahig, da der gesetzliche Obersatz der 50%-
Begrenzung uber aller Auslegung steht:

Beispiel 1

»Qualifizierung" durch Dritten mit folgender Abrechnung:

80 Std. x 6,00 € = 480,- € x 50% = 240 €

Vergleichsberechnung:

80 Std. x 4,75 € = 380,- € (forderungsfahiger Betrag = 100 % B-
DKS)**.
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Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 110 SGB 1l
Gesetzlicher Obersatz nach 8§ 110 Abs. 2 (50 % Begrenzung) =
240,- € (max. Zuschuss).
** Dies setzt voraus, dass vom Arbeitgeber mindestens der gleiche
Betrag als dessen 50%-iger Anteil getragen wird.
Beispiel 2
~Qualifizierung" durch Dritten mit folgender Abrechnung:
80 Std. x 10,00 € = 800,- € x 50% = 400,- €
Vergleichsberechnung:
80 Std. x 4,75 € = 380,- € (forderungsfahiger Betrag = 100 %
B-DKS).
Gesetzlicher Obersatz nach § 110 Abs. 2 (50 % Begrenzung) = 400,-
€ somit
380,- € (max. Zuschuss).
3. Zu Absatz 3
3.1 Zu Absatz 3 Satz 1
(1) Derin § 110 Abs. 3 formulierte Forderausschluss fir betriebsin-
terne berufliche Qualifizierungen gilt nicht, wenn das Ziel der Maf3-
nahme auf eine Beschéaftigungsaufnahme auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt ausgerichtet ist.
3.2 Zu Absatz 3 Satz 2
(2) Ist der Arbeitgeber zur alleinigen Finanzierung aufgrund vertrag-
licher Regelungen verpflichtet (z.B. Betriebsvereinbarungen, Sozial-
plane oder sozialplanéhnliche Vereinbarungen), ist eine Foérderung
ausgeschlossen.
(3) Abweichend von § 111a Abs. 2 wird die Teilnahme an MalRnah-
men, die Uber das Ende des Beschaftigungsverhaltnisses hin-
ausgehen, von Beginn an nicht geférdert.
(4) Die Ausnahmeregelung des 8 111 Abs. 4 Buchst. b (Nachholen
des Profilings bei bereits erfolgtem Wechsel in die beE) ist nicht for-
derfahig.
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Anlage 2 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend § 110 SGB 1l

3.3 Zu Absatz 3 Satz 3

(5) Zu Betrieben offentlich-rechtlicher Unternehmen, die in selbstan-
diger Rechtsform erwerbswirtschaftlich betrieben werden, zédhlen z.B.
Verkehrsgesellschaften in offentlicher Hand oder Sparkassen.

4. Zu Absatz 4

Leistungen der aktiven Arbeitsforderung sind in 8 3 aufgefihrt.
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§ 111

Transferkurzarbeitergeld

(1) Um Entlassungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu vermeiden und ihre
Vermittlungsaussichten zu verbessern, haben diese Anspruch auf Kurzarbeitergeld zur
Forderung der Eingliederung bei betrieblichen Restrukturierungen (Transferkurzarbei-
tergeld), wenn

1. und solange sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgelt-
ausfall betroffen sind,

2. die betrieblichen Voraussetzungen erfillt sind,

3. die personlichen Voraussetzungen erfillt sind,

4. sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung uber die Inanspruchnahme
von Transferkurzarbeitergeld, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen utber
einen die Integration der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordernden Interes-
senausgleich oder Sozialplan nach 8 112 des Betriebsverfassungsgesetzes, von der
Agentur fir Arbeit beraten lassen haben und

5. der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur fir Arbeit angezeigt worden ist.

Die Agentur fur Arbeit leistet Transferkurzarbeitergeld fur langstens zwolf Monate.

(2) Ein dauerhafter Arbeitsausfall liegt vor, wenn auf Grund einer Betriebsanderung im
Sinne des § 110 Absatz 1 Satz 3 die Beschaftigungsmadglichkeiten fir die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer nicht nur voribergehend entfallen. Der Entgeltausfall kann
auch jeweils 100 Prozent des monatlichen Bruttoentgelts betragen.

(3) Die betrieblichen Voraussetzungen fiir die Gewéahrung von Transferkurzarbeitergeld
sind erfillt, wenn

1. in einem Betrieb Personalanpassungsmaflnahmen auf Grund einer Betriebsande-
rung durchgefuhrt werden,

2. dievon Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer be-
triebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit zusammengefasst werden, um Entlas-
sungen zu vermeiden und ihre Eingliederungschancen zu verbessern,

3. die Organisation und Mittelausstattung der betriebsorganisatorisch eigenstandigen
Einheit den angestrebten Integrationserfolg erwarten lassen und

4. ein System zur Sicherung der Qualitat angewendet wird.

Wird die betriebsorganisatorisch eigenstandige Einheit von einem Dritten durchgefiihrt,
tritt an die Stelle der Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 4 die Tragerzulassung nach
§178.
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(4) Die persdnlichen Voraussetzungen sind erfillt, wenn die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer

1. von Arbeitslosigkeit bedroht ist,

2. nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschéaftigung fort-
setzt oder im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhaltnisses
aufnimmt,

3. nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist und

4. vor der Uberleitung in die betriebsorganisatorisch eigenstandige Einheit aus Anlass
der Betriebsanderung

a) sich bei der Agentur fur Arbeit arbeitsuchend meldet und

b) an einer arbeitsmarktlich zweckméaRigen Malinahme zur Feststellung der Einglie-
derungsaussichten teilgenommen hat; kdnnen in berechtigten Ausnahmefallen trotz
Mithilfe der Agentur fir Arbeit die notwendigen Feststellungsmaflnahmen nicht
rechtzeitig durchgefiihrt werden, sind diese im unmittelbaren Anschluss an die
Uberleitung innerhalb eines Monats nachzuholen.

§ 98 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(5) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, denen Anpas-
sungsgeld nach 8 5 des Steinkohlefinanzierungsgesetzes gezahlt werden kann, haben
vor der Inanspruchnahme des Anpassungsgeldes Anspruch auf Transferkurzarbeiter-
geld.

(6) Fur die Anzeige des Arbeitsausfalls gilt § 99 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 entspre-
chend. Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur fir Arbeit anzuzeigen, in deren Bezirk der
personalabgebende Betrieb seinen Sitz hat.

(7) Wahrend des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hat der Arbeitgeber den gefor-
derten Arbeitnenmerinnen und Arbeitnehmern Vermittlungsvorschlage zu unterbreiten.
Stellt der Arbeitgeber oder die Agentur fur Arbeit fest, dass Arbeitnehmerinnen oder
Arbeitnehmer Qualifizierungsdefizite aufweisen, soll der Arbeitgeber geeignete MalR3-
nahmen zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten anbieten. Als geeignet gelten
insbesondere

1. MafBnahmen der beruflichen Weiterbildung, fur die und fur deren Tréger eine Zulas-
sung nach dem Fiunften Kapitel vorliegt, oder

2. eine zeitlich begrenzte, langstens sechs Monate dauernde Beschéftigung zum Zwe-
cke der Qualifizierung bei einem anderen Arbeitgeber.

Bei der Festlegung von Malinahmen nach Satz 3 ist die Agentur fUr Arbeit zu beteiligen.
Nimmt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer wahrend der Beschaftigung in einer
betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit an einer QualifizierungsmalRnahme teil,
deren Ziel die anschlielende Beschaftigung bei einem anderen Arbeitgeber ist, und
wurde das Ziel der MaBnahme nicht erreicht, steht die Rickkehr der Arbeithehmerin
oder des Arbeitnehmers in den bisherigen Betrieb dem Anspruch auf Transferkurzar-
beitergeld nicht entgegen.
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(8) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur
vortbergehend in der betriebsorganisatorisch eigenstandigen Einheit zusammenge-
fasst werden, um anschlieRend einen anderen Arbeitsplatz in dem gleichen oder einem
anderen Betrieb des Unternehmens zu besetzen, oder, falls das Unternehmen einem
Konzern angehort, einen Arbeitsplatz in einem Betrieb eines anderen Konzernunterneh-
mens des Konzerns zu besetzen. § 110 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

(9) Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, sind die flr das Kurzarbeitergeld gelten-
den Vorschriften des Ersten Unterabschnitts anzuwenden, mit Ausnahme der ersten
beiden Titel und des § 109 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 bis 4.

BA Zentrale, GR22 Seite 18 von 28
Stand: 20.12.2017





Bundesagentur

fiir Arbeit
Anlage 2 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend 8§ 111 SGB 1l

5. § 111 Zu Absatz 1

5.1 Zu Absatz 1 Nr. 1,2 und 3
Siehe Erlauterungen zu Abs. 2, 3 und 4.

5.2 Zu Absatz 1 Nr.4

Zur Anspruchsvoraussetzung der ,verpflichtenden Beratung* vgl.
Ausfiihrung zu § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1.

53 Zu Absatz 1 Satz 2

Anspruchszeitraum ist der Kalendermonat. Bezugszeiten von Kug
und Transfer-Kug dirfen nicht zusammengerechnet werden.

54 Zu Absatz 2

Ein dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall liegt vor, wenn in-
folge einer Betriebsanderung die Arbeitsplatze fur die betroffenen
Personen tatséchlich wegfallen.

55 Zu Absatz 3 Satz 1 Nr.1

Zum Betriebsbegriff wird auf die Ausfiihrungen zu 8 110 Abs. 1 Satz
1(2)i.V.m. 3.1* verwiesen.

5.6 Zu Absatz 3 Satz 1 Nr. 2

(1) Der Begriff ,betriebsorganisatorisch eigenstandige Einheit
(beE)* wird im Glossar definiert.

(2) Regelmé&Rig wird eine beE nicht vom bisherigen Arbeitgeber (Un-
ternehmen), sondern von einem neuen Rechtstrager, der Transfer-
gesellschaft (siehe Glossar), gebildet. Anstatt dieser externen beE
kann auch eine betriebsinterne beE eingerichtet werden. Hier ist eine
eindeutige Trennung zwischen den Arbeitnehmer/innen der beE und
des Betriebes unerlasslich.

(3) Mit Ubergang in die Transfergesellschaft wird das Arbeitsver-
haltnis beim bisherigen Arbeitgeber durch Aufhebungsvertrag been-
det. Gleichzeitig wird ein befristeter Arbeitsvertrag mit der Transfer-
gesellschaft geschlossen, bei welcher nun der Arbeitsplatz im Sinne
des 8§73 Abs.1 SGBIX zahlt. Dieser Ubergang wird in einem
dreiseitigen Vertrag geregelt (siehe Glossar). In diesem Vertrag
werden die arbeitsrechtlichen Bedingungen zwischen dem personal-
abgebenden Betrieb, der Transfergesellschaft und der betroffenen
Person festgelegt.

(4) Die Verweildauer in der beE sollte wegen einer mdglichen Sperr-
zeit beim Alg-Bezug langer als die individuelle Kiindigungsfrist sein.
N&heres hierzu sowie zur Anrechnung von Abfindungen ist vom OS-
Team AlgPlus zu erlautern. Kug-rechtlich bestehen keine Bedenken,
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wenn die Verweildauer einzelner Arbeitnehmer/innen in der beE kir-
zer ist als es ihren individuellen Kiindigungsfristen entspricht.

(5) Im Gegensatz zum Kug besteht fur gekindigte Arbeitneh-
mer/innen beim Wechsel in die beE ein Anspruch auf Transfer-Kug.
Voraussetzung ist der unmittelbare Ubergang vom personalabgeben-
den Betrieb in die beE. Der Anspruch entfallt, wenn dazwischen Ar-
beitslosigkeit tatséchlich eingetreten ist.

(6) Wird in einem insolventen Unternehmen eine Betriebsanderung
durchgefuihrt und minden die davon betroffenen Arbeitnehmer/innen
zur Vermeidung von Entlassungen in eine beE ein, haben sie bei Er-
fullung aller Anspruchsvoraussetzungen Anspruch auf Transfer-Kug.

(7) Wurden die von der Betriebsanderung betroffenen Arbeitneh-
mer/innen vom Insolvenzverwalter gekiindigt und freigestellt oder
zunachst nur von der Arbeitsleistung freigestellt, was durch Be-
ratung moglichst vermieden werden sollte, gilt Folgendes:

a) Die Voraussetzungen des § 111 kdnnen nur solange erfullt
werden, wie eine Entlassung nicht wirksam geworden ist. Eine
Entlassung ist das tatsachliche Ausscheiden aus dem Betrieb.
Eine vom Insolvenzverwalter ausgesprochene Kindigung mit
Freistellung fuhrt nicht zur sofortigen Beendigung des Arbeits-
verhaltnisses. Dieses besteht bis zum Ablauf der Kiindigungs-
frist fort.

Im leistungsrechtlichen Sinn (Alg) wird das Beschéftigungs-
verhaltnis beendet, wenn eine Arbeitsleistung tatsachlich
nicht mehr erbracht wird, weil der Arbeitgeber

e auf seine Verfligungsgewalt verzichtet hat oder

e das Arbeitsverhaltnis auf Grund einer von ihm ausgespro-
chenen Kindigung als beendet ansieht und weitere
Dienste des Arbeitnehmers nicht annimmt (BSG vom
5.2.1998 — B 11 AL 55/97 R).

Im Hinblick auf die Beendigung des leistungsrechtlichen Be-
schéaftigungsverhaltnisses (8 137 Abs. 1 Nr. 1) kdnnen sich
die Arbeitnehmer/innen arbeitslos melden und Alg beziehen.

Beabsichtigt der Insolvenzverwalter freigestellte gekindigte
Arbeitnehmer/innen einer beE zuzufihren, so besteht ein An-
spruch auf Transfer-Kug, wenn

o die Parteien Uber die ungekindigte Fortsetzung des Ar-
beitsverhaltnisses einig sind und
e eine ,Ricknahme” der Kiindigung vereinbart wird.
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Dagegen ist von einer Entlassung und damit von einer den
Ubertritt in eine beE ausschlieRenden Beendigung des versi-
cherungspflichtigen Beschéftigungsverhaltnisses auszuge-
hen, wenn der Arbeitnehmer auf Grund einer unwiderrufli-
chen Freistellung von der Arbeitsleistung aus dem Betrieb
ausgeschieden ist, welche auf einem entsprechenden Einver-
nehmen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer
beruht.

b) Auch bei einer vortibergehenden Freistellung von Arbeit-
nehmern im Insolvenzverfahren ohne eine die Arbeitsverhalt-
nisse beendigende Erklarung des Insolvenzverwalters bedarf
es des ,Wiederauflebens" des Beschaftigungsverhaltnisses,
um mit diesen Arbeithehmern anschlieRend die Zugangsvo-
raussetzungen zum T-Kug gem. 8 111 zu erflillen.

Ein rickwirkendes Einminden in die beE und die Verrech-
nung des im Rahmen der Gleichwohlzahlung des § 157
Abs. 3 gewahrten Alg ist nicht mdglich. Zwischen den betei-
ligten Arbeitsvertragsparteien muss Einigkeit bestehen, dass
der Arbeitgeber seine Hauptpflichten unter Nutzung der noch
vorhandenen betrieblichen Kapazitaten bis zum Zeitpunkt der
Uberfiihrung der Arbeitnehmer/innen in die beE zu erfiillen
hat. Eine Ruckkehr in das ,alte Beschéaftigungsverhaltnis® fur
die Dauer einer sog. ,juristischen Sekunde” ist jedoch nicht
ausreichend, um diesen Hauptpflichten aus dem Arbeitsver-
haltnis nachzukommen.

(8) Bei unterschiedlichen Ubertrittsterminen der Arbeitnehmer/in-
nen in eine oder mehrere beE (,Stufenplan* bzw. ,Eintrittswellen®)
sind nachfolgend genannte Fallgestaltungen mdglich:

die Arbeitnehmer/innen minden in die bisherige beE ein. Die in-
dividuelle Bezugsfrist bestimmt sich in diesen Fallen nach der
Restlaufzeit der beE;

es wird eine neue beE (mit einer neuen Laufzeit) fir spater aus-
scheidende Arbeitnehmer/innen gegriindet. Diesen erdffnet sich
die gesamte Bezugsdauer fir diese beE.

In diesen Féllen ist es nicht erforderlich, dass bei Griindung der beE
die in 8 17 Abs. 1 KSchG genannte Zahl von Arbeitnehmern in die
beE einmiindet. Es genigt, wenn zu einem spateren Zeitpunkt die
z.B. im Interessenausgleich festgehaltene, geplante MindestgréfZen-
ordnung an betroffenen Personen rechnerisch erreicht wird (vgl. Abs.
3zu § 110 Abs. 1 Satz 1).
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5.7 Zu Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 und 4 und Satz 2

(1) Durch die Zulassung des Tragers nach § 178 i.V.m. 8 5 Abs. 1
Satz 3 Nr. 5 AZAV ist die in Absatz 3 Satz 1 Nr. 4 enthaltene Voraus-
setzung (Anwendung eines Systems zur Sicherung der Qualitét) als
gegeben anzusehen.

(2) Die Voraussetzung der gesicherten Mittelausstattung kann auf-
grund der abgeschlossenen Vereinbarung zwischen personalabge-
benden Betrieb und Transfergesellschaft regelmafig unterstellt wer-
den. Das Eigeninteresse der Transfergesellschaft eine rundum finan-
ziell abgesicherte Malinahme, einschliel3lich einer Insolvenzsiche-
rung (Blrgschaft, Zahlungsausfallversicherung z.B. Aval oder sons-
tige Sicherungsformen) durchzufiihren, wird regelmafig einem risiko-
behafteten Vertragsschluss entgegen stehen. Vertragseinsicht sollte
sich daher auf Zweifelsfalle beschranken.

(3) Nur im Fall der internen beE sind Merkmale eines Qualitatssiche-
rungssystems von Bedeutung. Dabei sind die Grundsétze fiir die Zu-
lassung nach § 178 i.V.m. § 2 Abs. 4 AZAV heranzuziehen.

(4) Als Instrument zur Sicherung der Qualitét und als Nachweis der
Aktivitaten aller Beteiligten dient eine individuell zu fihrende , Trans-
ferMappe” (abgestellt im Intranet unter ,TransfermaRnahmen®). Die
TransferMappe ist sorgfaltig zu fihren und bei allen Beratungsge-
sprachen (AA und TG) vorzuhalten. Sie dient der Koordination der
Akteure im Vermittlungs- / Melde- und Qualifizierungsgeschehen als
auch im Prifverfahren z. B. zur Nachweisfiihrung nach § 111 Abs. 7
Satz 1.

Bezlglich der Kosten fur die Beschaffung der Ordner wird auf die
Ubersicht zu Abs. 3 ,Zu § 110 Abs. 2 Satz 2“verwiesen.

5.8 Zu Absatz 4 Nr.1

Zum Begriff ,Bedrohung von Arbeitslosigkeit” wird auf § 110 Abs. 1
Satz 1 (7) verwiesen.

5.9 Zu Absatz 4 Nr. 2 und 3

Die in 8 111 Abs. 4 Nr. 2 bis Nr. 3 genannten Voraussetzungen ori-
entieren sich an § 98. Es wird daher auf folgende Ausfiihrungen ver-
wiesen:

o Versicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnis* auf 4.1;

o Fortsetzen der versicherungspflichtigen Beschaftigung” auf
4.2.

o ,Aufnahme eines versicherungspflichtigen Beschéaftigungs-
verhaltnisses im Anschluss an die Beendigung eines Berufs-
ausbildungsverhaltnisses" auf 4.3.

o  Leistungsfortzahlung des Kug“ auf 4.4

e ,Vom Kug-Bezug ausgeschlossene Personen” auf 4.5.
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510 Zu Absatz4 Nr. 4

(1) Im Gegensatz zur Arbeitsuchendmeldung kann das Profiling in
berechtigten Ausnahmeféllen nach Eintritt in die beE nachgeholt wer-
den. Ein berechtigter Ausnahmefall liegt z.B. vor, wenn der Arbeit-
nehmer arbeitsunfahig erkrankt und dadurch verhindert war, an einer
FeststellungsmalRnahme vor Eintritt in die beE teilzunehmen.

(2) Kommt die Ausnahmeregelung zur Anwendung und wird das Pro-
filing nachgeholt, besteht der T-Kug-Anspruch friihestens ab dem
Tag nach dem abgechlossenen Profiling. Es tritt kein Arbeitsausfall
wegen der betrieblichen RestrukturierungsmalRnahme ein, sondern
wegen der Teilnahme an der Transfermal3nahme (Gleichstellung mit
den Betrieben, die ein vorheriges Profiling durchfiihren).

(3) In aller Regel erfolgt die Aufnahme eines zweiten Versicherungs-
pflichtverhaltnisses zur beE nahtlos zur Beendigung des ersten Ver-
sicherungspflichtverhaltnisses entweder durch Aufhebungsvertrag
oder nach Ablauf der Kundigungsfrist. Arbeitnehmer, die nahtlos
nach der Beendigung ihres Arbeitsverhéltnisses zum personalabge-
benden Betrieb in eine beE eintreten, unterliegen nicht der Melde-
pflicht nach 8§ 38 aus dem ersten Arbeitsverhaltnis. Aufgrund der ver-
pflichtenden Arbeitsuchendmeldung fur T-Kug-Bezieher und unter
Berticksichtigung des Verfahrens zur ,kollektiven Arbeitsuchendmel-
dung“ (vgl. Vordrucke Kug 200 a und b) ist eine weitere Arbeit-
suchendmeldung nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses zur
Transfergesellschaft dann entbehrlich, wenn

e das voraussichtliche Ende der beE bei der Arbeitsuchendmel-
dung zum Zeitpunkt des Ubertritts in die beE mitgeteilt wurde
und

e eine personliche Arbeitslosmeldung erfolgt ist. Vgl. hierzu
auch die Ausfuhrungen in der ,Arbeitshilfe fir Arbeitsvermitt-
lung“ - dort Nr. 5 bzw. die ,Hinweise zur friihzeitigen Arbeitsu-
chendmeldung” - ,Flyer® (beide abgestellt im Intranet unter
»1ransferleistungen” — ,weitere Arbeitsmittel).

5.11 Zu Absatz 4 Satz 2

(1) Nach 8 98 Abs. 4 Satz 1 sind Arbeitnehmer/innen vom (T-) Kug-
Bezug (8 111 Abs. 4) ausgeschlossen, wenn und solange sie bei ei-
ner Vermittlung nicht in der von der AA verlangten und gebotenen
Weise mitwirken. Es handelt sich hierbei um eine Kug-spezifische
Vorschrift, die neben der Vorschrift des 8 107 anzuwenden ist. Sie
kommt zur Anwendung, wenn sich der Kug-Bezieher beharrlich wei-
gert, im Rahmen einer beratenden und vermittlerischen Tatigkeit an-
gemessen mitzuwirken. Fir die Dauer der Weigerung ist der Arbeit-
nehmer vom Leistungsanspruch ausgeschlossen.

(2) Fordert die zustandige AA den Bezieher von Kug / T-Kug auf, sich
an (arbeitsfreien) Tagen bei der AA zu melden und kommt dieser trotz
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Belehrung tiber die Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund einer Auffor-
derung zur Meldung nicht nach, so ruht das Kug gemaf 88 107 i.V.m.
159 Abs. 1 Nr. 6. Die Kug-Bezieher sollen nur dann zur personlichen
Meldung aufgefordert werden, wenn diese der Vermittlung in eine an-
dere zumutbare Arbeit oder der Arbeitsberatung dienen soll.

(3) Die Aufforderung der AA, deren Nichtbeachtung die Rechtsfolge
des 8§ 98 Abs. 4 Satz 1 nach sich ziehen soll, ist mit einer Belehrung
Uber die Rechtsfolgen zu versehen. Fur die Aufforderung an den

o Kug-Bezieher, sich bei einer Vermittlung angemessen zu be-
teiligen, ist die AA zusténdig, bei dem die Anzeige tUber Ar-
beitsausfall gem. § 99 zu erstatten ist und

e T-Kug-Bezieher ist die Vermittlungsfachkraft zustandig, die
die Meldeaufforderung / den -termin bzw. den Vermittlungs-
vorschlag auslost.

Uber einen Sachverhalt nach § 98 Abs. 4 Satz 1 ist das OS-Team
Kug,Insg,AtG der fur die Bearbeitung des Kug-Antrages zustandigen
AA (vgl. 8 327 Abs. 3) unverzuglich zu unterrichten, wenn die Voraus-
setzungen fur den Eintritt einer Sperrzeit gegeben sind. Vom OS-
Team Kug,Insg,AtG ist dem Arbeithehmer ein Bescheid zu erteilen
und die Durchschrift dieses Bescheides ist dem Betrieb / der Trans-
fergesellschaft zu Gibersenden. Darauf ist zu vermerken, dass der Ar-
beitnehmer bis zum Ablauf der in dem Bescheid angegebenen Sperr-
zeit kein (T-)Kug erhalten kann.

(4) Nach & 98 Abs. 4 Satz 3 (Verweisung T-Kug — 88 107 Abs. 1 und
111 Abs. 4) sind die fiur das Alg geltenden Vorschriften Uber die
Sperrzeit anzuwenden. Das gilt fir eine Vermittlung in ein Zweitar-
beitsverhaltnis und fir eine Vermittlung in ein Dauerarbeitsverhalt-
nis gleichermafRen. Danach sind Arbeitnehmer/innen vom Kug-Be-
zug ausgeschlossen, wenn und solange sie bei einer Vermittlung
nicht in der von der AA verlangten und gebotenen Weise mitwirken.
Im Falle der Sperrzeit ruht das Kug fur die in 8 159 genannte Dauer
(12 / 6 Wochen bzw. 3 Wochen).

(5) Die Rechtsfolgebelehrung beim T-Kug ful3t im Fall des Melde-
versdumnisses auf den 88 111 Abs. 9 i.V.m. 8 107 und 159 Abs. 1
Nr. 7 und im Fall der Arbeitsablehnung auf den 88 111 Abs. 9i.V.m.
8 98 Abs. 4 Satz 3 und 159 Abs. 1 Nr. 2.

5.12 Zu Absatz 5

Die Regelung stellt klar, dass Arbeitnehmer/innen des Steinkohlen-
bergbaus, denen Anpassungsgeld nach § 5 des Gesetzes zur Fi-
nanzierung der Beendigung des subventionierten Steinkohlenberg-
baus zum Jahr 2018 (Steinkohlefinanzierungsgesetz) gewahrt wer-
den kann, bis zu 12 Monate vor dem Bezug von Anpassungsgeld un-
abhangig vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 111 Absatz 1
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bis 4 T-Kug erhalten konnen (Gesetz zur Neuausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente vom 21.12.2008 BGBI.| Nr. 64,
Seite 2917).

Des weiteren bedingt die Sonderregelung des § 111 Absatz 5 fir Ar-
beitnehmer/innen des Steinkohlenbergbaus, dass fiir diesen Perso-
nenkreis die Arbeitsuchendmeldung nicht erforderlich ist.

5.13 Zu Absatz 7

(1) Grundlage fur das Anbieten von Qualifizierungsmafnahmen ist
das Ergebnis des Profilings. Dabei sollen Weiterbildungs- und Quali-
fizierungsmalRnahmen moglichst friihzeitig einsetzen. Im Hinblick auf
die Geeignetheit der Malnahme ist eine einvernehmliche Entschei-
dung zwischen der AA und der Transfergesellschaft anzustreben
(vgl. Seite 16 BT-Drs. 17/1945 ,Ziel ist es, durch widerspruchsfreie
Entscheidungen eine Qualifizierung am Bedarf vorbei zu vermei-
den.”). Nur durch ein abgestimmtes Handeln bei der Festlegung der
geeigneten FordermalRnahmen kénnen unbillige Ergebnisse vermie-
den werden.

(2) Unterlasst es der Arbeitgeber, entgegen der Erklarung im Leis-
tungsantrag geeignete MaflRnahmen zur Verbesserung der Eingliede-
rungsaussichten anzubieten, kann dies zu einer Aufhebung der Ent-
scheidung dem Grunde nach fihren.

(3) 8 111a sieht eine Forderung von WeiterbildungsmalRhahmen
wéhrend des Transfer-Kug-Bezugs vor. Naheres hierzu istin der Wei-
sung/Information zum 20. Juli 2016 veréffentlicht.

(4) Qualifizierung kann auch durch die zeitlich begrenzte Beschéfti-
gung eines Kurzarbeiters bei einem anderen Arbeitgeber erfolgen.
Voraussetzung fur die Weiterzahlung von T-Kug ist jedoch, dass die
kurzarbeitende Person kein Arbeitsentgelt bezieht und die Beschafti-
gung 6 Monate nicht Uberschreitet. Der Arbeitgeber (Transfergesell-
schaft) hat die fir den Betriebssitz zustandige AA vor Aufnahme der
Beschaftigung tUber die Qualifizierungsinhalte zu informieren. Da das
Sollentgelt, das der Bemessung des Transfer-Kug zugrunde liegt,
den Mindestlohn nach dem MiLoG nicht unterschreitet, liegt mit der
Weiterzahlung des Transfer-Kug kein Verstol3 gegen das MiLoG vor.

(5) Die Zielsetzung des Transfer-Kug, die auf die schnellst- und best-
mdgliche Integration ausgerichtet ist, schlielt es aus, dass dieser
Personenkreis von der Transfergesellschaft (auch mit vorhandener
Erlaubnis) direkt als Zeitarbeitnehmer verliehen wird. Wird ein T-Kug-
Bezieher au3erhalb der in § 111 Abs. 7 Satz 5 genannten zugelasse-
nen Ausnahmetatbestande, einschliel3lich einer Probebeschéftigung
mit ,Ruhensvereinbarung®, eingesetzt, ist der Bezug von Transfer-
Kug beendet.

(6) Durch die Verpflichtung des Arbeitgebers, T-Kug-Bezieher-/innen
Vermittlungsvorschlage zu unterbreiten (8 111 Abs. 7 Satz 1), soll
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zum einen passive Kurzarbeit verhindert und zum anderen Arbeits-
platzangebote akquiriert werden, die der BA nicht gemeldet wurden.
Dadurch soll der aktivierende Ansatz des T-Kug gestarkt werden. Es
handelt sich hierbei um eine Ausfihrungsbestimmung zu § 111
Abs. 3 Nr. 2 und ist daher Bestandteil der betrieblichen Vorausset-
zungen. In der Praxis wird daher zu prifen sein, ob der Arbeitgeber
dieser Verpflichtung generell nachgekommen ist. Der Arbeitgeber
kann auch fir die Erbringung der Vermittlungsleistungen einen Drit-
ten beauftragen. Nur dann, wenn die Feststellungen (z.B. anlasslich
von Prifungen der Leistungsantrage im Betrieb) ergeben, dass der
Arbeitgeber entgegen seiner im Leistungsantrag abgegebenen Erkla-
rung keine Vermittlungsvorschlage unterbreitet hat, kénnen leis-
tungsrechtliche Konsequenzen zu einer Aufhebung der Entscheidung
dem Grunde nach fuhren. Eine personenbezogene Prifung kann
stichprobenweise z.B. anhand der ,TransferMappe* durchgefuhrt
werden (dies ware dann im Rahmen der Prifungsvorbereitung mit
der Transfergesellschaft entsprechend abzuklaren — vgl. Nr. 2.2 Abs.
6 -Verfahren).

(7) Die Vermittlung von Arbeitnehmern der beE in Arbeit auf dem
ersten oder geforderten Arbeitsmarkt bei gleichzeitig ruhendem Ar-
beitsverhaltnis zur beE ist moglich (vgl. 8§ 98 Abs. 4). Wahrend der
Dauer des Zweitarbeitsverhéltnisses ist die Gewahrung von Kug
ausgeschlossen; den Arbeitnehmern kann aber nach Rickkehr in die
beE das Kug erneut im Rahmen der Dauer der Bezugsfrist der beE
gewahrt werden.

(8) Der besondere Status der Kurzarbeiter in einer beE erfordert nicht
ein ausdrickliches Einverstédndnis des Arbeitgebers und des je-
weiligen Kurzarbeiters flr eine Vermittlung in ein Dauerarbeitsver-
haltnis oder befristetes Zweitarbeitsverhaltnis. Insofern ist eine Ein-
verstandniserklarung entbehrlich.

(9) Das Transfergeschehen weist in der Forderungs-/ Betreuungs-
charakteristik gegeniber den sonstigen Instrumenten des SGB Ill Be-
sonderheiten auf, so dass die Zumutbarkeit von Beschaftigungen, die
wahrend des Bezugs von Transfer-Kug angeboten werden, eigen-
standig auszulegen ist. Hervorzuheben ist z.B., dass Bezieher/innen
von Transfer-Kug in einem Arbeitsverhaltnis mit Entgeltanspruch zu
einer Transfergesellschaft stehen. Sowohl der Transfergesellschaft
als auch der AA obliegt die gesetzliche Verpflichtung, eine schnellst-
und bestmogliche, aber auch nachhaltige Integration in Arbeit herbei
zu fuhren. Mit den nachfolgenden Regelungen wird den unterschied-
lichen Interessen ausgewogen Rechnung getragen.

Ein Stellenangebot ist fur T-Kug-Bezieher/innen dann nicht zumut-
bar, wenn

e die individuelle restliche Verbleibdauer in der beE langer
als die Dauer der angebotenen befristeten Beschaftigung
ist oder
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e das erzielbare Bruttoarbeitsentgelt bei einem Vermittlungs-
vorschlag fur ein Dauer- oder befristetes Arbeitsverhaltnis
die Hohe des Bruttoarbeitsentgeltes in der Transfergesell-
schaft unterschreitet.

Die Unzumutbarkeit des Arbeitsangebotes kann sich dariber hinaus
anhand des Mal3stabes der in & 140 genannten Grinde ergeben, so-
weit diese auf den Bezug von T-Kug Ubertragbar sind. Darunter kon-
nen insbesondere personenbezogene Grinde fallen.

(10) Die Vermittlungsfachkraft hat, in den Fallen, in denen Stellenan-
gebote diesen Grundsétzen nicht entsprechen, den Vermittlungsvor-
schlag ohne Rechtsfolgenbelehrung zu unterbreiten. Sollten sich
Transferbeschéftigte auf die Unzumutbarkeit der Arbeitsaufnahme
berufen, haben sie dies gegentber der Vermittlungsfachkraft vorzu-
tragen. Die Nachweisfiihrung wird dann durch einen Datenabgleich
mit den im OS-Team Kug,Insg,AtG vorhandenen Unterlagen er-
bracht. Vor der Umsetzung leistungsrechtlicher Sanktionen i.S. des
8§ 98 Abs. 4 Satz 3 ist ein Gesprach des OS-Team Kug,Insg,AtG mit
der betroffenen Person / der Transfergesellschaft zu fuhren.

5.14 Zu Absatz 8

Mit dieser Vorschrift soll eine Vorhaltung / Bindung von an sich spater
bendtigtem Personal zu Lasten der Beitragszahlergemeinschaft ver-
hindert werden (,Personal-Pool*). Wenn sich im Laufe der Umstruk-
turierungsphase ein nicht vorhersehbarer gesicherter Arbeitskréfte-
bedarf im Betrieb auf Dauer ergibt, kdnnen (einzelne) in die beE ver-
setzte Arbeitnehmer/innen in den personalabgebenden Betrieb ein-
minden. Eine Rickkehr in die beE i.S. des § 111 Abs. 7 letzter Satz
ist damit jedoch ausgeschlossen.
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§ 111a

Forderung der beruflichen Weiterbildung
bei Transferkurzarbeitergeld

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeiter-
geld nach 8§ 111 haben, kénnen bei Teilnahme an MaRnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung durch die Ubernahme der Weiterbildungskosten nach § 83 geférdert werden, wenn

1.ihnen im Sinne des § 81 Absatz 2ein Berufsabschluss fehlt oder sie bei Beginn der Teil-
nahme das 45. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Agentur fir Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat,

3. der Trager der MaRnahme und die MaBhahme fir die Forderung zugelassen sind,
4. die MalRBhahme wahrend des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld endet und

5. der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten tragt.

Die Grundsatze fur die berufliche Weiterbildung nach § 81 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3
bis 4 gelten entsprechend.

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeiter-
geld nach § 111haben und denen im Sinne des 8§ 81 Absatz 2ein Berufsabschluss fehlt,
kdnnen bei Teilnahme an MaRnahmen der beruflichen Weiterbildung, die zu einem Ab-
schluss in einem Ausbildungsberuf fihren, nach § 81 geférdert werden, wenn der Arbeit-
geber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten wéhrend des Bezugs von Transfer-
kurzarbeitergeld tragt. Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung
nach 8§ 144 ruht wahrend der Zeit, fur die ein Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld zuer-
kannt ist.

(3) Wenn ein Insolvenzereignis im Sinne des 8 165 Absatz 1 Satz 2vorliegt, kann die Agen-
tur fur Arbeit abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder Absatz 2 Satz 1 eine niedri-
gere Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten festlegen.

Die Erlauterungen zu 8§ 111a sind in den Weisung/Information zum 20. Juli 2016
enthalten.
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Gesetzestext

§ 165 SGB Il
Anspruch

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie im In-
land beschaftigt waren und bei einem Insolvenzereignis fur die vorausgegangenen drei Monate
des Arbeitsverhéaltnisses noch Anspriiche auf Arbeitsentgelt haben. Als Insolvenzereignis gilt

1. die Eroffnung des Insolvenzverfahrens Gber das Vermogen des Arbeitgebers,
2. die Abweisung des Antrags auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse oder

3. die vollstéandige Beendigung der Betriebstétigkeit im Inland, wenn ein Antrag auf Eréffnung
des Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und ein Insolvenzverfahren offensichtlich
mangels Masse nicht in Betracht kommt.

Auch bei einem ausléndischen Insolvenzereignis haben im Inland beschéftigte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf Insolvenzgeld.

(2) Zu den Anspriichen auf Arbeitsentgelt gehdren alle Anspriiche auf Bezuige aus dem Arbeits-
verhaltnis. Als Arbeitsentgelt fir Zeiten, in denen auch wahrend der Freistellung eine Beschéfti-
gung gegen Arbeitsentgelt besteht (8 7 Absatz 1a des Vierten Buches), gilt der Betrag, der auf
Grund der schriftlichen Vereinbarung zur Bestreitung des Lebensunterhalts im jeweiligen Zeit-
raum bestimmt war. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer einen Teil ihres oder seines
Arbeitsentgelts nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Betriebsrentengesetzes umgewandelt und
wird dieser Entgeltteil in einem Pensionsfonds, in einer Pensionskasse oder in einer Direktver-
sicherung angelegt, gilt die Entgeltumwandlung fiir die Berechnung des Insolvenzgeldes als
nicht vereinbart, soweit der Arbeitgeber keine Beitrage an den Versorgungstrager abgefihrt hat.

(3)Hat eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in Unkenntnis eines Insolvenzereignisses
weitergearbeitet oder die Arbeit aufgenommen, besteht der Anspruch auf Insolvenzgeld fir die
dem Tag der Kenntnisnahme vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhaltnisses.

(4) Anspruch auf Insolvenzgeld hat auch der Erbe der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers.
(5) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Beschluss des Insolvenzgerichts Uber die Abweisung

des Antrags auf Insolvenzer6ffnung mangels Masse dem Betriebsrat oder, wenn kein Betriebs-
rat besteht, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unverziglich bekannt zu geben.
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1. Anspruchsvoraussetzungen

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf In- Anspruchsvoraus-
solvenzgeld, wenn sie setzungen
(165.1)
im Inland beschéftigt waren und
bei Vorliegen eines Insolvenzereignisses
fur die vorausgehenden drei Monate
des Arbeitsverhéaltnisses noch
Anspriche auf Arbeitsentgelt gegen
Ihren Arbeitgeber haben.

Es besteht nur dann Anspruch auf Insg, wenn ein Insolvenzereignis
(RN 165.8 bis 165.29) vorliegt und im Zeitpunkt der Antragstellung
bzw. — soweit die Antragstellung vor dem Insolvenzereignis erfolgt
ist — im Zeitpunkt des Insolvenzereignisses fur den Insg-Zeitraum
(RN 165.30 bis 165.42) noch Anspriche auf Arbeitsentgelt beste-
hen. Zusatzlich muss ein inlandisches Beschaftigungsverhaltnis vor-
liegen (RN 165.2 und 165.5).

1.1 Inlandisches Beschéaftigungsverhaltnis

(1) Die Insg-Regelung schuitzt grundséatzlich nur inlandische Be- Beschaftigungsverhaltnis
schaftigungsverhaltnisse, vgl. 88 3, 7 SGB IV. Ein Wohnsitz im Gel- (165.2)
tungsbereich des SGB Il wird nicht vorausgesetzt.

(2) Richtlinie 2008/94/EG sieht in grenzibergreifenden Fallen vor, Zustandige Garantieein-
dass die Garantieeinrichtung desjenigen Mitgliedstaats zustandig richtung

ist, in dessen Hoheitsgebiet die Arbeitnehmerin oder der Arbeit- (165.3)

nehmer die Arbeit gewdhnlich verrichtet oder verrichtet hat (vgl. Art.

9 Abs. 1 der RL). In der Regel ist die Garantieeinrichtung des Staa-

tes zustandig, dessen Sozialversicherungsrecht das Beschafti-

gungsverhaltnis unterlegen hat.

1.2 Definitionen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

(1) Als Arbeitgeber ist anzusehen, wem die Arbeitsleistung geschul- Arbeitgeber
det wird und wer das Arbeitsentgelt zu zahlen hat. (165.4)

(2) Nach & 165 Abs. 1 SGB Ill haben nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Arbeitnehmer Anspruch auf Insg. Der Begriff ,Arbeitnehmer” ist in (165.5)

den Vorschriften Gber das Insg nicht abschlieRend geregelt. Fir die

Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft sind die Weisungen zu § 7

SGB IV und 24 ff SGB Il zu beachten. Deshalb kénnen fir die Ab-

grenzung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von den Selb-

standigen die Gesichtspunkte dienen, die die Rechtsprechung zur
Versicherungspflicht in der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenver-

sicherung entwickelt hat. Fur den Anspruch auf Insolvenzgeld

kommt es allerdings nicht darauf an, dass das Beschaftigungsver-
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haltnis der Versicherungspflicht unterliegt, z.B. geringfligige
Beschaftigung oder Beschéaftigung von Schilern.

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Stellung des In- Neueinstellungen nach
solvenzantrages eingestellt werden, haben grundsatzlich einen An- Insolvenzantrag
spruch auf Insolvenzgeld. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Neuein- (165.6)

stellung eine sittenwidrige Schadigung der Umlagezahler darstellt.

Die Sittenwidrigkeit liegt objektiv nicht vor, wenn die Arbeitsleistung

erbracht und entgegengenommen wird. Insbesondere sind Neuein-

stellungen mit folgendem Zweck objektiv nicht sittenwidrig:

Aufrechterhaltung des Geschéftsbetriebs

Abarbeitung von Auftragen/Projekten

Unterstutzung der Sanierung

Allgemein Unterstlitzung der Ziele der Insolvenzordnung
Abwicklungsarbeiten

(4) Um die Interessen der Umlagezahler zu wahren und Zustimmungsvorbehalt
Rechtssicherheit fur die oder den Vorfinanzierer zu schaffen, ist die und nachtragliche Pru-
Sittenwidrigkeit vor der Neueinstellung zu prifen. Hierzu legt die fung

Antragstellerin oder der Antragsteller kurz das Aufgabengebiet und (165.7

den Zweck der Neueinstellung dar. Das Prifergebnis ist zu

dokumentieren und kann formlos bekanntgegeben werden. Da die

Zustimmung vor dem tatsachlichen Vollzug des neu begriindeten

Arbeitsverhaltnisses erteilt wird, kann sie sich nur auf den

vorgetragenen beabsichtigten Verlauf beziehen.

Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat vor der Auszahlung
schriftlich zu bestatigen, dass das Arbeitsverhéltnis entsprechend
den fur die Zustimmung erteilten Angaben gelebt wurde. Andernfalls
ist der tatsachliche Verlauf darzulegen. Vor der Auszahlung ist eine
abschliel3ende Entscheidung — auch unter Berlcksichtigung eigener
Erkenntnisse — erforderlich, ob die Neueinstellung sittenwidrig war.
Die Entscheidung ist aktenkundig zu machen.

2. Insolvenzereignis

2.1 Eroffnung des Insolvenzverfahrens

(1) Im Fall des § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB lll ist Insolvenzereig- Eréffnung des Insolvenz-
nis der Tag, an dem das Insolvenzverfahren tber das Vermogen verfahrens

des Arbeitgebers erdffnet worden ist. Bei einer Personengesell- (165.8)

schaft, ist es nicht erforderlich, dass auch Uber das Privatvermdgen

der personlich haftenden Gesellschafter das Insolvenzverfahren er-

offnet worden ist.

(2) Wird das Insolvenzverfahren durch Aufhebung oder Einstellung Aufhebung/Einstellung
beendet (88 200, 207, 213, 258 InsO), so bleibt die Eréffnung des des Insolvenzverfahrens
Insolvenzverfahrens fur die Bestimmung des Insolvenzereignisses (165.9)

malfdgebend.
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2.2 Abweisung mangels Masse

(1) Im Fall des 8§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB lll ist Insolvenzereig-
nis der Tag, an dem der Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfah-
rens Uber das Vermdgen des Arbeitgebers mangels Masse abge-
wiesen worden ist.

2.3 Aufhebung von Beschlissen des Insolvenzge-
richts

(1) Wird ein Beschluss uber die Erdffnung des Insolvenzverfahrens
oder die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse vom
Gericht rechtskraftig aufgehoben, liegt kein Insolvenzereignis vor.

(2) Die Rechtskraft des Beschlusses uber die Insolvenzer6ffnung
oder die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse ist
grundsétzlich nicht abzuwarten.

2.4 Vollstandige Einstellung der Betriebstatigkeit

(1) Im Fall des 8§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB lll ist Insolvenzereig-
nis der Tag, an dem

I die Betriebstatigkeit im Inland vollstandig beendet war, wenn
bis zu diesem Zeitpunkt

I ein Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens nicht ge-
stellt worden ist und

I ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in
Betracht kam.

8§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB Il erfasst schon nach dem Wortlaut
nicht die offensichtliche Zahlungsunfahigkeit oder Uberschuldung
eines (vermeintlichen) Arbeitgebers bereits zu Beginn einer etwai-
gen betrieblichen Tatigkeit. Dies bedeutet, dass zumindest bei Auf-
nahme der betrieblichen Tatigkeit Zahlungsfahigkeit bestanden ha-
ben muss und der zur Insolvenz fuhrende Vermdgensverfall erst
spéater, d.h. wahrend der betrieblichen Tatigkeit, eingetreten ist.

(2) Tag der vollstandigen Beendigung der Betriebstatigkeit ist der
Tag, an dem die letzte dem Betriebszweck dienende Tatigkeit auf
Dauer nicht wieder aufgenommen worden ist. Insolvenzereignis i.S.
des 8§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB Il ist daher der Kalendertag, der
auf den Tag folgt, an dem die letzte dem Betriebszweck dienende
Tatigkeit tatsachlich stattgefunden hat. Nachfolgende Abwicklungs-
arbeiten bleiben unberiicksichtigt. Die Betriebstéatigkeit muss mit der
Absicht der dauernden Beendigung eingestellt worden sein.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Abweisung mangels
Masse
(165.10)

Aufhebung von Be-
schllissen
(165.11)

Rechtskraft der Be-
schlliisse
(165.12)

Tatbestandsmerkmale
Betriebseinstellung
(165.13)

Zeitpunkt der Beendi-
gung der Betriebstatig-
keit

(165.14)
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Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

(3) Unter der vollstdndigen Beendigung der Betriebstatigkeit ist die
vollstdndige Beendigung der gesamten betrieblichen Betatigung des
Arbeitgebers zu verstehen. Die Einstellung der Téatigkeit eines ein-
zelnen Betriebes ist deshalb dann nicht ausreichend, wenn der Ar-
beitgeber andere Betriebe weiterflihrt.

(4) Vor Entscheidung tber die vollstandige Beendigung der Betrieb-
statigkeit ist zu ermitteln, ob bis zu diesem Tag ein Insolvenzantrag
gestellt wurde. Ist ein Insolvenzantrag vom Insolvenzgericht ohne
Sachentscheidung zuriickgewiesen oder ist er zuriickgenommen
worden, so gilt dieser als nicht gestellt. Die Stellung eines Insol-
venzantrages bei einem auslandischen Insolvenzgericht ist fir die
Feststellung des Insolvenzereignisses i.S. des § 165 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 SGB Il ohne Bedeutung.

(5) Ein Insolvenzverfahren wird nach 8§ 26 Abs. 1 InsO mangels
Masse nicht erdffnet, wenn das Vermogen der Schuldnerin oder des
Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Kosten
des Verfahrens zu decken. Dies ist dann der Fall, wenn die vorhan-
dene Masse nicht mindestens so hoch wie die voraussichtlichen
Massekosten nach § 54 InsO ist. Zu den Massekosten zahlen die
Gerichtskosten flir das Insolvenzverfahren sowie die Vergutungen
und Auslagen der vorlaufigen Insolvenzverwaltung, der Insolvenz-
verwaltung und der Mitglieder des Glaubigerausschusses.

(6) Das Erfordernis der offensichtlichen Masselosigkeit bedeutet
nicht, dass hinsichtlich der Héhe der vorhandenen Masse letzte
Klarheit bestehen muss. Die Massekostendeckung kann nur vom
Insolvenzgericht sachkundig beurteilt werden. Es geniigt, wenn die
auReren Tatsachen und damit der Anschein fur die Masselosigkeit
sprechen. Zahlungsunwilligkeit kann allerdings nicht mit Zahlungs-
unfahigkeit gleichgesetzt werden.

(7) Die offensichtliche Masselosigkeit muss im Zeitpunkt der Be-
triebseinstellung feststellbar sein. Tatbestdnde aus denen auf die
Masselosigkeit geschlossen wird, missen demnach in einem engen
zeitlichen Zusammenhang zum Tag der Betriebseinstellung einge-
treten sein. Fur die Beurteilung der zeitlichen Nahe kommt es auf
den konkreten Sachverhalt an.

(8) Mogliche Anspriiche der Gesellschaft gegen Gesellschafter oder
Leitungsorgane bleiben bei der Beurteilung der offensichtlichen
Masselosigkeit auRer Betracht. Deren Vorliegen oder Werthaltigkeit
ist in der Regel nicht ohne Weiteres durch die BA feststellbar. Der
entsprechende Ermittlungsaufwand steht der Offensichtlichkeit ent-
gegen.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Mehrere Betriebe eines
Arbeitgebers
(165.15)

Kein Insolvenzantrag
(165.16)

Offensichtliche Masselo-
sigkeit
(165.17)

Ermittlungstiefe zur of-
fensichtlichen Masselo-
sigkeit

(165.18)

Zeitlicher Zusammen-
hang
(165.19)

Gesellschaftsrechtliche
Anspriche
(165.20)
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(9) In der nachfolgenden Tabelle sind mdgliche Erkenntnisquel-
len/Indizien aufgelistet. Sie kdnnen Hinweise fir oder gegen die of-
fensichtliche Masselosigkeit geben. Fir die abschlieRende Beurtei-
lung ist daher eine Gesamtschau des Sachverhaltes erforderlich.
Malgeblich ist hier auch die Auspragung einzelner Merkmale. Nur
geringflgige Ruckstdnde/Schulden deuten nicht grundsatzlich auf

Zahlungsunféhigkeit hin.

Erkenntnisquelle/Indiz

Fir welche Rechtsformen re-
levant

Arbeitgeberfragebogen zur Be- | Alle

triebseinstellung

Keine Zahlung von Arbeitsent- | Alle

gelt unter Hinweis auf Insol-

venz/Zahlungsunfahigkeit

Liguidation Personen- und Kapitalgesell-
schaften

Ldéschung wegen Vermégenslo-
sigkeit

Alle Kapitalgesellschaften und
Personengesellschaften, bei
denen keine natirliche Person
Gesellschafter ist

Beitragsrickstande bei den Ein- | Alle

zugsstellen

Schulden bei anderen Glaubi- | Alle

gern

Auflésungsbeschluss der Ge- | Personen- und Kapitalgesell-
sellschafter schaften
Vollstreckungsprotokoll Alle

Vermogensauskunft (eidesstatt- | Alle
liche Versicherung mit Vermo-
gensverzeichnis)

2.5 Zusammentreffen mehrerer Insolvenzereignisse

(1) Erfolgen zwei Entscheidungen des Insolvenzgerichtes aus dem-
selben Grund, ist die erste Entscheidung mafRgebend. Die in § 165
Abs. 1 Satz 2 SGB Ill genannten Insolvenzereignisse stehen nicht in
einem Rangverhaltnis zueinander.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Erkenntnisquel-
len/Indizien
(165.21)

Gleichrangigkeit der In-
solvenzereighisse
(165.22)
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Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

(2) Hat das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren erdffnet oder
den Antrag auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse
abgewiesen, sind Ermittlungen zur Betriebseinstellung nur erforder-
lich, wenn geltend gemacht wird, dass eine solche vor dem Insol-
venzantrag eingetreten ist.

2.6 Auslandisches Insolvenzereignis

(1) Auch auslandische Insolvenzereignisse losen einen Anspruch
auf Insolvenzgeld aus, wenn sie der Eréffnung des Insolvenzverfah-
rens oder der Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse
entsprechen. Die BA ist in derartigen grenziberschreitenden Fallen
allerdings nur zustandig, wenn es sich um ein inlandisches Beschéf-
tigungsverhaltnis handelt, vgl. RN 165.3.

Eine Ubersicht der in Frage kommenden Insolvenzverfahren kann
dem Anhang A zu Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2015/848 ent-
nommen werden. Im Zweifel sind bei der fir den Sitz des Arbeitge-
bers zustdndigen Garantieeinrichtung Auskiinfte zu einem Insol-
venzereignis einzuholen.

2.7 Weiteres materiell-rechtlich beachtliches Insol-
venzereignis

(1) Versicherungsfall beim Insolvenzgeld ist die durch das Insol-
venzereignis manifestierte Zahlungsunféhigkeit des Arbeitgebers.
Dies umfasst insbesondere die Unfahigkeit seine Verpflichtung zur
Zahlung von Arbeitsentgelt und von Sozialversicherungsbeitrdgen
zu erfillen. Nur wenn die den Versicherungsfall begriindende Zah-
lungsunfahigkeit beseitigt ist, kann ein weiteres Insolvenzereignis
einen Anspruch auf Insolvenzgeld ausldsen.

(2) Die Zahlungsunfahigkeit bleibt bestehen, solange der Schuldner
wegen des Mangels an Zahlungsmitteln nicht in der Lage ist, seine
falligen Geldschulden im Allgemeinen zu erfillen. Als Indiz fur die
Zahlungsunféahigkeit gilt nach 8 17 Abs. 2 InsO die Zahlungseinstel-
lung durch den Schuldner. Hinweise fur eine Zahlungsunfahigkeit
konnen insbesondere sein:

I Einstellung der Entgeltzahlung

I Abgabe einer Vermogensauskunft nach erfolglosem Pfan-
dungsversuch gem. 8 807 Abs. 1 Nr. 2 ZPO

I Erklarung der Zahlungsunfahigkeit gegeniber den Ge-
schéaftspartnern

(3) Wann von wiederhergestellter Zahlungsfahigkeit auszugehen ist,
muss nach den jeweiligen Gesamtumstanden des Einzelfalles beur-
teilt werden. Die Tatsache, dass die laufenden Verbindlichkeiten er-
fullt werden, rechtfertigt jedenfalls fur sich allein noch nicht die An-
nahme wiederhergestellter Zahlungsfahigkeit. Gleiches gilt fir den

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Umfang der Sachver-
haltsermittlung
(165.23)

Ausléandisches Insol-
venzereignis
(165.24)

Weiteres Insolvenzereig-
nis
(165.25)

Zahlungsunfahigkeit
(165.26)

Wiederherstellung der
Zahlungsfahigkeit
(165.27)
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Fall, dass zwischen den jeweiligen Insolvenzereignissen ein lange-
rer zeitlicher Abstand liegt.

Grundsatzlich kann erneute Zahlungsfahigkeit dann angenommen
werden, wenn sich die finanzielle Situation des Schuldners so ge-
bessert hat, dass er wieder kreditwirdig geworden ist. Das erfordert
in der Regel, dass der Arbeitgeber auch beziiglich der Altschulden
eine Regelung trifft, die der Sanierung des Unternehmens ausrei-
chend Rechnung tragt. Indizien kénnen sein:

Langfristige Stundungsvereinbarungen
Vergleichsregelungen
Restschuldbefreiung

Erflllter Insolvenzplan

(4) Allein die Freigabe einer selbstandigen Tatigkeit aus der Insol-
venzmasse nach 8 35 Abs. 2 InsO fihrt nicht zur Wiederherstellung
der Zahlungsfahigkeit des Arbeitgebers.

(5) Ein Insolvenzplan kann fir die Beurteilung der wiederhergestell-
ten Zahlungsfahigkeit nur ein Indiz sein. Er ist der insolvenzrechtli-
che Versuch die Zahlungsfahigkeit wiederherzustellen und eine
gofs. vorhandene Uberschuldung zu beseitigen. Alleine durch seine
Existenz bewirkt ein Insolvenzplan dies jedoch nicht. Insofern sind
weitere Kriterien, wie z.B. das operative Betriebsergebnis, heranzu-
ziehen.

Die Zahlungsunfahigkeit ist daher alleine durch die Annahme eines
Insolvenzplanes und die Aufhebung des Insolvenzverfahrens nicht
beseitigt. Die Forderungen sind nur bedingt erlassen und leben bei
Eroffnung eines neuen Insolvenzverfahrens ohne vorheriger Planer-
fullung oder bei erheblichen Ruckstanden in der Planerfillung wie-
der auf. In der Regel ist davon auszugehen, dass bei Nichterfillung
des Insolvenzplanes oder vor Aufhebung der Planiberwachung
durchgehende Zahlungsunfahigkeit vorliegt.

3. Insolvenzgeld-Zeitraum

3.1 Grundsétze

(1) Der Insg Zeitraum umfasst grundsatzlich die letzten drei Monate
des Arbeitsverhéltnisses vor dem Insolvenzereignis. Der Tag des
Insolvenzereignisses gehdrt nicht zum Insg-Zeitraum. Der maximal
3 monatige Insg-Zeitraum muss nicht zusammenhéngend verlaufen.

(2) Der Insg-Zeitraum beschréankt sich nicht nur auf das letzte Ar-
beitsverhaltnis vor dem Insolvenzereignis, sondern erfasst auch ein
vorhergehendes Arbeitsverhaltnis mit demselben Arbeitgeber.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Freigabe der selbststan-
digen Tatigkeit
(165.28)

Insolvenzpléane
(165.29)

Verlauf Insolvenzgeld-
Zeitraum
(165.30)

Mehrere Arbeitsverhalt-
nisse
(165.31)

Seite 11 von 26



https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__35.html



Anlage 3 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

(3) Hat ein Betriebstubergang nach 8 613a BGB vor dem Insolvenz-
ereignis stattgefunden, endet der Insg-Zeitraum am Tag vor der Be-
triebsiibernahme. Der Insg-Zeitraum kann nur Zeiten eines Arbeits-
verhaltnisses mit dem insolventen Arbeitgeber umfassen.

(4) Der Insg-Zeitraum bezieht sich nicht auf Zeiten, in denen kein
Anspruch auf Arbeitsentgelt bestand, weil die gegenseitigen
Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhaltnis ruhten. Beispiele dafur
sind:

I der Bezug von Kranken- oder Verletztengeld, wenn kein An-
spruch auf Zuschuss durch den Arbeitgeber besteht

I das Beschaftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz,
wenn kein Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
besteht

I die Elternzeit

I ein Dienst nach dem Gesetz tiber den Bundesfreiwilligen-
dienst

I eine Wehriibung oder ein freiwilliger Wehrdienst

Zeiten des unbezahlten Urlaubs sind nicht auszuklammern, da die-
se Zeiten zwischen den Arbeitsvertragsparteien vereinbart werden,
obwohl grundsatzlich ein Anspruch auf Arbeitsentgelt bestehen
wirde.

3.2 Beendigung des Arbeitsverhaltnisses

(1) Die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses durch Kiindigung oder
Auflésungsvertrag hat nach § 623 BGB schriftlich zu erfolgen. Das
gilt ebenso fur die Befristung eines Arbeitsverhaltnisses. Wird die
Schriftform nicht eingehalten, ist die Kindigung, der Auflésungsver-
trag oder die Befristung nach 8§ 125 BGB nichtig.

(2) Das Insolvenzereignis hat keinen Einfluss auf den Fortbestand
des Arbeitsverhaltnisses. Es ist kein wichtiger Grund i. S. des § 626
BGB. Ein wichtiger Grund liegt u.a. vor, wenn die Hauptpflichten aus
dem Arbeitsverhaltnis dauerhaft nicht erfllt werden. Dies kann z.B.
bei wiederholtem Zahlungsverzug des Arbeitgebers sein.

(3) Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Falle der ,Auf-
I6sung” des Arbeitsverhaltnisses ohne Einhaltung der Form nach §
623 BGB die Arbeitsleistung nicht angeboten und besteht deswegen
auch kein Anspruch auf Arbeitsentgelt fir die Zeit nach der unwirk-
samen Beendigung des Arbeitsverhdltnisses, sind die Grundsétze
der RN 165.33 anwendbar.

(4) Das Arbeitsverhaltnis ist nicht beendet, wenn die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer innerhalb einer Frist von drei Wochen nach
Zugang der Kindigung gegen diese Klage erhoben hat (88 4 und 7
KSchG).

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Betriebsliibernahme
(165.32)

Ruhendes Arbeitsver-
haltnis
(165.33)

Schriftformerfordernis
der Beendigung
(165.34)

Insolvenz kein wichtiger
Grund
(165.35)

Unwirksame Beendigung
(165.36)

Arbeitsrechtsstreite
(165.37)

Seite 12 von 26



https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__613a.html

http://www.gesetze-im-internet.de/bfdg/

http://www.gesetze-im-internet.de/bfdg/

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__125.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__626.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__626.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__623.html

http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/



Anlage 3 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

Die Entscheidung dariiber, ob Kindigungsschutzklage erhoben
werden soll, trifft ausschlieRlich die Antragstellerin oder der Antrag-
steller. Das gilt gleichermal3en fur die gerichtliche Verfolgung von
Arbeitsentgeltanspriichen. Allerdings gehen mit der Beantragung
des Insg die Anspriiche auf Arbeitsentgelt auf die BA Uber, was in-
soweit den Verlust der Aktivlegitimation zur Verfolgung der Entgel-
tanspriche zur Folge hat. Die Auswirkung der Erhebung einer Kin-
digungsschutzklage auf den Insolvenzgeld-Anspruch sind dem An-
tragsteller auf Wunsch darzulegen.

Nach 8 240 ZPO wird ein Rechtsstreit im Falle der Insolvenzeroff-
nung oder der Bestellung eines starken vorlaufigen Insolvenzver-
walters unterbrochen. Die Unterbrechnung wirkt bis zur Aufhebung
des Insolvenzverfahrens oder Wiederaufnahme des Rechtsstreites
nach § 352 Abs. 1 InsO. Solange ein Kindigungsrechtsstreit nicht
erledigt ist, kann das Ende des Arbeitsverhaltnisses nicht festge-
stellt werden.

3.3 Bestimmung des regelmaligen Insolvenzgeld-
Zeitraumes

(1) Bestand das Arbeitsverhéltnis bei Eintritt des Insolvenzereignis-
ses noch und liegt kein Fall des § 165 Abs. 3 SGB Il vor, endet der
Insg-Zeitraum am Tag vor dem Insolvenzereignis.

(2) In Fallen, in denen das Arbeitsverhaltnis vor dem Insolvenzer-
eignis endete, umfasst der Insg Zeitraum die letzten drei Monate
des Arbeitsverhaltnisses. Der letzte Tag des Arbeitsverhaltnisses ist
der letzte Tag des Insg Zeitraumes.

Beispiele fur den regelmaligen Insg-Zeitraum:

Insolvenztag Ende  Arbeits- | Beginn Insg- | Ende Insg-
verhaltnis Zeitraum Zeitraum

11.05. 30.06. 11.02. 10.05.

29.05. 30.06. 01.03. 28.05.

31.05. 30.06. 01.03. 30.05.

29.05. (Schalt- | 30.06. 29.02. 28.05.

jahr)

01.06. 31.05. 01.03. 31.05.

15.05. 30.04. 01.02. 30.04.

20.05. 15.05. 16.02. 15.05.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Ende Arbeitsverhaltnis
nach Insolvenztag
(165.38)

Ende Arbeitsverhaltnis
vor Insolvenztag
(165.39)
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3.4 Bestimmung des
Sonderféllen

(1) Nach § 165 Abs. 3 SGB Il tritt fur die Bestimmung des Insg-
Zeitraumes der Tag der Kenntnisnahme an die Stelle des Insolven-
zereignisses, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in
Unkenntnis des Insolvenzereignisses die Arbeit aufgenommen oder
weitergearbeitet hat. Dies setzt die tatsachliche Erbringung einer
Arbeitsleistung oder Ersatztatbestande, wie Krankheit, Urlaub, be-
zahlte Freistellung oder Feiertage, voraus.

Insolvenzgeld-Zeitraumes in

Arbeitsleistung in Un-
kenntnis des Insolvenze-
reignisses

(165.40)

Positive Kenntnis des In-
solvenzereignisses
(165.41)

(2) Der Insg-Zeitraum endet erst durch positive Kenntnis des In-
solvenzereignisses. Hierbei ist es unerheblich, ob der Arbeitnehme-
rin oder dem Arbeitnehmer die Zahlungsunféahigkeit mangels eige-
ner Nachforschungen unbekannt geblieben ist oder ob sie oder er
von dem Arbeitgeber getauscht wurde. Unkenntnis liegt auch dann
vor, wenn der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer bekannt wird,
dass das Insolvenzgericht Gber den Insolvenzantrag entschieden
hat, ihr oder ihm jedoch die Art der Entscheidung unbekannt ist.

Unkenntnis des Eroff-
nungsbeschlusses
(165.42)

(3) Der Eréffnungsbeschluss wird nach § 30 InsO 6ffentlich bekannt
gemacht. In diesem Fall kommt es darauf an, dass die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer die Unkenntnis davon nicht verschul-
det hat. Hiervon ist z.B. auszugehen, wenn sich eine Arbeitnehme-
rin oder ein Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Eréffnung des Insolvenz-
verfahrens im Urlaub befindet und erst nach der Rickkehr vom In-
solvenzereignis Kenntnis erlangt.

Beispiele zur Arbeitsaufnahme/Weiterarbeit in Unkenntnis des In-
solvenzereignisses. Das Arbeitsverhaltnis ist jeweils nicht beendet.

Insolvenztag | Arbeitsleistung | Positive Kenntnis | Beginn Ende
bis vom Insolvenz- | Insg- Insg-

ereignis Zeitraum | Zeitraum
01.06. 15.06. 15.06. 15.03. 14.06.
01.06. 20.06. 10.06. 10.03. 09.06.
20.06. 30.06. 01.07. 01.04. 30.06.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017
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4. Uber Insolvenzgeld ersetzbare Anspriiche auf Ar-
beitsentgelt

4.1 Bezlige aus dem Arbeitsverhaltnis

(1) Zum Arbeitsentgelt zahlen alle Geld- und Naturalleistungen, die
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhalt-
nis als Gegenwert fur die von ihr oder ihm geleistete Arbeit bean-
spruchen kann. Dies beinhaltet auch den Ersatz der bei Erbringung
der Arbeitsleistung entstandenen Auslagen. Dies schlief3t auch eine
pauschale Abgeltung derartiger Auslagen ein. Auch Leistungen, auf
die die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in Féllen nicht geleis-
teter Arbeit (z.B. bei Urlaub, Krankheit, Freistellung) Anspruch hat,
kénnen Arbeitsentgelt in diesem Sinne sein. Dies gilt unabhangig
davon, ob diese Entgeltbestandteile beitragspflichtig sind oder nicht.

(2) Bezuige aus dem Arbeitsverhdltnis liegen nur vor, wenn sich der
ihnen zugrunde liegende Rechtsanspruch aus dem Inhalt des Ar-
beitsvertrages, den diesem zugrunde liegenden Betriebsvereinba-
rungen und Tarifvertragen, aufgrund arbeitsrechtlicher gesetzlicher
Bestimmungen oder des faktischen Arbeitsverhaltnisses ergibt.

(3) Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns sieht
fur jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeithehmer einen Anspruch auf
Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Hohe des geltenden
Mindestlohns vor. Es besteht Anspruch auf Insg in Hohe des ge-
setzlichen Mindestlohns unabhangig davon, ob dieser vor Eintritt
der Zahlungsunfahigkeit tatsachlich gezahlt wurde. Im Anwen-
dungsbereich eines (allgemeinverbindlichen) Tarifvertrages besteht
auch dann Anspruch auf Insg in HOhe der tariflichen Vergitung,
wenn dieser wahrend der Laufzeit des Arbeitsverhéltnisses niemals
zur Anwendung gekommen ist.

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kdnnen einen Beitrag zur
Sanierung des Unternehmens durch

I einen Verzicht auf Entgeltanspriiche oder
I eine Verminderung der Arbeitszeit

leisten. Soweit fur den Fall der Insolvenz ein Wiederaufleben der
von dem Verzicht erfassten Entgeltanspriche vereinbart ist, kann
Insolvenzgeld gezahlt werden, wenn diese Vereinbarung weder sit-
tenwidrig noch insolvenzrechtlich anfechtbar ist. Dies ist dann der
Fall, soweit die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer verpflichtet
war im Umfang der ungekirzten Arbeitszeit zu arbeiten. Auch die
Kindigung einer Lohnverzichtsvereinbarung wegen drohender In-
solvenz ist nicht sittenwidrig. Es kommt also analog zu RN 165.6 auf
das Erbringen und Annehmen der Arbeitsleistung an.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Arbeitsentgelt
(165.43)

Arbeitsrechtliche Grund-
lage
(165.44)

Mindestlohn
(165.45)

Sanierungsbeitrage
(165.46)
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(5) Soweit Anspriiche auf Arbeitsentgelt im Zeitpunkt der Antragstel-
lung bereits

I verjahrt oder
I wegen des Ablaufs arbeits- oder tarifvertraglicher Aus-
schlussfristen verfallen sind

kénnen Sie keinen Anspruch auf Insg begriinden. Liegt ein Insol-
venzereignis vor, kann nach Rechtsprechung des BAG ein An-
spruchsverlust aufgrund tariflicher Ausschlussklauseln nicht mehr
eintreten, weil die Zielsetzung der tariflichen Ausschlussfrist nach
Eintritt des Insolvenzereignisses nicht mehr erreichbar ist.

(6) Gerat der Arbeitgeber mit der Annahme der angebotenen Ar-
beitsleistung in Verzug, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer nach § 615 BGB gleichwohl einen Anspruch auf Arbeitsent-
gelt haben. Anspriiche auf Annahmeverzugslohn kénnen z.B. bei
einer unwirksamen Beendigung des Arbeitsverhaltnisses durch
Missachtung der Schriftform oder einer einseitigen Freistellung
durch den Arbeitgeber in Betracht kommen. Wurde flr Zeiten, in
denen das Arbeitsgericht den Fortbestand des Arbeitsverhaltnisses
festgestellt hat, die Arbeitsleistung durch die Arbeitnehmerin oder
den Arbeitnehmer nicht angeboten, befand sich der Arbeitgeber
nicht im Annahmeverzug. Auch wenn fir diese Zeiten kein Entgel-
tanspruch bestand, kénnen sie dennoch Bestandteil des Insg-
Zeitraumes sein, da in dieser Zeit das Arbeitsverhéltnis fortbestand.
Zeiten eines Urlaubs, eines Freizeitausgleichs oder einer
vereinbarten Freistellung mit Entgeltanspruch begriinden keinen
Anspruch auf Annahmeverzugslohn, sondern auf (Urlaubs-)Entgelt.

(7) Kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeithehmer nebem dem Ar-
beitgeber Dritte wegen der Arbeitsentgeltforderungen in Anspruch
nehmen, besteht trotzdem ein Anspruch auf Insg. Beispiele sind

I die gesamtschuldnerische Haftung von Arbeitgeber und Be-
triebstibernehmer fiir vor dem Betriebsiibergang entstande-
ne Entgeltanspriche oder

I trotz vom Arbeitgeber vereinnahmter Erstattung in einem Ur-
laubskassenverfahren nicht erfillte Urlaubsentgeltanspri-
che.

(8) Soweit Anspriiche auf Arbeitsentgelt insolvenzgesichert sind,
d.h. aus einer Insolvenzsicherung Entgelt erzielt werden kann, be-
steht kein Anspruch auf Insg. Der Anspruchsausschluss setzt vo-
raus, dass spatestens im Zeitpunkt des Eintritts des Insolvenzereig-
nisses das gesicherte Arbeitsentgelt dem Vermdgen der Arbeitneh-
merin oder des Arbeitnehmers zuzuordnen ist. Dies ist zum Beispiel
bei folgenden Modellen der Fall:

I Bankburgschaften,

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Verjahrte und verfallene
Anspriche
(165.47)

Annahmeverzug
(165.48)

Haftung Dritter
(165.49)

Insolvenzgesicherte An-
spriche
(165.50)
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4.2

Absicherung im Wege dinglicher Sicherheiten (z.B. Verpfan-
dung von Wertpapieren, insbesondere Fonds) zu Gunsten
der Arbeitnehmer,

bestimmte Versicherungsmodelle der Versicherungswirt-
schaft oder

das Modell der doppelseitigen Treuhand.

Arbeitsentgeltanspriiche im Einzelnen

(1) Zum Arbeitsentgelt im Sinne der Insg Vorschriften zéhlen z.B.

grundsatzlich

Arbeitgeberzuschisse zur freiwilligen oder privaten Kranken-
und Pflegeversicherung sowie zu berufsstandischen Versor-
gungseinrichtungen (z.B. fiir Architekten, Arzte, Apotheker,
Rechtsanwalte)

Aufstockungsbetrage bei Altersteilzeit

Auslésungen

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle

Ersatz von Auslagen

Fahrgeldentschadigungen fur Fahrten von der Wohnung zur
Arbeitsstelle

Gefahren-, Wege- und Schmutzzulagen

Gewinnanteile (Tantiemen)

Jahressonderleistungen

Jubilaumszuwendungen

Kleidergelder

Kostgelder

laufende oder unregelméRige Lohn- oder Gehaltsbestandtei-
le (z.B. Zeit- oder Akkordlohn, Gehalt, Lohn fiir Uberstunden,
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit)

Lohnausgleich im Baugewerbe

Mankogelder

Provisionen

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Entgeltbestandteile
(165.51)
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I Reisekosten (einschlieBlich Kilometergelder fur die Benut-
zung des eigenen Pkw fir Geschéaftsfahrten)
Sachbeziige
Urlaubsentgelte und zusatzliche Urlaubsgelder
vermégenswirksame Leistungen

Werkzeuggelder

Zuschisse zum Krankengeld oder zum Mutterschaftsgeld

(2) Zu den insolvenzgeldfahigen Anspriichen auf Arbeitsentgelt ge-
horen auch die gegeniber einem Arbeitgeber bestehenden Scha-
densersatzanspriiche, die sich darauf stitzen, dass er versaumt
hat, rechtzeitig eine Anzeige Uber den Arbeitsausfall zu erstatten
oder einen fristwahrenden Antrag auf Kurzarbeitergeld oder ergan-
zende Leistungen zu stellen, soweit diese Leistungen fir den Insg-
Zeitraum zu beanspruchen gewesen waren.

(3) Nebenforderungen, wie z.B.

I Verzugszinsen
I Kosten der Beantragung des Insolvenzverfahrens
I Gerichts- und Anwaltskosten

sind nicht als Arbeitsentgelt anzusehen, weil die Sicherung durch
das Insg auf Bezlige beschrankt ist, die einen Gegenwert fir die Ar-
beitsleistung darstellen.

(4) Vereinbarungen, deren wesentlicher Zweck es ist, der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer einen zuséatzlichen Anspruch auf
Insg ohne Gegenleistung zu verschaffen, sind sittenwidrig. Ob eine
sittenwidrige Belastung der Umlagezahler vorliegt, ist auch bei Ver-
einbarungen zum Arbeitsentgelt nach den Kriterien der RN 165.6
und 165.7 zu beurteilen.

4.3 Betriebliche Altersvorsorge

(1) Im Falle einer Entgeltumwandlung nach 8 1 Abs. 2 Nr. 3 Be-
trAVG vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass kinftig an
die Stelle eines Teils des Entgeltanspruchs eine Versorgungszusa-
ge des Arbeitgebers tritt. Dadurch wird der Arbeitsentgeltanspruch
entsprechend gemindert.

Interne Durchfihrungswege bedirfen keines gesonderten Schutzes,
weil hier der Pensionssicherungsverein aG eintritt. Der Gesetzgeber
hat deshalb nur arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
mit externem Durchfiihrungsweg in die Insg-Regelung einbezogen.
In diesen Fallen gilt bei Nichtzahlung durch den Arbeitgeber die

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Entgangene Kug-
Leistungen
(165.52)

Nebenforderungen
(165.53)

Sittenwidrige Vereinba-
rungen
(165.54)

Entgeltumwandlung
(165.55)
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Entgeltumwandlung als nicht vereinbart. Die Beitragszahlung obliegt
trotz Einbeziehung der Arbeithehmerin oder dem Arbeitnehmer.

(2) Vom Arbeitgeber finanzierte Beitrédge zur betrieblichen Altersvor-
sorge, die dieser zusatzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbringen muss, sind nicht insg-fahig. Diese Anspriiche sind
zwar durch das Arbeitsverhdltnis veranlasst, aber diesem nicht un-
mittelbar zuzurechnen. Der Arbeitgeber leistet diese zusatzlich und
damit aul3erhalb des Arbeitsverhdltnisses.

Vom Arbeitgeber zugesagte Leistungen aus einer betrieblichen Al-
tersversorgung (interne Durchfihrungswege) sind — unabhangig von
ihrer Finanzierung — nicht insolvenzgeldfahig.

Eine Ubersicht tiber die Durchfilhrungswege ist angefligt.

betriebliche

| Altersvorsorge [ — arbeitnehmerfinanziert

I arbeitgeberfinanziert 5

(zusatzliche (Entgeltumwandlung /
| Leistung) .Gehaltsverzicht")
|
v v

) ' Priifung

| nicht Insg-fahi
‘nlc i 9 l — Durchfihrungsweg

— |
e v
* Direktversicherung
« Pensionsfonds
+ Pensionskasse

| » Direktzusage
| *Unterstltzungskasse

(interner Versorgungsweg)
(externer Versorgungsweg)

v

| nicht Insg-fahig
(gesetzlich unverfallbare Anwartschaften
sind durch den Pensionssicherungs-

| verein aG gesichert)

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

v

Insg-fahig

(soweit AG keine Beitrdge mehr an
den Versorgungstrager abgefihrt
hat)

Bundesagentur
fiir Arbeit

Reine Arbeitgeberfinan-
zierung
(165.56)
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4.4 Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhéltnisses

(1) Werden bei der Bearbeitung des Insg Antrages Hinweise auf ei-
nen der Tatbestande des § 9 Abs. 1 AUG bekannt, ist das zustandi-
ge ANU-Sachbearbeitungs-Team einzubinden. Der Eintritt eines
dieser Tatbestdnde hat die Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhalt-
nisses zur Folge. In diesen Fallen gilt ein Arbeitsverhéltnis zwischen
dem Entleiher und der Leiharbeitnehmerin oder dem Leiharbeit-
nehmer als zustande gekommen.

Das sogenannte fingierte Arbeitsverhéltnis im Sinne von 8§ 10 Abs. 1
Satz 1 AUG fiihrt zu einem Arbeitsentgeltanspruch gegen den Ent-
leiher. AuRerdem hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer
nach § 10 Abs. 2 AUG einen Schadensersatzanspruch gegen den
Verleiher. Beide begrinden bei einer Insolvenz des Ver- oder Ent-
leihers einen Anspruch auf Insg.

(2) Der Arbeitsentgeltanspruch gegen den Entleiher und der Scha-
densersatzanspruch gegen den Verleiher stehen gleichrangig ne-
beneinander. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann nicht
verpflichtet werden vorrangig einen Anspruchsgegner in Anspruch
zu nehmen.

4.5 Insolvenzgeldanspruch von Erben

(1) Bei Tod der Arbeitnehmerin oder des Arbeithehmers vor Stellung
eines eigenen Insg Antrages konnen die rickstandigen Entgeltan-
spruche durch die Erben geltend gemacht werden. Hierbei kann es
sich nur um Anspriche handeln, die der Arbeitnehmerin oder dem
Arbeitnehmer schon zu Lebzeiten zustanden. Arbeitsrechtliche An-
spruche, die erst mit dem Tod der Arbeitnehmerin/des Arbeitneh-
mers entstehen und einem Zeitraum nach Beendigung des Arbeits-
verhaltnisses zuzuordnen sind, begrinden keinen Anspruch auf
Insg. Dies kénnen z.B. Entgeltfortzahlung bei Tod oder Sterbegeld
sein.

Ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach der Antragstel-
lung und nach dem Insolvenzereignis gestorben, wird der fallige
Insg Anspruch gemafd § 58 SGB | nach den Vorschriften des BGB
vererbt. Die Vorschrift findet entsprechende Anwendung, wenn die
Arbeitnehmerin oder der Arbeithehmer nach der Antragstellung,
aber vor dem Insolvenzereignis stirbt.

(2) Der Nachweis der Erbberechtigung ist grundséatzlich durch Vor-
lage des Erbscheines zu fihren. Dies gilt auch, wenn ein Testament
vorhanden ist. Gibt es keinen Erbschein und soll dieser — z.B. we-
gen Geringflgigkeit des Nachlasses — auch nicht beantragt werden,
hat die Antragstellerin oder der Antragsteller die Angaben zu ma-
chen und die Urkunden zur Feststellung der erbrechtlichen Position
vorzulegen, die auch das Nachlassgericht bei der Erteilung des

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Unwirksamkeit und Fol-
gen
(165.57)

Gleichrangigkeit der An-
spriche
(165.58)

Anspriche von Erben
(165.59)

Nachweis der Erbberech-

tigung
(165.60)
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Erbscheines zugrunde legt (v.a. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde,
Stammbuch, Sterbeurkunde ggf. auch von Vorverstorbenen). Au-
Berdem hat die Antragstellerin oder der Antragsteller im Rahmen
einer wahrheitsgemafen Erklarung alle tbrigen Erbberechtigten zu
benennen bzw. zu erklaren, dass weitere Erben nicht vorhanden
sind und die Erteilung eines Erbscheines nicht beantragt wird. Dar-
Uber hinaus ist in diesem Fall eine schriftliche Bestétigung des oder
der Erbberechtigten tber die Unterrichtung erforderlich, dass bei
spaterer Feststellung vorrangig Erbberechtigter der Bewilligungsbe-
scheid aufgehoben wird und das zu Unrecht gezahlte Insg zu erstat-
ten ist.

(3) Fur die Erben kann auch der Nachlasspfleger die ibergegange-
nen Arbeitsentgeltanspriiche im Rahmen des § 165 Abs. 4 SGB lI
rechtswirksam geltend machen.

5. Zeitliche Zuordnung von Entgeltansprichen

(1) Anspriiche auf Arbeitsentgelt kdnnen nur dann einen Anspruch
auf Insg begriinden, wenn sie zeitlich dem Insg Zeitraum zuzuord-
nen sind. Hierbei kommt es maRgeblich darauf an, wann das Ar-
beitsentgelt erarbeitet worden ist. Ausschlaggebend sind insoweit
der arbeitsrechtliche Entstehungsgrund und die Zweckbestimmung
der Leistung. Auch rickwirkende tarifliche Lohnerhéhungen sind zu
beachten, soweit Sie den Insg Zeitraum betreffen. Dabei kommt es
nicht auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Tarifvertrages an.

5.1 Besonderheiten bei laufendem Arbeitsentgelt

(1) Laufendes Arbeitsentgelt ist dadurch gekennzeichnet, dass hier-
durch die in einem Entgeltabrechnungszeitraum erbrachte Arbeits-
leistung bzw. Ersatztatbestande wie Urlaub, Entgeltfortzahlung, An-
nahmeverzug vergutet werden sollen.

(2) Fallen Leistungen nur teilweise in den Insg-Zeitraum, werden sie
anteilig bericksichtigt. Ist keine arbeits- oder tarifvertragliche Rege-
lung zur Teillohnberechnung vorhanden, wird in Anlehnung an §
339 SGB lll der Kalendermonat generell mit 30 Tagen angesetzt.

(3) Arbeitszeitkonten werden z.B. im Rahmen von Gleitzeitregelun-
gen oder Schichtmodellen gefuihrt. Eingestellte Arbeitszeitguthaben
kénnen fur Arbeitszeitflexibilisierungen genutzt werden. Arbeitszeit-
guthaben, die vor dem Insg Zeitraum erarbeitet wurden, begriinden
grundsatzlich keinen Anspruch auf Insg. Soweit diese im Insg Zeit-
raum im Rahmen eines Freizeitausgleichs genutzt werden, besteht
jedoch ein Anspruch auf Insg.

(4) Bei einem verstetigten Monatslohn wird das Entgelt monatlich in
gleichbleibender Hohe gezahlt. Dabei ist die Zahl der zu leistenden
Arbeitsstunden je Monat zwar festgelegt, die Entgelthohe aber

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Geltendmachung durch
Nachlasspfleger
(165.61)

Erarbeitungsprinzip
(165.62)

Laufendes Arbeitsentgelt
(165.63)

Teillohnberechnung
(165.64)

Arbeitszeitkonten
(165.65)

Verstetigtes Arbeitsent-
gelt
(165.66)
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unabhangig von der Zahl der erbrachten Arbeitsstunden. Verstetigte
Monatsléhne konnen arbeits- oder tarifvertraglich und in einer
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Ein Beispiel sind die
Regelungen des BRTV-Bau tber den Monatslohn und die Fihrung
eines Ausgleichskontos.

Ein verstetigtes Arbeitsentgelt liegt ebenfalls bei flexiblen
Arbeitszeitregelungen nach 8 7 Abs. la SGB IV oder bei
Altersteilzeit im Blockmodell vor. Hier werden geleistete
Arbeitszeiten oder erzielte Arbeitsentgelte fir eine spatere
Freistellung von der Arbeit verwendet. Das Arbeitsentgelt wird hier
Uber den gesamten Zeitraum anhand einer gleichbleibenden
(Stunden-)Basis ermittelt. Dieses Arbeitsentgelt ist sowohl fur die
Arbeits- als auch die Freistellungsphase maf3geblich.

(5) Fiir den Insg-Zeitraum angeordnete Mehrarbeit/Uberstunden, die
nicht bereits durch das (verstetigte) Arbeitsentgelt abgegolten wur-
den, sind als laufendes Arbeitsentgelt Insg-fahig. Die Uberstunden
sind in dem Entgeltabrechnungszeitraum anzusetzen, in dem sie
erarbeitet wurden. Es gibt Vereinbarungen zur Arbeitszeit, die eine
Vergitung von Uberstunden in Geld ausschlieBen. Der Ausgleich ist
ausschlieB3lich durch Freistellung von der Arbeitsleistung (Freizeit-
ausgleich) vorgesehen. Diese Uberstunden kénnen unter den nach-
folgend genannten Voraussetzungen uber Insg ersetzt werden.

Auflésung von Arbeitszeitkonten:

Manche  Vereinbarungen sehen  bei  Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses oder zum Ende eines Ausgleichszeitraumes
die Abgeltung von Uberstunden vor, bei denen aus dienstlichen
Grinden ein Freizeitausgleich nicht erfolgen konnte. Fir die
Gewdahrung von Insolvenzgeld kann fiktiv davon ausgegangen
werden, dass diese Bedingung zum Ende des Insg-Zeitraumes
eingetreten ist. Das Erarbeitungsprinzip bleibt davon unberiihrt.

Anderungsvereinbarungen:

Soweit die Vereinbarung zur Arbeitszeit gedndert wird und nun auch
die Vergitung von Uberstunden vorsieht, kann es sich um eine
zulassige  Vertragsanderung handeln. Sie ist  weder
rechtsmissbréuchlich noch sittenwidrig soweit sie den Malstéaben
der RN 165.6, 165.46 und 165.54 standhalt.

5.2 Sonderzuwendungen
(1) Sonderzuwendungen sind beispielsweise:
I Weihnachtsgeld

I 13. Monatsgehalt
I Jubilaumspramie

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017
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Uberstunden
(165.67)

Sonderzuwendungen
(165.68)
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I Zielerreichungspramien
I Bonuszahlungen

Fur die Zuordnung kommt es darauf an, ob ein Anspruch auf diesen
Vergutungsbestandteil im Insg-Zeitraum entstanden ist. Des Weite-
ren ist zu prifen, ob aufgrund der vertraglichen Vereinbarung bei
unterjahrigen Ausscheiden ein anteiliger Anspruch auf die Sonder-
zuwendung besteht.

(2) Sieht die arbeitsrechtliche Regelung einen Anspruch auf die
Sonderzuwendung nur vor, wenn sich die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer zu einem bestimmten Stichtag in einem ungekindig-
ten Arbeitsverhaltnis befindet, besteht bei rechtswirksamer Kindi-
gung vor diesem Zeitpunkt kein Anspruch auf diese Leistung. Dies
gilt unabhangig davon, ob die Sonderzuwendung als Stichtagsleis-
tung (RN 165.71) oder anteilig (RN 165.73) zu beriicksichtigen ist.

(3) Ist der einzige Beweggrund fur den Abschluss der Vereinbarung
Uber die Veranderung des Anspruchs auf eine Sonderzuwendung,
sie zu Lasten der Insg Versicherung zu sichern, ist dies unzuléssig.
Ein solcher Vertrag liegt vor, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses
der Vereinbarung feststeht, dass der Arbeitgeber zum Falligkeits-
zeitpunkt keine Zahlungen wird leisten konnen und dies der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer bekannt war.

(4) Lasst sich eine anlass- oder zeitpunktbezogene Sonderzuwen-
dung nicht einzelnen Monaten zuordnen und ist der Anspruch im
Insg Zeitraum entstanden, ist sie in voller Héhe zu bertcksichtigen.

(5) Regelungen uber den Auszahlungszeitpunkt einer Sonderzu-
wendung betreffen lediglich die Falligkeit der Leistung. Diese steht
i.d.R. in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entstehung
des Anspruchs auf die Sonderzahlung.

(6) Sonderzuwendungen, die aufgrund der maf3gebenden Regelung
fur den Fall des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsverhalt-
nis anteilig beansprucht werden kénnen, sind als zuséatzliche Vergu-
tung fur die erbrachte Arbeitsleistung anzusehen. Sie sind deshalb
mit einem Anteil von maximal 3/12 der Sonderzuwendung beim Insg
zu bericksichtigen. Dies gilt auch fir Sonderzuwendungen ohne
Regelungen zur Auszahlung bei vorzeitigem Ausscheiden, soweit
diese nicht einer Stichtagsregelung unterliegen.

(7) Die Erfullung individueller Ziele wird durch die Insolvenz der Ar-
beitgeberin oder des Arbeitgebers nicht ausgeschlossen. Das gilt
selbst in den Fallen, in denen die Arbeitgeberin oder der Arbeitge-
ber verpflichtet war, eine Zielvereinbarung zu schlieRen und dies
unterlassen hat. Unternehmerische Ziele sind in der Insolvenz der
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers in der Regel nicht erreichbar.

BA Zentrale, GR 22
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Arbeitsrechtliche Vo-
raussetzungen
(165.69)

Unzuldssige Vereinba-
rungen
(165.70)
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(8) Zusammenfassende Darstellung zur Berucksichtung von Son-
derzahlungen:

Bundesagentur
fiir Arbeit

Prifschema Sonderzah-
lungen
(165.75)

Sonderzuwendung mit einer
arbeitsrechtlichen Regelung (Tarnfvertrag
Betriebsverainbarung, Arbeitsvertrag)

Anspruchsvoraussetzungen

Sonderzuwendung mit einer arbeitsrechtlichen
Regelung, jedoch ohne weitere Festiegung der

und weiteren Anspruchsvoraussetzungen

RN

arbeitsrechtliche Regelung sieht keine arbeitsrechtliche Regelung sieht eine
anteilige Zahlung im Falle der vorzeitigen anteilige Zahlung im Falle der vorzeitigen
Beendigung des Arbeitsverhaltinisses vor Beendigung des Arbeitsverhaltnisses vor

Y

Y h 4

Volle Bericksichtigung der Sonderzuwendung beim Insg,
wenn die wesentlichen Anspruchsvoraussatzungen,

‘ [ Hachstens 312 der gesamten Jahresleistung

insbesondere der Stichtag, im Insg-Zeitraum liegen

5.3 Beriicksichtigung von Provisionsansprichen

(1) Um entscheiden zu kdnnen, ob und in welchem Umfang Provisi-
onsanspriche dem Insg Zeitraum zuzuordnen sind, ist es erforder-
lich, die maf3geblichen einzelvertraglichen Vereinbarungen einzuse-
hen.

(2) Eine wesentliche Besonderheit von Provisionsanspriichen be-
steht in deren Erfolgsabhangigkeit. Dementsprechend kommt es fir
die Zuordnung zum Insg-Zeitraum nicht auf den Gesichtspunkt des
L,Erarbeitens”, sondern vielmehr — soweit im Einzelfall nichts ande-
res vereinbart ist — auf den Zeitpunkt des bindenden Vertragsab-
schlusses an. Fallt dieser in den Insg-Zeitraum, ist der Provisions-
anspruch unter der aufschiebenden Bedingung der spateren Aus-
fihrung des Geschafts oder der betreffenden einzelvertraglichen
Sondervereinbarung entstanden, vgl. 88 87 Abs. 1, 87a Abs. 1
HGB.

Um einen Insg-Anspruch zu begrinden, muss ein unbedingter An-
spruch vorliegen. Dies ist in der Regel davon abhéngig, dass der
Unternehmer das Geschaft ausgefihrt hat. Der Provisionsanspruch
entsteht als unbedingter Anspruch in der Regel spatestens mit der
Bezahlung durch den Dritten.

(3) Unterbleibt wegen der Insolvenz der Arbeitgeberin oder des Ar-
beitgebers die Ausfilhrung des Geschéfts oder wird die einzelver-
tragliche Bedingung nicht erfillt, hat dies auf den im Insg Zeitraum
entstandenen Anspruch auf Provision keinen Einfluss. Die aufschie-
bende Bedingung gilt als eingetreten.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Provisionsanspriche
(165.76)

Entstehung des Provisi-
onsanspruchs
(165.77)

Eintritt der Bedingung
nach dem Insolvenzer-
eignis

(165.78)
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6. Ubersicht Gesellschaftsformen
Rechtsform Organe Haftung Vertretung
Nur die natirliche | Keine Haftungsbe- | Entfallt
Einzelunter- | P€rson selbst schrankung, die Person
haftet selbst (auch mit
nehmen . N
dem Privatvermégen)
unbegrenzt
Gesellschatfter, Alle Gesellschafter haf- | Grundsatzlich durch alle
ten fur die Verbindlich- | Gesellschafter gemein-
optional: Ge- | keiten der Gesellschaft | schaftlich (sog. Gesamt-
schaftsflhrerin gemeinschaftlich, auch | vertretung), aber in der
oder Geschafts- | mit ihrem Privatvermo- | Praxis oft Vertretungsbe-
fuhrer gen fugnis fur eine Person
GbR Besonderheit:
BGH Urteil v. 29.01.2001
— 1l ZR 331/00
Gesellschafter- Grundsatzlich ist die Haf- | Geschaftsfihrung vertritt
versammlung, tung auf das Gesell- | Gesellschaft nach aul3en
GmbH und Geschaéftsfuhrerin | schaftsvermogen be_-
oder Geschafts- | schrankt; Haftung mit
UG ; ) -
fuhrer dem Privatvermdgen nur
bei deliktischen Hand-
lungen
Vorstand, Auf- | Grundsatzlich ist die Haf- | Vorstand
sichtsrat, Haupt- | tung auf das Gesell-
Aktiengesell- versammlung schaftsvermégen be-
schrankt; Haftung mit
schaft (AG) d : -
em Privatvermdgen nur
bei deliktischen Hand-
lungen
Verein (e.V.) Vorstand, Haupt- | Haftung ist auf Vereins- | Vorstand, ggf. besonderer
"7 | versammlung vermdgen beschrankt Vertreter (§ 30 BGB)
Director, Share- | Analog GmbH Director
Limited holder  (Gesell-
schafter)

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017
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Kommandit- | Komplementéare, | Der Komplementér haftet | Komplementére
gesellschaft | Kommanditisten voll, auch mit dem Pri-

(KG) vatvermdgen. Die Kom-
manditisten haften nur in
Ho6he ihrer Einlage.

Bei einer GmbH & Co.
KG ist Komplementér ei-
ne GmbH. Haftung siehe
unter GmbH.

BA Zentrale, GR 22 Seite 26 von 26
Stand: 20.12.2017
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Gesetzestext

§ 175 SGB Il
Zahlung von Pflichtbeitragen bei Insolvenzereignis

(1) Den Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach § 28d des Vierten Buches, der auf Arbeitsent-
gelte fur die letzten dem Insolvenzereignis vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhalt-
nisses entféllt und bei Eintritt des Insolvenzereignisses noch nicht gezahlt worden ist, zahlt die
Agentur fur Arbeit auf Antrag der zustdndigen Einzugsstelle; davon ausgenommen sind Sdum-
niszuschlage, die infolge von Pflichtverletzungen des Arbeitgebers zu zahlen sind sowie die
Zinsen fur dem Arbeitgeber gestundete Beitrdge. Die Einzugsstelle hat der Agentur fir Arbeit
die Beitrage nachzuweisen und daflrr zu sorgen, dass die Beschéftigungszeit und das beitrags-
pflichtige Bruttoarbeitsentgelt einschlie3lich des Arbeitsentgelts, fur das Beitrédge nach Satz 1
gezahlt werden, dem zustandigen Rentenversicherungstrager mitgeteilt werden. Die 88 166,
314, 323 Absatz 1 Satz 1 und § 327 Absatz 3 gelten entsprechend.

(2) Die Anspriche auf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Beitrage bleiben gegentiber dem Ar-
beitgeber bestehen. Soweit Zahlungen geleistet werden, hat die Einzugsstelle der Agentur fur
Arbeit die nach Absatz 1 Satz 1 gezahlten Beitrdge zu erstatten.
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Anlage 3 zur Weisung 201712017
Gultig ab: 20.12.2017
Gultigkeit bis: fortlaufend

1. Anspruchsvoraussetzungen

(1) Die Einzugsstellen kénnen den ausstehenden Gesamtsozialver- Voraussetzungen fur
sicherungsbeitrag nach § 28d SGB 1V, der auf Arbeitsentgelte fir die Beitragszahlung
den Beitragszeitraum, (RN 175.6) entfallt, verlangen, wenn (175.1)

I ein Insolvenzereignis vorliegt (RN 165.8ff) und
I die Beitragsforderung im Zeitpunkt der Antragstellung noch
nicht verjahrt ist.

(2) Zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag gehéren die Arbeitge- Gesamtsozialversi-
ber- und Arbeitnehmeranteile zur cherungsbeitrag
(175.2)
I Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
I Rentenversicherung
I Arbeitsforderung

AulRerdem gehdren zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag

I der Beitragszuschlag fiir Kinderlose in der Pflegeversiche-
rung nach Vollendung des 23. Lebensjahres, vgl. 8 55 Abs.
3 SGB XI.

I der kassenindividuelle Zusatzbeitrag nach § 242 Abs. 1 SGB
V.

I Pauschalbeitrage bei geringfligiger versicherungsfreier Be-
schaftigung.

I die alleine vom Arbeitgeber zu tragenden Beitrage, wegen
des Bezugs von Kurzarbeitergeld.

Nicht zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag gehoren die Beitrdge
zur freiwilligen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung so-
wie zu einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung (RN
165.51). Ebenso sind Nebenforderungen (S&dumniszuschlage, Stun-
dungszinsen, Kosten der Beitreibung, etc.) nicht Bestandteil des
Gesamtsozialversicherungsbeitrags.

(3) Beruft sich die Einzugsstelle auf die vollstindige Beendigung der Nachweise bei Be-
Betriebstétigkeit als Insolvenzereignis, hat sie die Indizien und Tat- triebseinstellung
sachen mitzuteilen, die aus ihrer Sicht fur die Zahlungsunfahigkeit (175.3)

sprechen. Dazu gehdren z.B. Pfandungsprotokolle, Vermogensaus-

kunfte oder Ergebnisse der Betriebsprifungen. Da auch im Anwen-

dungsbereich des § 175 SGB Ill der Amtsermittlungsgrundsatz gilt,

hat die AA im Zweifel auch eigene Ermittlungen vor der Entschei-

dung eines Antrages anzustellen. Eine ablehnende Entscheidung ist

ausfthrlich zu begriinden.

BA Zentrale, GR 22 Seite 3 von 6
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2. Ermittlung des Anspruchs

(1) Far einen Anspruch auf Entrichtung des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags nach 8 175 SGB Il missen Versicherungspflicht, Bei-
tragszeitraum und Beitragshthe personenbezogen feststellbar sein.

Sind diese nur global und nicht personenbezogen feststellbar, be-
steht kein Anspruch gegen die BA.

2.1 Personenkreis

(1) Der Anspruch auf Entrichtung des Gesamtsozialversicherungs-
beitrags kann ausschlief3lich fur Arbeitnehmer im Sinne des § 165
Abs. 1 SGB Il bestehen. Die Beurteilung richtet sich nach RN 165.2
und 165.5.

2.2 Beitragszeitraum

(1) Der maf3gebliche Beitragszeitraum entspricht dem Insolvenzge-
ldzeitraum des jeweiligen Arbeitnehmers, flr den Beitrdge geltend
gemacht werden, vgl. RN 165.30ff).

2.3 Bestimmung der Hohe

(1) Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird aus dem Arbeits-
entgelt ermittelt, das dem Grunde nach einen Anspruch auf Insol-
venzgeld auslésen kann, vgl. RN 165.43ff. Dies gilt ebenso fur
Sonderzuwendungen oder Einmalzahlungen, vgl. RN 165.68ff.

Fur die zeitliche Zuordnung der Beitragsforderung ist weder ihre
Entstehung noch ihre Félligkeit, sondern ausschlielich die zeitliche
Zuordnung des ihr zugrunde liegenden Arbeitsentgeltanspruchs
mafdgebend, vgl. RN 165.62ff.

Die Gleichwohlgewé&hrung von Arbeitslosengeld steht der Beitrags-
forderung nicht entgegen, da Insolvenzgeld vorrangig zu leisten ist.

(2) Im Gegensatz zum Anspruch auf Insolvenzgeld fur Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer (vgl. RN 165.55) ist die Entgeltumwand-
lung fir die Entrichtung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags
immer zu beriicksichtigen.

2.4 Anfechtung der Beitragszahlung

(1) Wird der rechtmaRige Beitragsanspruch der Einzugsstelle durch
Zahlungen des Arbeitgebers erflllt und anschlieRend durch die In-
solvenzverwalterin oder den Insolvenzverwalter wirksam angefoch-
ten und von der Einzugsstelle zuriickgezahlt, lebt der Anspruch
wieder auf, vgl. 88 129ff InsO.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Individuelle Bestim-
mung
(175.4)

Personenkreis
(175.5)

Beitragszeitraum
(175.6)

Mafgebliches Ar-
beitsentgelt
(175.7)

Entgeltumwandlung

(175.8)

Anfechtung der Bei-
tragszahlung
(175.9)
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Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen ist ein solcher Bei-
tragsanspruch zu erfillen. Die Verjahrung ist ab Erfillung des Bei-
tragsanspruches durch den Arbeitgeber bis zur Riickzahlung in die
Insolvenzmasse gehemmt.

3. Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhéltnisses

(1) Soweit eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer nach den in
RN 165.57ff dargelegten Kriterien einen Anspruch auf Insolvenzgeld
hat, ist auf dieser Basis der Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu
entrichten.

4. Bearbeitung der Antrage

(1) Antragsberechtigt ist eine nach 8 28i SGB |V zusténdige Ein-
zugsstelle. Einzugsstellen sind die Trager der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in Deutschland. Wird der Antrag von einem ande-
ren Antragsteller gestellt, ist der Antrag abzulehnen.

(2) Die BA entscheidet Uber den Antrag einer Einzugsstelle durch
Verwaltungsakt. Dabei ist sie an Feststellungen der Einzugsstelle
Uber die Versicherungspflicht, die Beitragshdhe und die Zahlungs-
pflicht nicht gebunden, sondern entscheidet Uber alle Anspruchsvo-
raussetzungen selbst. Sie ist nach 8 336 SGB Ill an das Ergebnis
eines Statusfeststellungsverfahrens gebunden.

(3) Die geltend gemachte Beitragsforderung ist anhand der Anga-
ben im Antrag der Einzugsstelle zu prifen. Dies erfolgt in der Regel
in folgenden Schritten:

I Stichprobenweise Priifung, ob der Beitragszeitraum (RN
175.6) richtig bestimmt wurde

I Prifung, ob die Gesamtforderung schliissig bestimmt wurde

I Stichprobenweiser Abgleich mit den Anspriichen von Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer

I Prifung, ob es Anhaltspunkte fiir Zweifel an der Arbeitneh-
mereigenschaft gibt

I Prufung, ob Nebenforderungen enthalten sind

(4) Verjahrte Beitrdge kdnnen nicht entrichtet werden. Die Verjah-
rung von Beitragsansprichen ist in 8 25 SGB |V geregelt. Der Bei-
tragsanspruch verjéhrt in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res der Falligkeit. Vorsatzlich vorenthaltene Beitrage verjéhren in 30
Jahren.

Die durch einen unanfechtbar gewordenen Verwaltungsakt (Bei-
tragsbescheid) festgestellten Anspriiche verjahren nach § 52 Abs. 2
SGB X erst in 30 Jahren, auch wenn der Beitragsanspruch an sich
einer kirzeren Verjahrung unterliegt.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Unwirksames Leih-
arbeitsverhéltnis
(175.10)

Antragsberechti-
gung
(175.11)

Eigenstandige Ent-
scheidung der BA
(175.12)

Prufung der Bei-
tragsforderung
(175.13)

Verjahrung
(175.14)
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Beruft sich die Einzugsstelle darauf, dass eine Verjahrung noch
nicht eingetreten ist, hat sie dies nachzuweisen.

(5) Eine endgiiltige Entscheidung Uber die Hohe des Gesamtsozial-
versicherungsbeitrages ist grundsatzlich erst moéglich, wenn der
Rentenversicherungstrager im Rahmen einer Betriebsprifung die
Beitragsschuld fiir den Insolvenzgeld-Zeitraum festgestellt hat.

(6) Es bestehen jedoch keine Bedenken, wenn die Einzugsstelle
anhand der vorliegenden Beitragsnachweise die Hohe der riick-
standigen Pflichtbeitrage fur den Insolvenzgeld-Zeitraum zunéchst
schatzt. Dieser Betrag kann im Rahmen eines Vorschusses nach §
42 SGB | geltend gemacht werden. Fir eine Vorschusszahlung
muss zumindest die Versicherungspflicht der Arbeitnehmerin oder
des Arbeitnehmers feststehen.

Die Regelungen des § 168 SGB Il sowie § 328 Abs. 1 Nr. 3 SGB IlI

finden keine Anwendung.

5. Ruckzahlung von Beitragen

(1) Wurde der Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu Unrecht ent-
richtet, erfolgt die Riicknahme des Verwaltungsakts nach Mafl3gabe
des § 45 SGB X. Die Erstattung richtet sich nach § 26 SGB IV.

(2) Fur die Weiterverfolgung der Beitragsanspriche ist die Einzugs-
stelle selbst zustandig. Sofern Beitrage fir den Insolvenzgeldzeit-
raum realisiert werden, sind sie der BA zu erstatten. Die Betrage
sind als Insg-Ruickfliisse an das BA-Service-Haus zu zahlen und in
der Monatsabrechnung Teil B unter den Ziffern 4.2 sowie 6.5 nach-
zuweisen.

BA Zentrale, GR 22
Stand: 20.12.2017

Bundesagentur
fiir Arbeit

Endgultige Ent-
scheidung
(175.15)

Vorschuss
(175.16)

Aufhebung und Er-
stattung
(175.17)

Ruckfluss
(175.18)
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